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1 Einleitung

1.1 Einfihrung

Die Stadt Heidenheim will mit dem Projekt ,Neues Wohnen im Haintal“ ein neues Wohnquartier
schaffen, was sich von den bisher Uublichen Wohngebieten unterscheiden soll. Der
Gemeinderat hat beschlossen eine Mischung aus allen bekannten und in Heidenheim teils
noch wenig verbreiteten Wohnformen zu versuchen. Hierflr wurde ein Architekturwettbewerb
initiiert. Sieger waren die Tubinger Architekten THOMAS GAUGGEL und MATTHIAS GUTSCHOW.
Ziel soll es sein, moglichst viele Zielgruppen mit einzubeziehen. So werden etwa 20 Prozent
der entstehenden Wohnungen mietpreisgebunden sein. Auf dem rund acht Hektar groRen
Areal, ist Wohnraum fir rund 800 Menschen geplant.

Die Realisierung des Vorhabens ist mit Eingriffen in den Lebensraum von artenschutzrechtlich
relevanten, streng oder gemeinschaftsrechtlich geschitzten Arten (alle européischen
Vogelarten, Arten des Anhang IV FFH-Richtlinie) verbunden. Die Gesetzgebung (BNatSchG)
verbietet Beeintrdchtigungen europarechtlich streng geschitzter Arten sowie deren
Lebensstatten. In  diesem Kontext sind die artenschutzrechtlichen Verbote des
§ 44 Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) grundlegend zu prifen und eine
artenschutzrechtliche Prufung durchzufuhren.

Eine im Jahr 2020 vorab durchgefiihrte artenschutzrechtliche Relevanzuntersuchung ergab,
dass fir die artenschutzrechtlich relevanten Arten(-gruppen) Vogel, Fledermause, Reptilien,
Haselmaus sowie Frauenschuh, dass durch das geplante Vorhaben die Verbotstatbestande
des 8§ 44 BNatSchG tangiert werden konnten. Vor diesem Hintergrund wurden im Jahr 2021
umfassende Untersuchungen zu diesen Arten (-gruppen) durchgefihrt.

Die vorliegende spezielle artenschutzrechtliche Prifung beinhaltet, die Darstellung der
Untersuchungsergebnisse sowie die Ermittlung der artenschutzrechtlichen
Verbotstatbestande nach § 44 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 5 BNatSchG hinsichtlich der
gemeinschaftlich geschitzten Arten (alle europdaischen Vogelarten, Arten des Anhangs IV
FFH-Richtlinie) die durch das Vorhaben erfillt werden konnen.

1.2 Lage und Abgrenzung des Untersuchungsgebietes

Der untersuchte Vorhabensbereich umfasst die Flurstiicke (bzw. Teilbereiche) 1277, 1289,
2550, 2799, 2805, 2807/1, 2807/2, 2807/3, 2808, 2808/1, 2809/2, 2809/3, 2810, 2810/1,
2810/2, 2811/1, 4081, 4100 auf der Gemarkung von Heidenheim an der Brenz. Der
Vorhabensbereich liegt ndrdlich und stidlich der Giengener StraRe zwischen dem Waldgebiet
,2Hart“ und der Stralle ,Alten Bleiche“. Als Wirkungsbereich wurden die angrenzenden
Grundstucke in der Betrachtung miteinbezogen (vgl. Abb.1). Die im Geltungsbereich liegenden
Flurstiicke 1276, 1277, 1275, 1275/1, 1275/2, 1275/3, 1276/2 1276/3, 2798, 4095, 4096, 4097,
4098 und 4099 bleiben bis auf Weiteres wie im Bestand erhalten (vgl. Abb.1 Bestandsflachen).
Diese Flachen waren nicht Bestandteil der vorliegenden artenschutzrechtlichen Prifung.

1.3 Beschreibung des Vorhabensbereich

Der sudliche Wirkraum schliel3t den Bereich zwischen der Giengener StralRe und der Walther-
Wolf-StralRe sowie die Randbereiche des ,Hart‘-Waldes mit ein. Der 6stliche Teil dieses
Wirkraums ist vor allem durch eine mit Einzelbdumen bestandene Brachflache gepragt. Nach
einer Luftbildauswertung zeigte sich, dass in diesem Bereich bis Anfang der 2000er noch
Wohngebaude existierten. Auch finden sich hier mehrere Hecken, Gebusche, Aufschittungen,
Rohbodenflachen sowie verschiedene Stadien einer grasreichen Ruderalvegetation. Zudem
befinden sich hier verschiedene Miillablagerungen, Bauschutt- und Asphaltflachen. Auch im
sudlichen Teilbereich (sudlich der Walther-Wolf-Stra3e) hin zum Wald, waren mehrere
Wohngebaude vorhanden. Hier ist die Sukzession weiter fortgeschritten. Hier findet sich meist
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eine durch Gebiische dominierte Brache. In einem Bereich hat sich auf einer Schotterflache
eine rohbodenreiche und lichte Kiefernsukzession eingestellt. Am Waldrand finden sich auch
einzelne  Wacholderblsche und eine artenreiche Saumvegetation. Sudlich des
Jugendzentrums existiert eine grolRere Sandflache, eines bis etwa 2016 bestehenden
Spielplatzes. Am Jugendzentrum selbst findet sich ein asphaltierter Basketballplatz mit
mehreren Containern. Der Waldrand ist zum Teil gestuft aufgebaut und strukturreich. Im
Westen ist der altholzreiche Wald durch Laubb&ume mit einzelnen Koniferen gepréagt. Im
Suden und Osten finden sich verschiedene naturnahe Waldgesellschaften, Waldsukzession
sowie Koniferen dominierten Teilbereiche.

Der nordliche Wirkraum umfasst das Flurstick 4100 noérdlich der Giengener StralRe. Hier auf
dem Grundstick einer ehemaligen Lehrwerkstatt befinden sich noch Schulgeb&aude, die zum
Zeitpunkt der Kartierung als Asylbewerberunterkunft und Blurogebaude genutzt wurden. Der
Zentrale Gebaudekomplex wurde 2022 abgerissen. Heute findet sich hier eine grof3e Kies-
und Schotterflache.

Die Grunflachen bestehen aus grasreicher Ruderalvegetation sowie Gehélzsukzession in
denen ein z. T. alter Baumbestand (Koniferen, Obstbaume, diverse Laubgehdlze) integriert ist.
Die Zuwegung und die Parkflachen sind asphaltiert.

(1

A

Legende

Geltungsbereich
—— Grenze des raumlichen
Geltungsbereiches
§ 9 Abs. 7 BauGB
Untersuchungsgebiet
Flache ohne Artenschutzpriifung (privat, Bestandsschutz)
Uberplanung
[ Bestandsgeb&ude

Abbildung 1: Abgrenzung des Untersuchungsgebiets (Grundlage: Daten aus dem Umweltinformationssystem
(UIS) der LUBW Landesanstalt fur Umwelt Baden-Wurttemberg).
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1.4 Planung

Anhand der vorliegenden Unterlagen (vgl. Abb. 2) ist davon auszugehen, dass ein Grof3teil
des Vorhabensbereich Uberplant und neugestaltet wird.

& Legende

| Grundlagen
== —— Geltungsbereich B-Plan
—— Baugrenzen

—— Kataster (Bestand)
—— Nebenanlagen

—— Pflanzgebot

[ Pflanzgebot

[ Griinflache

0 Verkehrsflache
Baurechtliche Nutzung

] Gemischte Bauflache
] Wohnbauflache

Abbildung 2: B-Plan Entwurf (vereinfachte Darstellung; Quelle: Stadt Heidenheim).

Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung (Stadt Heidenheim schriftl. Mitteilung. v.
03.04.2025):

Ziel des Entwurfs ist es durch neue Stadtbausteine die heute heterogene Situation in einen
urbanen, stimmigen Gesamtkontext einzubinden, den Charakter der trennenden
LandesstralRe durch eine durchgangige, stimmige Gestaltung zu brechen und dem dstlichen
Stadteingang Heidenheims damit eine eigene Identitdit und Adresse zu geben.
Unterschiedlichsten Bauherren, Bewohnern, Nutzern und Eigentimern soll in der
zukunftsorientierten gemischt-genutzten Stadtstruktur ein hohes Mafl} an Identifizierung
ermdglicht werden.

Entlang der LandesstralRe bilden die vorgeschlagenen Quartiersstrukturen ein einheitliches
stadtebauliches Bild und sorgen auch fur den benétigten Larmschutz zur L 1083. An den
AuRBenfassaden der Gebaude sind zusatzliche schallschitzende MalRnahmen denkbar.
Dadurch entstehen in den Innenhofbereichen larmgeschiitzt halb-6ffentliche und private
Freirdume auf den Tiefgaragendachern. Aufgrund der besonderen topographischen Situation
konnen die Tiefgaragen uber die Sockelbereiche in das Gesamtkonzept integriert werden.

Nach Suden, zum Waldrand hin I6sen sich die Quartiersstrukturen in einzelne Solitare und
Solitdrgebaude auf, die Durchblicke, Einblicke und Luftzirkulationen zulassen und
begunstigen. Die Geb&ude sind um kleinere Platzsituationen gruppiert, die o6ffentliche
ErschlieBung, Parkmdglichkeiten, Treffpunkt, Spielbereich und Freiraum sind.

Um eine mdoglichst wirtschaftliche Umsetzung des Gesamtquartiers zu ermdglichen, sind die
Gebaude als wiederkehrende Module vorgeschlagen und im Quartier verteilt.

Das ehemalige Voith-Ausbildungszentrum wird zum Identidtspunkt der ,neuen Mitte* der
stadtebaulichen und freiraumplanerischen Entwicklung. Hier werden o6ffentliche Nutzungen
integriert. Eine Kita im Erdgeschoss mit grol3ztigigem, griinen Garten, ein moglicher Treffpunkt
oder Veranstaltungsort und weitere kulturelle und soziale Einrichtungen. Das
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Bestandsgebdude bildet den nérdlichen Ausgangspunkt vom ,Platz der Sinne* mit vielféltigen
Treffpunkten und Sitzmdglichkeiten mit neuen Baumstandorten auf dem Platz.

Die Neuen Gebaude im Osten und Westen geben dem Platz einen urbanen Rahmen und
Charakter und leisten einen Beitrag zur Bespielung der 6ffentlichen Flache.

Der Platz erstreckt sich Uber die Landesstral3e hinweg bis zum sidlichen, VIl-geschossigen
Solitar, in dem der Mobilitatsschwerpunkt im Zusammenspiel mit der neuen OPNV Anbindung
des Gebietes entstehen konnte. Beidseits der Landesstral3e wird hier die Bushaltestelle mit
tberdachtem Wartebereich angedacht.

Innerhalb der nord-sid orientierten Quartiere, sowie der modularen Gebaudetypologien sind
unterschiedlich groRe Wohnungen fir verschiedene Wohnraumbedarfe denkbar. Die
Quartiersstrukturen bieten in den Innenhdfen privat genutzte halboéffentliche Bereiche sowie
Gartenflachen fur die Bewohner. Die privaten Gartenflachen der Quartiere sind zum Innenhof
um einen gemeinsamen, halb-6ffentlichen Hof gruppiert. Die Gebaude im Siden erhalten
grof3zuigige Gartenflachen in direkter Nachbarschaft zum Wald.

Der notwendige Stellplatzbedarf wird in Tiefgaragen angeboten. Alle Gebaude sind barrierefrei
Uber durchgesteckte ErschlieBungselemente mit der Tiefgarage verbunden, bzw. an diese
angekoppelt. Im Gebiet werden daruber hinaus Offentliche Stellplatze entlang der
ErschlieBungsstralRen, Platze und Freirdaume angeboten.
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2 Rechtliche Grundlagen

Der Artenschutz ist ein Offentlicher Belang und bei allen Planungs- und Zulassungsverfahren,
raumrelevanten Fachplanungen und bei Einzel- sowie verfahrensfreien Vorhaben (z. B.
Gebéaudesanierung), stets zu beriicksichtigen (TRAUTNER 2020). Zum Schutz von Flora und
Fauna wurden auf gemeinschaftsrechtlicher und nationaler Ebene umfangreiche
Rechtsvorschriften erlassen. Damit Eingriffe und planerische Vorhaben rechtskonform sind,
missen die Anforderungen der Fauna-Flora-Habitat Richtlinie (FFH-Richtlinie; Richtlinie
92/43/EWG) und Vogelschutz-Richtlinie (VS-RL; 79/409/EWG) sowie der nationalen
Gesetzgebung (insb. Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009, seit 01. Marz 2010 in Kraft)
bertcksichtigt werden.

Im Rahmen von Planungs- und Zulassungsverfahren (z. B. Raumplanung, Bauleitplanung)
sind im Zuge der Umweltprufung die relevanten speziellen artenschutzrechtlichen Verbote der
nationalen Gesetzgebung des 8§ 44 BNatSchG zu beachten. Die Belange von streng
geschitzten Tier- und Pflanzenarten gelten auch im Rahmen beschleunigter bzw.
vereinfachter Verfahren, auch wenn hier die formale Umweltprifung und der Umweltbericht
entfallt. Der besondere Artenschutz ist in allen Fallen zwingend zu beachten.

Dies geschient u.a. im Zuge eines gesonderten Fachbeitrags, der speziellen
artenschutzrechtlichen Prufung (saP).

2.1 Ermittlung und Beurteilung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbe-
standen

Im Rahmen einer speziellen artenschutzrechtlichen Prifung wird zunachst ermittelt und
beurteilt, ob flr europarechtlich geschitzte Arten;

o alle Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie und
e alle europaischen Vogelarten nach Art. 1 Vogelschutz-Richtlinie,

Verbotstatbestdnde gemald § 44 BNatSchG Abs. 1 im Rahmen des planerischen Vorhabens
oder durch Eingriffe zu erwarten sind (siehe dazu auch Anhang Il). Verbotstatbestande (sog.
Zugriffsverbote) sind gemaf BNatSchG flir geschitzte Arten:

e Fang-, Verletzungs- und Totungsverbote - 8 44 Abs. 1 (1) BNatSchG
e Stdrungsverbot - § 44 Abs. 1 (2) BNatSchG
e Schadigungsverbot - § 44 Abs. 1 (3 u. 4) BNatSchG

2.1.1 Totungsverbot

»ES ist verboten, wild lebenden Tieren der besonders geschiitzten Arten nachzustellen, sie zu
fangen, zu verletzen, zu téten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu
beschédigen oder zu zerstbren.”

Im Rahmen des Fang-, Verletzungs- und Tétungsverbotes (nachfolgend kurz: Tétungsverbot)
gilt der Verbotstatbestand dann als erfillt, wenn es zum Fang oder zu direkten Verletzungen
bzw. T6tung von Individuen und/oder ihrer Entwicklungsformen kommt. Jedoch nur, wenn
diese unter Berlcksichtigung der VerhaltnisméaRigkeit vermeidbar gewesen wéaren oder es
dadurch zu einer signifikanten Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen
Population kommt.

,<Unvermeidbar bedeutet in diesem Zusammenhang, dass im Rahmen der Eingriffszulassung
das To6tungsrisiko artgerecht durch geeignete Vermeidungsmaflnahmen reduziert wurde (z. B.
durch Leiteinrichtungen oder Durchlasse fiir Amphibien, Anpflanzungen als Uberflughilfe fiir
Fledermé&use) (LANA 2009).
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Unter ,Fangen” wird jede physische Beschrdnkung der Bewegungsfreiheit verstanden,
unabhangig davon, wie lange sie dauert und ob schon beim Fangen die Freilassung
beabsichtigt war. Zu VerstdRBen gegen das Totungsverbot kbénnte es im Zuge eines
Bauvorhabens u.a. im Rahmen der Baufeldraumung, Baustelleneinrichtung oder beim
Abbruch von Gebauden (z. B. bei vorhandenen Fledermausquartieren) kommen. Land-, forst-
und fischereiwirtschaftliche Bodennutzungen, die der ,guten fachlichen Praxis® entsprechen,
fallen nicht unter das Totungsverbot. Das Gleiche trifft auch auf unvermeidbare
betriebsbedingte Totungen (sozialaddquate Risiken) zu, wie z. B. durch Kollision mit einem
Kraftfahrzeug im Rahmen des StralR3enverkehrs.

2.1.2 Stdérungsverbot

»,ES ist verboten wild lebende Tiere der streng geschiitzten Arten und der europdischen
Vogelarten wéahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und
Wanderzeiten erheblich zu stéren; eine erhebliche Stérung liegt vor, wenn sich durch die
Stoérung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert.”

Erhebliche Stérungen im Rahmen des Stérungsverbotes liegen dann vor, wenn diese durch
Intensitat, Dauer oder durch die Zerschneidungswirkung in den Fortpflanzungs-, Aufzucht-,
Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderzeiten dazu filhren, dass der Brut- bzw.
Reproduktionserfolg, die Reproduktionsfahigkeit oder die Uberlebenschance gemindert wird
und sich somit der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert. Als Stérungen
werden die bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkfaktoren wie z.B. Licht und visuelle
Effekte (z.B. Lichtschlag-, Schatten- und Silhouettenwirkung), L&rm und Schall sowie
Erschitterungen verstanden. Inwieweit Stérungen diesen Tatbestand erflllen, gilt es
artspezifisch im Einzelfall zu prifen und zu beurteilen.

Die LANA (2009) fugt hinzu: Werden Tiere an ihren Fortpflanzungs- und Ruhestatten gestort,
kann dies zur Folge haben, dass diese Statten flur sich nicht mehr nutzbar sind. Insofern
ergeben sich zwischen dem ,Stérungstatbestand” und dem Tatbestand der ,Beschéadigung
von Fortpflanzungs- und Ruhestétten“ zwangsléufig Uberschneidungen. Bei der Storung von
Individuen an ihren Fortpflanzungs- und Ruhestétten ist dann von der Beschadigung einer
solchen Stétte auszugehen, wenn die Auswirkungen auch nach Wegfall der Stérung (z.B.
Aufgabe der Quartierstradition einer Fledermaus-Wochenstube) bzw. betriebsbedingt
andauern (z.B. Gerauschimmission an Stral3en).

2.1.3 Schadigungsverbot

»,ES ist verboten Fortpflanzungs- und Ruhestatten der wild lebenden Tiere der besonders
geschitzten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschadigen oder zu zerstéren. Weiter ist
es verboten wild lebende Pflanzen der besonders geschitzten Arten oder ihre
Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschadigen
oder zu zerstéren.“

Im Rahmen des Schadigungsverbotes ist es verboten, die Fortpflanzungs- und Ruhestétten
der besonders geschitzten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschadigen oder zu
zerstoren. Als Fortpflanzungsstatte gelten laut GUIDANCE DOCUMENT (2007) vor allem Bereiche
der Balz, Reproduktion, Nest- und Baustandorte, Bereiche der Eiablage bzw. der Geburt, der
Bebritung und der Ei- bzw. Larvalentwicklung. Ruhestétten hingegen sind Schlaf-, Mauser-
und Rastplatze, Sonnplatze, Verstecke und Schutzbauten sowie Sommer- und
Winterquartiere. Das Gleiche gilt auch fir Pflanzen der besonders geschitzten Arten. So wird
bei diesen nicht nur das einzelne Individuum, sondern auch der Standort geschiitzt. Unter dem
Begriff Standort wird nicht nur der unmittelbare Lebensbereich der Pflanze verstanden,
sondern auch deren Umgebung, einschliel3lich der standortpragenden Faktoren, die fur den
Erhalt der geschitzten Pflanze erforderlich sind (BLESSING & SCHARMER 2013). Das Verbot gilt
darUber hinaus fur alle Lebensstadien der Pflanze (auch in der Vegetationsruhe). Ein Verstol3
gegen das Schéadigungsverbot liegt dann vor, wenn die 6kologische Funktion der vom Eingriff
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oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestatte bzw. Pflanzenstandort
beeintrachtigt wird und sich dadurch der Erhaltungszustand der lokalen Population
verschlechtert. Hierbei ist es unerheblich, ob durch den Eingriff oder das Vorhaben, der
gesamte Lebensraum (physisch) zerstort wird oder nur teilweise durch Wirkfaktoren wie
Immissionen (z.B. Larm) nachteilig beeintrachtigt wird, so dass eine Besiedelung,
Fortpflanzung oder Rast nicht mehr moglich ist. Auch ,schleichende” Beschadigungen (z.B.
Grundwasserabsenkung), die nicht sofort zum Verlust der 6kologischen Funktion fiihren, sind
in diesem Verbot miterfasst (LANA 2009).

Nahrungs- und Jagdhabitate, Flugrouten und Wanderkorridore unterliegen nicht dem Verbot
des § 44 Abs. 1 (3) BNatSchG. Diese sind jedoch dann von Relevanz, wenn durch ihre
Beschadigung die Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestatte vollstandig entfallt (LANA
2009).

2.1.4 Begrifflichkeit ,Lokale Population*

Der Begriff der ,lokalen Population wird gesetzlich nicht naher definiert. Laut der
Gesetzesbegrindung der ,kleinen Novelle® des Bundesnaturschutzgesetzes, umfasst der
Begriff der ,lokalen Population®; die (Teil-)Habitate und Aktivitatsbereiche der Individuen einer
Art, die in einem fUr die Lebensraumanspriiche der Art ausreichenden raumlichen-funktionalen
Zusammenhang stehen (BLESSING & SCHARMER 2013).

Die LANA (2009) definiert die lokale Population weiter, als eine Gruppe von Individuen einer
Art, die eine Fortpflanzungs- oder Uberdauerungsgemeinschaft bilden und einen
zusammenhangenden Lebensraum gemeinsam bewohnen. In der Praxis ist eine lokale
Population artspezifisch abzugrenzen und entsprechend einzelfallbezogen zu beurteilen. So
kénnen Arten mit einer kleinrAumigen Verteilung, geringen Aktionsraumen oder Arten die an
bestimmte Lebensraume gebunden sind, zu einer lokalen Population zusammengefasst
werden. Darunter fallen z.B. Amphibien innerhalb eines Laichgewassers/Gewasserverbunds,
Brutkolonie von Vogeln oder Fledermausen in Gebauden bzw. Baumen. Bei Arten mit groRen
Aktionsradien (z.B. Luchs, Rotmilan) und grof3flachiger Verteilung (z.B. Feldlerche) ist eine
Abgrenzung der lokalen Population mitunter nicht oder nur sehr eingeschrankt méglich. Hier
konnte eine Abgrenzung anhand der betroffenen Brutpaare, des Rudels oder anhand der
naturrdumlichen Ordnung erfolgen. So empfiehlt das MINISTERIUM FUR LANDLICHEN RAUM bei
schwierig einzuordnenden Arten als Bezugsraum zur Abgrenzung lokaler Populationen, die
Naturraume 4. Ordnung.

2.1.5 Begrifflichkeit ,,Verschlechterung des Erhaltungszustandes*

Eine "Verschlechterung des Erhaltungszustandes" der lokalen Population ist nach der
Begrindung zur BNatSchG-Novelle 2007 insbesondere dann anzunehmen, wenn die
Uberlebenschancen oder die Fortpflanzungsfahigkeit der lokalen Population vermindert
werden, wobei dies artspezifisch fur den jeweiligen Einzelfall untersucht und beurteilt werden
muss (BUNDESREGIERUNG 2007).

Die LANA (2009) konkretisiert diese Definition: ,Eine Verschlechterung des
Erhaltungszustandes ist immer dann anzunehmen, wenn sich als Folge der Stérung die Grol3e
oder der Fortpflanzungserfolg der lokalen Population signifikant und nachhaltig verringert. Bei
haufigen und weit verbreiteten Arten fuhren kleinrAumige Stérungen einzelner Individuen im
Regelfall nicht zu einem Verstol3 gegen das Stbérungsverbot. Stérungen an den
Populationszentren koénnen aber auch bei haufigeren Arten zur Uberwindung der
Erheblichkeitsschwelle fuhren. Demgegeniuber kann bei landesweit seltenen Arten mit
geringen Populationsgrof3en eine signifikante Verschlechterung bereits dann vorliegen, wenn
die Fortpflanzungsfahigkeit, der Bruterfolg oder die Uberlebenschancen einzelner Individuen
beeintrachtigt oder gefdhrdet werden”,
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2.2 Verstol3 gegen die Verbotstatbestande

2.2.1 Rechtliche Folgen

Ein Verstol3 gegen die Verbotstatbestdnde des § 44 (1) BNatSchG gelten nach § 69 BNatSchG
als eine Ordnungswidrigkeit. Diese konnen gemafd § 69 u. § 71 BNatSchG mit bis zu funf
Jahren Freiheitsstrafe oder mit einem BufRRgeld von bis zu flnfzigtausend Euro geahndet
werden. In besonders schweren Fallen, z.B. wer einen Bestand von Tieren oder Pflanzen der
vom Aussterben bedrohten Arten nachhaltig schadigt, kann nach dem § 330 StGB mit
Freiheitsstrafen von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft werden.

2.2.2 Einschrénkungen der Verbotstatbestande

Die Verbotstatbestdande werden um den fir Eingriffsvorhaben relevanten § 44 Abs. 5
BNatSchG erganzt. So sind im 8 44 Abs. 5 BNatSchG folgende Einschrankungen der
Verbotstatbestande des § 44 BNatSchG enthalten:

(5) Fur nach 8§ 15 Absatz 1 unvermeidbare Beeintrachtigungen durch Eingriffe in Natur und
Landschaft, die nach 8 17 Absatz 1 oder Absatz 3 zugelassen oder von einer Behorde
durchgefihrt werden, sowie fur Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 gelten die
Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach MaRRgabe der Satze 2 bis 5. Sind in Anhang
IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeflhrte Tierarten, européaische Vogelarten oder
solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2
aufgeflhrt sind, liegt ein Verstol3 gegen:

1. das Totungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die
Beeintrachtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tétungs- und Verletzungsrisiko
fir Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhéht und diese Beeintrachtigung bei
Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmafinahmen nicht vermieden
werden kann,

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme,
Beschadigung oder Zerstdrung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 nicht
vor, wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen
Maflnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Toétung oder Verletzung oder ihrer
Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschadigung oder Zerstérung und die Erhaltung der
Okologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestdtten im raumlichen
Zusammenhang gerichtet ist, beeintrachtigt werden und diese Beeintrachtigungen
unvermeidbar sind,

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die 6kologische Funktion der von
dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestatten im raumlichen
Zusammenhang weiterhin erflllt wird.

So liegt kein Versto3 gegen das Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG vor, wenn die
okologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestatten im raumlichen
Zusammenhang weiterhin erhalten bleibt.

2.3 Erarbeitung von artspezifischen Vermeidungs- und Ausgleichsmafinah-
men

2.3.1 Vermeidungs- und Minderungsmafinahmen

Ziel von Minderungs- und Vermeidungsmaflinahmen ist es, dass bei der Umsetzung eines
Vorhabens, die damit verbundenen Beeintrachtigungen von geschutzten Arten vollstéandig
unterbleiben oder so weit abgemildert werden, dass die Verbotstatbestidnde im Sinne des
8§44 Abs. 1 nicht ausgeltst werden. Beispiele fir derartige MalBnhahmen sind u. a.
Bauzeitbeschrankungen (z.B. auf3erhalb der Brutperiode). Weitere Malinahmen sind die
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kleinrdumige Verlegung der Eingriffsflachen (z.B. Trassenverlaufe) in unbedenklichere
Bereiche z.B. zum Schutz von Greifvogelhorsten und Amphibienlaichgewasser. Auch
Betriebsauflagen wie z.B. Abschaltzeiten von Windkraftanlagen zur Reduktion des
Kollisionsrisikos von Greifvogeln, kdnnen als Vermeidungs- und MinderungsmalRnahmen
vorgeschlagen werden. Der Verbotstatbestand gilt im Zuge des Vorhabens als abgewendet,
wenn es zu keiner vermeidbaren Tétung kommt, sich der Erhaltungszustand der lokalen
Population einer Art nicht verschlechtert und die dkologische Funktion von Fortpflanzungs-
und Ruhestatten im raumlichen Zusammenhang erhalten bleibt.

2.3.2 Vorgezogene Ausgleichsmaflinahmen (CEF-Maflinahmen)

Wenn trotz Bericksichtigung von Vermeidungs- und Minderungsmafinahmen,
Verbotstatbestande erfullt werden, ist zu prifen, inwieweit Moglichkeiten des vorgezogenen
Funktionsausgleichs bestehen. Bei diesem vorgezogenen Funktionsausgleich spricht man von
sogenannten CEF-MaBhahmen (Continuous Ecological Functionality Measures =
kontinuierliche 6kologische Funktionalitat, funktionserhaltende MaRnahmen). So muss gemaf
dem ,Leitfaden zum strengen Schutzsystem fir Tierarten von gemeinschaftlichem Interesse
im Rahmen der FFH-Richtlinie 92/43/EWG* der EU-Kommission (2007) fur diese CEF-
MalRnahmen gewahrleistet sein, dass:

1. die betroffene Lebensstatte aufgrund der Durchfihrung mindestens die gleiche
Ausdehnung und/oder eine gleiche oder bessere Qualitat hat und die betroffene Art
diese Lebensstatte wahrend und nach dem Eingriff oder Vorhaben nicht aufgibt oder

2. die betroffene Art eine in rAumlichen Zusammenhang neu geschaffene Lebensstatte
nachweislich angenommen hat oder ihre zeitnahe Besiedelung unter Berlcksichtigung
der besten einschldgigen wissenschaftlichen Erkenntnisse mit einer hohen
Prognosesicherheit attestiert werden kann (LANA 20009).

Somit gilt ein vorgezogener Funktionsausgleich nur dann als gegeben, wenn vor Umsetzung
des geplanten Vorhabens ein fir die betroffenen Arten gleichwertiges (oder besseres)
Ersatzhabitat geschaffen wurde. Die geschaffenen Ersatzhabitate missen zudem im réaumlich
funktionalen Zusammenhang zur Eingriffsfliche stehen und von den betroffenen Individuen
eigenstandig besiedelt werden. Sie miuissen frihzeitig umgesetzt werden, um zu
gewabhrleisten, dass alle fir die betroffenen Arten erforderlichen Funktionen (z.B.
Nahrungsgrundlage, Neststandort, usw.) zum Eingriffszeitpunkt zur Verfiigung stehen. Zudem
missen die MalRnahmenflachen langfristig vor Schadigungen und Zerstérung geschitzt
werden und rechtlich verbindlich festgesetzt werden. Dartber hinaus sind die spezifischen
Umweltbedingungen, artspezifischen Besonderheiten und der Erhaltungszustand der
betreffenden Art im Zuge der MaRnahmenplanung, zu beriicksichtigen. So mussen z.B. die
Erfolgsaussichten einer CEF-MaRRnhahme nach dem GUIDANCE DOCUMENT (2007) der EU-
Kommission bei seltenen Arten, mit einem ungunstigen Erhaltungszustand deutlich héher
liegen, als bei weitverbreiteten Arten mit einem gunstigen Erhaltungszustand.

Im Rahmen des Risikomanagements muss gewahrleistet sein, dass die Malinahme langfristig
rechtlich gesichert ist und MalZnahmeneffizienz regelmafig kontrolliert wird. Die langfristige
Sicherung der MaRnahme kann z.B. durch formalrechtliche Festsetzung im Bebauungsplan
erfolgen. Bei Unsicherheiten dber den Erfolg einer MalBnahme koénnen Worst-Case-
Betrachtungen oder  Monitoring  (Funktionskontrolle)  vorgesehen  werden. Im
Zulassungsverfahren kénnen dann, sofern sich durch das Monitoring ein Erfolg der
MaRRnahmen nicht bestéatigt, ergdnzende Korrektur- und Vorsorgemal3nahmen ergriffen
werden (LANA 2009). Wenn im Zuge der Planung und Umsetzung der CEF-Maflinahmen
davon auszugehen ist, dass die 6kologische Funktion von Fortpflanzungs- und Ruhestatten
im rdumlichen Zusammenhang erhalten bleibt und sich der Erhaltungszustand der lokalen
Population einer Art nicht verschlechtert, dann ist kein Verbotstatbestand im Sinne des
8§ 44 BNatSchG erfillt.
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2.4 Ausnahmegenehmigung

Von den § 44 Abs. 5 BNatSchG definierten Regelungen kdnnen im Einzelfall auch Ausnahmen
von den Verboten erlassen werden und die artenschutzrechtlichen Verbote im Wege einer
Ausnahmeprufung nach § 45 BNatSchG uberwunden werden. Nach § 45 Abs. 7 kdnnen die
nach Landesrecht fiir Naturschutz und Landschaftspflege zustandigen Behorden sowie im Fall
des Verbringens aus dem Ausland, das Bundesamt fir Naturschutz, von den Verboten z.B.
zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher
wirtschaftlicher Schaden oder aus anderen zwingenden Griinden des Uberwiegenden
offentlichen Interesses, einschlief3lich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art, entsprechende
Ausnahmegenehmigungen erlassen.

Bei Vorliegen von Verbotstatbestanden im Sinne von § 44 Abs. 1i. V. m. Abs. 5 BNatSchG
kénnen gemaR § 45 Abs. 7 BNatSchG von den Verboten Ausnahmen erteilt werden, wenn

e der Nachweis erbracht werden kann, dass es zum Vorhaben keine zumutbare
Alternative gibt, was technische wie standortliche Alternativen umfasst und

e zwingende Griunde des Uberwiegenden offentlichen Interesses vorliegen und

e dass sich bei europaischen Vogelarten der Erhaltungszustand der lokalen Population
nicht verschlechtert bzw. Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie in einem glinstigen
Erhaltungszustand verbleiben.

Die Ausnahmeerteilung nach & 45 Abs. 7 BNatSchG kann gegebenenfalls mit
Nebenbestimmungen (z.B. Monitoring oder einer 6kologischen Baubegleitung) verbunden
sein.

FFH-Anhang IV-Art,
Vogelart betroffen!
|

T

¥

)

)

erhebliche Storung nur
zu bestimmten Zeiten
(= Verschlechterung des
Erhaltungszustandes)
(§ 44 Abs. 1 Nr. 2)

Entnahme/Beschadigung/
Zerstorung von Fortpflanzungs-
oder Ruhestatte =
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3)
bzw. Pflanzenstandorten (Nr. 4)

MabBstab: lokale Population

Maistab: Objekt/Revier

ja nein

A B

l ja nein

okologische Funktion
(§ 44 Abs. 5 Salz 2)
wird weiterhin erfiillt,
erforderlichenfalls mit
CEF Malinahmen
(§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3)

MabRstab: Individuum

nein ja

A s

Totung, Verletzung
(§ 44 Abs. 1 Nr.1)

Entnahme, Fang
(§ 44 Abs. 1 Nr.1)

Malstab: Individuum

MaBstab: Individuum

I

[

alle gebotenen,

im Rahmen einer

fachlich anerkannten CEF Malnahmen
Vermeidungsmafinahmen (§ 44 Abs. 5
durchgefiihrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2, 3)
Satz 2 Nr.1) unvermeidlich
ja nein nein ja
| | Modifikation d.
Vorhabens
signifikant erhohtes
Totungsrisiko
ja nein
A s | [a] s |

A
Verbotstatbestand erfiillt
Ausnahmepriifung
(§45Abs. 7S. 1und S. 2)

Verbotstatbestand nicht erfiillt
Vorhabenszulassung ggf. mit
Inhalts-/nebenbestimmungen,

Monitoring (§ 44 Abs. 5 Satz 2-4)

Zur Ausnahmepriifung Ggf. weiter auf der rechten Seite?
1 Arten, fiir die eine nationale Verantwortung besteht, kdnnen den 2 pie Aspekte, die nicht von den Verbotstatbesténden des § 44 Abs. 1
europarechtlich geschitzten Arlen gleich gestellt werden (8§54 (1) 2 erfasst sind (z.B. Nahrungshabitate) sind ggf. im Rahmen der

BNatSohG) Eingriffsregelung (s. rechte Spalte) zu prifen.

Abbildung 3: Ablaufschema einer artenschutzrechtlichen Prifung bei Vorhaben nach 8§ 44 Abs. 1 und 5 BNatschG
(Quelle: KRATSCH, D., MATTHAUS, G., FROSCH, M.; Juni 2018)
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3 Methodik - Bestandserfassung und Bewertung der arten-
schutzrelevanten Arten(-gruppen)

Der Untersuchungsumfang und das zu untersuchende Artenspektrum fir die 2021
durchgefihrten Erfassungen, wurde im Vorgriff mit der UNB des Landkreises Heidenheim von
Seiten des Amtes fir ,Stadtentwicklung, stadtebauliche Planung und Umwelt* abgestimmt.
Nach schriftl. Mitt. (Fr. WIELAND v. 23.02.2021) ist hierbei folgender Untersuchungsumfang zu
erbringen:

Fledermaus: 5 Begehungen (Ausflug und Detektoren)

Vogel: 6 Begehungen

Haselmaus: Ausbringen von Haselmaus-Tubes mit 5 Kontrollen

Reptilien & Amphibien: 5 Begehungen

Kontrollbegehungen fur Frauenschuh im Rahmen der Reptilienbegehungen.

Die methodischen Grundlagen werden nachfolgend dargestellit.

3.1 Voruntersuchungen

Im Rahmen der Voruntersuchung wurden verschiedene Grundlagen erfasst.

3.1.1

3.1.2

3.1.3

Baumhohlen, Spaltenquartiere an Baumen und Nistk&sten

Baumhohlen stellen fir eine Vielzahl von Arten wie Vogel, Fledermause, Bilche und
Insekten wichtige (Teil-)Lebensrdume dar. Im Rahmen der Erfassung wurden alle
Baume mit entsprechendem Alter und Stammumfang kontrolliert. Im Zuge der
Erfassung wurde jeder Baum einmal in langsamer Geschwindigkeit umrundet und der
Stamm sowie starke Seitendste systematisch nach méglichen Faul- und Spechthéhlen
sowie angebrachten kinstlichen Nisthohlen, abgesucht.

Horste und GrolRR3nester

Im Siedlungsraum, Wald sowie an Waldrandern briten diverse streng geschutzte
Vogelarten wie Turmfalke (Falco tinnunculus), Sperber (Accipiter nisus) und
Mausebussard (Buteo buteo). Auch Eulen wie die Waldohreule (Asio otus) nutzt alte
Brutstatten von anderen Vogelarten wie z.B. Rabenkrahe (Corvus c. corone),
Mausebussard (Buteo buteo), Ringeltaube (Columba palumbus). Die Erfassung
potenzieller Brutplatze fand analog zur Baumhdohlenerfassung statt.

Gewolle von Eulen

Im Siedlungsraum kommt unter den Eulen insbesondere die Waldohreule (Asio otus)
als Brutvogel vor. Gerade im Winterhalbjahr kommen Waldohreulen oftmals an
gemeinsam genutzten Schlafplatzen zusammen. Bevorzugt werden hierbei Parks
Grunanlagen, Baumgruppen und Garten. Um entsprechende
Schlafplatzgesellschaften zu erfassen, wurde am Boden unter Grof3bdumen und
Koniferen nach Gewdllen gesucht. Aufgrund der Lage am Waldrand wurden auch die
mit Koniferen bestandenen angrenzenden Waldbereiche mit einbezogen. Hierbei
wurden auch Arten wie der Waldkauz (Strix aluco) mitbertcksichtigt.

3.2 Brutvdgel

Um einen moglichst detaillierten und flachendeckenden Uberblick Giber den Bestand und die
Verbreitung von Brutvogeln im Vorhabensbereich zu bekommen, wurde eine Revierkartierung
durchgefihrt. Diese orientierte sich an den Grundsdtzen und der Methodik des
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.Methodenstandards zur Erfassung der Brutvogel Deutschlands®, welcher im Auftrag der
LANDERARBEITSGEMEINSCHAFT DER VOGELSCHUTZWARTEN UND DES DACHVERBANDES DER
DEUTSCHEN AVIFAUNISTEN herausgegeben wurde (vgl. SUDBECK et al. 2005). Die
Kartierdurchgange fanden zwischen Méarz und Juli 2021 statt.

Wahrend der Kartierdurchgdnge wurden alle wahrnehmbaren Individuen auf einer Tageskarte
mit einer moglichst hohen Lagegenauigkeit vermerkt. Fur die Tageskarte wurde ein digitales
Orthophoto im Mal3stab 1:5.000 verwendet. Die Eintragungen erfolgten unter Verwendung der
vom DDA standardisierten Verhaltenssymbole. Insbesondere wurde auf singende Mannchen,
futtertragende Altvogel, bettelnde Jungvigel, besetzte Nester oder Hohlen, Kot tragende
Altvogel sowie Revier verteidigende Vogel geachtet.

Die Auswertung der Daten erfolgte mithilfe eines Geoinformationssystems (QGIS). Dabei
wurden die einzelnen Fundpunkte und Daten der jeweiligen Tageskarten in ein separates
Shapefile Ubertragen und im View dargestellt. Um unverpaarte Individuen, Nichtbriter und
Durchzigler im Rahmen der Auswertung auszuschliel3en, wurden die Daten gemaf der
EOAC-Brutvogelstatus-Kriterien ~ (EUROPEAN ~ ORNITHOLOGICAL ~ ATLAS  COMMITTEE)
ausgewertet. Konnte anhand dieser Datengrundlage flr eine geklumpt liegende Punktwolke
aus Einzelbeobachtungen, ein Brutverdacht oder Bruthnachweis erbracht werden, wurde ein so
genanntes ,Papierrevier* vergeben. Als Revierzentrum wurde soweit bekannt, die
Bruththle/Nest oder der Mittelpunkt aller einem Revier zugeordneten Beobachtungspunkte
vergeben

Tabelle 1: Termine und Witterungsbedingungen der Brutvogelerfassung 2021

Datum Uhrzeit Wetter Bemerkung
30.03.2021 20.15-21.15 Uhr +2,9 °C; Windstarke 1 Bft; trocken Nachtkartierung
14.04.2021 07.20 — 09.20 Uhr + 0,3 °C; Windstéarke 1 Bft; trocken k. A.
23.04.2021 06.20 — 08.35 Uhr +5,3 °C; Windstarke 1 Bft; trocken k. A.
05.05.2021 06.10 — 08.25 Uhr +8,2 °C; Windstéarke 1 Bft; trocken k. A.
20.05.2021 06.00 — 08.30 Uhr +11,3 °C; Windstéarke 0 Bft; trocken k. A.
17.06.2021 05.50 — 08.25 Uhr +12,9 °C; Windstarke 1 Bft; trocken k. A

3.3 Flederméause

Die nachfolgenden Ausfuhrungen zu den Fledermausen sind dem ,Ergebnisbericht —
Fledermauserfassung“ entnommen (ROSWAG 2021). Die Erfassungen beschréankten sich auf
die von den Eingriffen direkt oder indirekt betroffenen Strukturen. Fir die Artengruppe
Flederm&use wurde daher das in Abbildung 3 dargestellte Untersuchungsgebiet abgegrenzt.

Tabelle 2: Termine und Witterungsbedingungen der durchgefiihrten Detektorbegehungen 2021

Datum Uhrzeit Wetter Bemerkung
12,2 Wiastake 0 o | D D% T Sen Begelun 12,08 2021 ach Kz
12.05.2021 20.45-21.15 MaRiger Niederschlag ab 27.05.202% wiederholt. Die nachgewiesenen Fleder-
ca. 21:00 Uhr méuse sind dennoch in der Auswertung beriicksichtigt.
27.05.2021 21.00-22.45 12,0 °C; 0 Bft; trocken k.A.
17.06.2021 21.15-23.15 25,0 °C; 0 - 1 Bft; trocken k.A.
07.07.2021 21.20-22.45 18,0 °C; 0 Bft; trocken k.A.
23.07.2021 21.15-22.45 18,0 °C; 0 Bft; trocken k. A
20.08.2021 05.10-06.30 14,5 °C; 0 Bft; trocken k. A.

Die Nutzung des Untersuchungsgebiets durch Fledermause wurde mittels akustischer
Erfassung untersucht. Hierbei wurde das gesamte Gebiet an fiinf Terminen (Tabelle 1) unter
Zuhilfenahme eines Ultraschalldetektors (D-1000X oder D-240X, FA. PETTERSSON ELEKTRONIK
AB) langsam abgeschritten. Die erfassten Fledermausrufe wurden anhand géangiger
Bestimmungsparameter auf Gattungs- oder Artniveau bestimmt und ein GPS-Punkt (Garmin

17



SPEZIELLE ARTENSCHUTZRECHTLICHE PRUFUNG
.Neues Wohnen im Haintal“ in Heidenheim a. d. Brenz 3 Methodik

GPSMap 60CSx) aufgenommen. Im Feld nicht bestimmbare Rufe wurden gespeichert und
anschlielend am PC nachbestimmt (Kaleidoscope, Version 5.4.3, WILDLIFE ACOUSTICS Inc.).
Nicht eindeutig differenzierbare Arten werden als Rufkomplex zusammengefasst. Um
madgliche Quartiere im Untersuchungsgebiet lokalisieren zu kdnnen, wurde eine Begehung in
den frlhen Morgenstunden, kurz vor dem Einflug der Fledermduse in die Quartiere,
durchgefuhrt.

Wohnprojekt "Neues Wohnen im Haintal"

[ untersuchungsgebiet || wegfallende Gebaude

Abbildung 4: Untersuchungsgebiet zur Erfassung der Fledermé&use in Heidenheim an der Brenz (Grundlage: Da-
ten aus dem Umweltinformationssystem (UIS) der LUBW Landesanstalt fir Umwelt Baden-Wiirttemberg)

3.4 Reptilien und Amphibien

Ziel der Erfassung ist der Nachweis der Art, die Ermittlung der Grof3e der (Teil-)Population
sowie mogliche Austauschbeziehungen. Die Kartierung der Reptilien erfolgte in offenen und
halboffenen, gut strukturierten Bereichen (z.B. sonnenexponierte Standorte, Brachen,
Schotterflachen, Geholzrander). Die Kartierungen wurden an sonnigen und warmen Tagen
durchgefuhrt. Die Stunden der Mittagshitze wurden gemieden, da sich dann die Tiere oft unter
die Erde =zurickziehen. Bei den Gelandebegehungen wurden zudem bestehende
Unterschlupfmdglichkeiten, etwa unter grof3eren Steinen, alten Brettern usw. auf Reptilien
Uberprift. FOr die Amphibien wurde das Untersuchungsgebiet nach entsprechenden
Strukturen abgesucht (Wagenspuren, Tumpel, wasserfihrende Mulden usw.).

Begleitend zur intensiven Gelandesuche wurden im Erfassungsjahr kunstliche Verstecke in
Form von sogenannten ,Schlangenbrettern® bzw. Reptilienmatten ausgebracht. Das Auslegen
von Schlangenbrettern gilt als eine effektive und bewadhrte Methode, Reptilien hachzuweisen
(u. a. HENF 1996). Zu Beginn der Untersuchungen (Anfang April) wurden an funf geeignet
erscheinenden Standorten vier bis acht Reptilienmatten aus schwarzer Dachpappe (ca. 100 x
50 cm) ausgebracht.
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Tabelle 3: Termine und Witterungsbedingungen der Reptilien-/Amphibienerfassung 2021

Datum Uhrzeit Wetter Bemerkung
29.04.2021 14.10 — 17.05 Uhr + 14,0 °C; Windstérke 1 Bft; trocken k. A
08.05.2021 13.05 — 16.30 Uhr +14,3 °C; Windstarke 1 Bft; trocken k. A
05.06.2021 14.45 - 17.20 Uhr +22,0 °C; Windstarke 1 Bft; trocken k. A
01.07.2021 14.05 - 17.30 Uhr +14,9 °C; Windstarke 0 Bft; trocken k. A
09.08.2021 15.05 — 18.15 Uhr +23,9 °C; Windstarke 1 Bft; trocken k. A

3.5 Haselmaus

Die Haselmaus (Muscardinus avellanarius) ist der kleinste Vertreter aus der Familie der
Schlafméuse (Gliridae) (JUSKAITIS & BUCHNER 2010). Die Haselmaus unterscheidet sich durch
eine niedrige Reproduktionsrate, eine geringe Populationsdichte und einer hohen
Lebenserwartung von anderen Kleinsdugern ihrer Grof3e (JUSKAITIS 2008). Als Lebensraum
bendtigt sie eine arten- und strukturreiche Strauchschicht in Laub- und Mischwéldern (BRIGHT
et al. 2006). Weiter besiedelt sie auch Parkanlagen, Obstgarten, Feldhecken und
Geblischkomplexe (BRAUN & DIETERLEN 2005). Fir den Nachweis der Haselmaus stehen
verschiedene Methoden zur Verfligung (siehe u. A. BRIGHT et al. 2006). Zur Anwendung fr
die vorliegende Untersuchung kamen die Suche nach Freinester, Fral3spurensuche an
Haselnlssen sowie das Ausbringen kinstlicher Nisthilfen (so genannte Nest-Tubes oder
Haselmaus-Tubes). Am 20.03.2021 und 03.04.2021 wurden 65 dieser Nistréhren in den
dichten Geholzstrukturen des Planungsgebiets ausgebracht (vgl. Abbildung 4). Haselmaus-
Tubes sind in Deutschland seit vielen Jahren als Standardmethoden zum Nachweis der
Haselmaus etabliert und eine effektive Methode, um Vorkommen von Haselm&usen zu
erfassen (BRIGHT et al. 2006). Bei dieser Methode lassen sich Haselmause nicht nur anhand
von anwesenden Individuen, sondern auch anhand ihrer Nester nachweisen. Typische
Haselmausnester bestehen meist aus verschiedenem Material und sind im Zentrum meist mit
feinerem Material ausgepolstert. Haselmause legen tber den Jahresverlauf mehrere Nester
an, wodurch die Wahrscheinlichkeit recht hoch ist, dass ein Nachweis bei Vorkommen der Art
im Untersuchungsgebiet erfolgen kann. Die Kontrollen der Nistréhren erfolgten an den
folgenden Terminen: 29.04.2021, 08.05.2021, 05.06.2021, 01.07.2021, 09.08.2021,
30.09.2021.

Abbildung 5: Lage der ausgebrachten Haselmaus-ubes 2021 (Grundlage: Daten aus dem Umweltinformations-
system (UIS) der LUBW Landesanstalt fir Umwelt Baden-Wiirttemberg)
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3.6 Frauenschuh

Der Frauenschuh kommt in lichten Buchen-, Kiefern- und Fichtenwéldern sowie in
gebischreichen und verbrachten Kalkmagerrasen vor. Hierbei bevorzugt er vorwiegend lichte
Walder und Geblische auf trockenwarmen, basenreichen Lehm- und Tonbdden.

Aufgrund der Standortverhaltnisse war ein Vorkommen grundsatzlich nicht auszuschlief3en.
So finden sich auf den kalkreichen Béden im Bereich der Geblische, Waldrander und —saume
sowie auf den verbrachten Flachen entsprechende Habitatpotentiale. Auch finden sich
Koniferenbestédnde und Koniferensukzession im Wirkraum, die ein Vorkommen aufgrund der
Bindung des Frauenschuhs an spezielle Mykorrhizapilz grundsatzlich ermdglichen kénnen.

Die Erfassung mdoglicher Vorkommen erfolgte parallel zu den Vogel-, Reptilien- und
Haselmauserfassungen.
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4 Ergebnis

4.1 Voruntersuchung

4.1.1 Baumhohlen, Spaltenquartiere und Nistk&sten an Baumen

Im Vorhabensbereich konnten zahlreiche Baumhdhlen, Rinden- und Astspalten sowie
kinstliche Nisthilfen erfasst werden. Grundsatzlich muss an dieser Stelle erwahnt werden,
dass eine abschlieBende Eignungsbewertung, ob diese alle als Fortpflanzungs- und
Ruhestatte fir streng geschitzte Arten geeignet sind, nicht immer zweifelsfrei moglich war. So
ist grundlegend zu bericksichtigen, dass z.B. Spechte neben ihren Bruthéhlen auch eine
Vielzahl von nur wenigen Zentimeter tiefen Initialhdhlen anlegen. Diese werden meist erst
nach einiger Zeit, nachdem F&ulnisprozesse das Holz geschwéacht haben, weiterbearbeitet
(vgl. DIETZ et al. 2013). Auch Faulhdhlen, die durch Faulnisprozesse an Astbriichen und
Sturmschaden entstanden sind, kdénnen ebenso nur wenige Zentimeter tief sein. Eine
Ermittlung der Hohlentiefe ist vom Boden aus meist nicht immer mdglich. Neben der
Hohlentiefe war auch eine qualitative Einstufung der Hohle im Stamminnern nicht moéglich. So
konnte nicht festgestellt werden, ob sich im inneren z.B. Wassertaschen (Phytotelma) befinden
und somit nur bedingt bzw. ungeeignet sind. Auch ist zu erwahnen, dass durch diese Methode
meist nicht alle Baumhohlen/Spaltenquartiere an Baumen vollstéandig erfasst werden kénnen.

4.1.2 Horste und Grof3nester

Im Rahmen der Nachsuche konnte ein Nest der Elster (Pica pica) und der Rabenkréahe (Corvus
corone corone) festgestellt werden. AuRerhalb des direkten Eingriffsbereichs wurden zudem
zwei Greifvogelhorste (Mausebussard Buteo buteo) ermittelt.

4.1.3 Gewodlle von Eulen

Die Nachsuche nach Gewollen unter GroRbaumen und Koniferen erbrachten keine Hinweise,
dass diese in jungster Zeit als Tageseinstand/Schlafplatz bzw. Ruhestatte genutzt wurden.
Somit konnten im Rahmen der Voruntersuchungen keine Hinweise auf ein Vorkommen von
streng geschitzten Eulen erbracht werden.

Legende

® Mind. eine pot. Baumhohle
O Horst

O Nest

@ Nistkasten

A Spaltenquartier an Baum
Erfassungsbereich

[ untersuchungsgebiet
Abbildung 6: Darstellung der erfassten Baumhdhlen, Horste und GroRvogelnester 2021 (Grundlage: Daten aus
dem Umweltinformationssystem (UIS) der LUBW Landesanstalt fir Umwelt Baden-Wirttemberg)
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4.2 Brutvogel

4.2.1 Artenspektrum - Brutvogel

Im Rahmen der durchgefiihrten Erfassung wurden insgesamt 23 revierbildende Vogelarten im
Untersuchungsgebiet festgestellt, die sich auf 57 Revier-/Brutpaare aufgliedern. Eulen wurden
nicht nachgewiesen.

Weitere zwei Vogelarten konnten als Nahrungsgaste (Eichelhéher Garrulus glandarius) bzw.
Durchzigler (Sumpfrohrsanger Acrocephalus palustris) eingestuft werden. Angrenzend an
den Vorhabensbereich (Radius ca. £ 140 m) konnten elf weitere Vogelarten registriert werden.

Alle im Zuge der Brutvogelerfassung 2021 im Untersuchungsgebiet festgestellten Vogelarten
werden nachfolgend (vgl. Tab. 4) mit Gefahrdung und Schutzstatus sowie einer Einstufung
des Status aufgelistet.

Tabelle 4: Auflistung der im Rahmen der Brutvogelkartierung 2021 festgestellten Vogelarten

Schutz-
RL| RL |RL | B status EG | VS
Deutscher Name Wissenschaftlicher Name Status
D BW | W | AV nach VO RL
BNatSchG
Vogelarten im Vorhabensbereich

Amsel Turdus merula * * * - b - . BV
Blaumeise Cyanistes caeruleus * * * - b - ° BV
Buchfink Fringilla coelebs * * * b - ° BV
Buntspecht Dendrocopos major * * * b - ° BV
Eichelh&aher Garrulus glandarius * * * - b - ° NG
Elster Pica pica * * - - b - ° BV
Feldschwirl Locustella naevia \Y 2 * b - ° BV
Fitis Phylloscopus trochilus * 3 * b - ° BV
Gartenbaumlaufer Certhia brachydactyla * * * b - ° BV
Grunfink Chloris chloris * * - - b - ° BV
Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros * * * - b - ° BV
Haussperling Passer domesticus \Y \Y - - b - . BV
Heckenbraunelle Prunella modularis * * * - b - . BV
Kleiber Sitta europaea * * * - b - . BV
Kohlmeise Parus major * * - - b - . BV
Monchsgrasmiicke Sylvia atricapilla * * * - b - . BV
Ringeltaube Columba palumbus * * * - b - . BV
Rotkehlchen Erithacus rubecula * * * - b - . BV
Schwanzmeise Aegithalos caudatus * * * - b - . BV
Sommergoldh&hn- Regulus ignicapillus * * * - b - ° BV
chen

Star Sturnus vulgaris \% * * - b - ° BV
Sumpfrohrsanger Acrocephalus palustris * * * - b - o DZ/NG
Wintergoldhéhnchen | Regulus regulus * * * - b - ) BV
Zaunkonig Troglodytes troglodytes * * * - b - ) BV
Zilpzalp Phylloscopus collybita * * * - b - ° BV

Weitere Vogelarten im Umfeld des Vorhabensbereich

Gartengrasmiucke Sylvia borin * * * - b - ) BV
Grauspecht Picus canus 2 2 - X S - ° BV
Grunspecht Picus viridis * * - X S - ) BV
Mauersegler Apus apus * \% * - b - ° BV
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Mausebussard Buteo buteo * * * - S A ° BV
Rabenkréhe Corvus corone * * * - b - . BV
Rotmilan Milvus milvus \% * 3 - s A . BV
Schwarzspecht Dryocopus martius * * - X s - ° BV
Singdrossel Turdus philomelos * * * - b - ) BV
Tannenmeise Parus ater * * * - b - . BV
Waldbaumlaufer Certhia familiaris * * * - b - ) BV
LEGENDE

Fett-Druck streng geschitzte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG bzw. Rote Liste ab V

RL D Rote Liste der Brutvdgel Deutschlands (GRUNEBERG et al. 2016)

RL BW Rote Liste der Brutvdgel Deutschlands (BAUER et al. 2016)

Gefahrdungskategorien der Roten Listen (D und Nds):
0 Bestand erloschen (ausgestorben oder verschollen)

1 Vom Erléschen/ Aussterben bedroht

2 Stark gefahrdet

3 Gefahrdet

R Extrem selten (Arten mit geographischer Restriktion)
V Vorwarnliste

* Keine Geféhrdung/ ungefahrdet

¢ Nicht bewertet

RL W Rote Liste wandernder Vogelarten Deutschlands (HUPPOP et al. 2013)
Gefahrdungskategorien der RL W:
0 Bestand erloschen (ausgestorben oder verschollen)
1 Vom Erléschen/ Aussterben bedroht
2 Stark geféhrdet
3 Gefahrdet
R Extrem selten (Arten mit geographischer Restriktion)
V Vorwarnliste
* Keine Gefahrdung/ ungefahrdet
- Nicht als in Deutschland ,wandernd und regelmaRig auftretend” (Status IW) eingestufte Vo-
gel(unter)arten (HUPPOP et al. 2012)

B AV Bundesartenschutzverordnung
X In Anlage 1, Spalte 3 aufgelistet (nach B AV streng geschiitzt)

EG VO EG-Artenschutzverordnung
A In Anhang A aufgelistet (nach EG VO streng geschiitzt)

VS RL Vogelschutzrichtlinie
e Besonders geschutzt nach Artikel 1 VS RL Anh. | In Anhang | aufgelistet (Arten mit beson-
derem Schutz)

BNatSchG
Schutzstatus nach BNatSchG
b besonders geschitzt
s streng geschutzt
Status Vorkommen / Status im Untersuchungsgebiet / Bemerkungen

BP Brutpaar / BN Brutnachweis
BV Brutverdacht

NG Nahrungsgast

rD rastender Durchziigler

UD uberfliegender Durchzigler
U Uberflieger

W Wintergast

GVA Gastvogelart nach EU-V

4.2.2 AbschlieRende Beurteilung - Vogel

Aufgrund der heterogenen Habitatbedingungen und unterschiedlichen Lebensrdaumen ist das
angetroffene Artenspektrum relativ grof3. So konnten Arten des Waldes (inkl. Waldrander), der
Siedlung und des Halboffenlandes gleichermalRen registriert werden. Bei den meisten der
festgestellten Arten, handelt es sich um weit verbreitete, anspruchsarme und
stérungsunempfindliche Vogelarten, deren Bestand landes- und bundesweit nicht gefahrdet
ist. Unter den bedrohten Vogelarten die in der Roten Liste Deutschlands bzw. Baden-
Warttemberg gelistet sind, konnten im direkten Vorhabensbereich die Arten Feldschwirl
(Locustella naevia), Fitis (Phylloscopus trochilus), Haussperling (Passer domesticus) und Star
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(Sturnus vulgaris) nachgewiesen werden. Im Umfeld konnten mehrere nach § 44 BNatSchG
streng geschuitzte Arten festgestellt werden. Zu nennen sind hierbei Grauspecht(Picus anus),
Griunspecht (Picus viridis), Mausebussard (Buteo buteo), Rotmilan (Milvus milvus) und
Schwarzspecht (Dryocopus martius). Unter den besonders geschiitzten Arten konnte noch der
Mauersegler (Apus apus) in angrenzenden Gebauden verortet werden. Es gilt anzumerken,
dass bis auf den Mausebussard, die meisten der Revierzentren der streng geschutzten Arten
z. T. mehrere hundert Meter vom Vorhabensbereich entfernt liegen.
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Abbildung 7: Darstellung der Revierzentren der Brutvégel 2021 (Grundlage: Daten aus dem Umweltinformationssystem (UIS) der LUBW Landesanstalt fir Umwelt Baden-
Wiirttemberg)
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4.3 Fledermause

Im Rahmen der durchgeflhrten Erfassungen wurden insgesamt drei Fledermausarten
nachgewiesen: Die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), der Kleine Abendsegler
(Nyctalus leisleri) und die Breitfliigelfledermaus (Eptesicus serotinus). Hiervon wurde jedoch
lediglich die Zwergfledermaus regelmafig im Gebiet dokumentiert.

4.3.1 Artenspektrum - Fledermause

4.3.1.1 Zwergfledermaus

Die Zwergfledermaus wurde an allen Terminen im Untersuchungsgebiet nachgewiesen.
Insbesondere im stdoéstlichen Bereich des Untersuchungsgebietes wurden regelmaRig
mehrere jagende Individuen dokumentiert. Die Zwergfledermause jagten in diesem Bereich
vor allem entlang des Waldweges und im Kronenbereich der lichteren Waldabschnitte. Im
Ubrigen Untersuchungsgebiet konnten einzelne Zwergfledermause jagend entlang von
Vegetationsstrukturen wie beispielsweise Hecken, Baumreihen oder tber den Grinflachen
beobachtet werden.

Hinweise auf Quartiere liegen im Untersuchungsgebiet nicht vor. Es konnten weder ein- oder
ausfliegende Zwergfledermause beobachtet werden noch wurden indirekte Hinweise wie Kot-,
Urin- oder Fettspuren an den Gebauden gefunden. Bei der morgendlichen Schwarmkontrolle
wurden keine schwarmenden Zwergfledermause im Untersuchungsgebiet beobachtet. Vor
allem im sudostlichen Bereich konnten kurz vor Sonnenaufgang mehrere jagende
Zwergflederméuse (2-3 Individuen) beobachtet werden, die allesamt in ndrdliche Richtung,
Uber die Mehrfamilienhauser in der Walther-Wolf-StraRe (Nr. 7-9), das Untersuchungsgebiet
verlie3en.

Zeichenerklarung
Jagdhabitate Zwergfledermaus Grundlagen
[ | geringe Aktivitat [] untersuchungsgebiet

[ ] hohe Aktivitat | wegfallende Geb&ude

Abbildung 8: Ergebnisse der Fledermauserfassung 2021 (Grundlage: Daten aus dem Umweltinformationssystem
(UIS) der LUBW Landesanstalt fir Umwelt Baden-Wurttemberg)
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4.3.1.2 Kleiner Abendsegler

Der Kleine Abendsegler wurde an drei Terminen (17.06.2021, 07.07.2021 und 23.07.2021) mit
jeweils einem Uberfliegenden Individuum im Untersuchungsgebiet nachgewiesen. Es ist daher
nicht von einem regelmanigen Vorkommen der Art auszugehen. Hinweise auf Quartiere dieser
Art liegen nicht vor.

4.3.1.3 Breitfligelfledermaus

Die Breitfligelfledermaus konnte wahrend der Untersuchungen lediglich am 07.05.2021 im
Gebiet nachgewiesen werden. Es ist daher nicht von einem regelméRigen Vorkommen dieser
Art auszugehen.

4.3.2 Relevante Strukturen im Untersuchungsgebiet fir Fledermause

4.3.2.1 Jagdgebiete

Als Jagdhabitate dienten den Fledermusen im Gebiet inshesondere die gehdlzbestandenen
Bereiche. Diese werden vor allem von den bedingt strukturgebundenen Zwergflederméausen
genutzt. Dabei konnen sowohl die Einzelb&ume im Bereich der Parkplatze als auch linienartige
Gehdlze genutzt werden. Insbesondere der Waldrand entlang der sudlichen Grenze des
Untersuchungsgebiets kann als Wichtig Struktur angesehen werden.

# 5 T 4 >
La |
’

Abbildung 9: Jagdhabitate im Untersuchungsgebiet.

4.3.2.2 Leitstrukturen

Klassische Leitstrukturen sind im Gebiet nicht vorhanden, jedoch verfligt das Gebiet durch
seinen innerstadtischen Charakter Uber verschiedene andere Strukturelemente. Fledermause
kdnnen sich im Gebiet an den bestehenden Gebauden und den Gehdlzen orientieren, so dass
keine festen Flugrouten vorhanden sind.

4.3.2.3 Quartiere

Im Gebiet sind sowohl Quartierpotenziale fir baumhdhlenbewohnende als auch fur
gebaudebewohnende Arten gegeben. Baumquartiere sind vor allem in den randlichen
Bereichen vorhanden. Von den nachgewiesenen Fledermausarten nutzt lediglich der Kleine
Abendsegler regelméRig Baumquartiere. Unter Beriicksichtigung der Erfassungsergebnisse
sind hierbei aber allenfalls Tagesquartiere anzunehmen. Wochenstuben oder Winterquartiere
in den Baumen sind nicht zu erwarten. Nahezu alle Gebaude im Untersuchungsgebiet bieten
Quartierpotenzial fur die nachgewiesenen Arten (v.a. Zwergdfledermaus). Diese bevorzugen
Spaltenquartiere, insbesondere im Bereich der Rollladenkasten, unter den Fensterbénken,
hinter den Regenrinnen sowie die Dachfirste und -traufen (Abbildung 10). Konkrete Hinweise
auf Quartiere konnten nicht festgestellt werden, weshalb hierbei allenfalls gelegentlich
genutzte Tagesquartiere anzunehmen sind.
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4.3.3 AbschlieRende Beurteilung - Fledermause

Mit drei nachgewiesenen Fledermausarten, von denen lediglich die Zwergfledermaus
regelmafiig nachgewiesen wurde, zeichnet sich das Untersuchungsgebiet durch eine
unterdurchschnittliche Artendiversitat aus. Insgesamt dient der Zwergfledermaus das Gebiet
insbesondere zur Jagd, wenngleich Quartiere im ndheren Umfeld (nérdlich des
Untersuchungsgebiets) anzunehmen sind.

Als Jagdgebiete dienen vor allem die linearen Geholzziige sowie die von Hecken und
Einzelbdumen bzw. Baumgruppen bestandenen Freiflachen. Im Rahmen der Erfassungen
wurden keine Quartiere nachgewiesen. Gelegentlich genutzte Tagesquartiere kénnen
dennoch nicht vollstdndig ausgeschlossen werden. Wichtige Strukturen sind in diesem
Zusammenhang Spaltenquartiere, die im Untersuchungsgebiet im Bereich der
Rollladenkasten, unter den Fensterbanken, hinter den Regenrinnen sowie den Dachfirsten und
-traufen vorhanden sind. Wochenstuben oder Winterquartiere sind im Untersuchungsgebiet
nicht anzunehmen.

Abbildung 10: Quartierpotenziale an den bestehenden Gebauden im Untersuchungsgebiet.
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4.4 Reptilien und Amphibien

Insgesamt wurden bei den Kartierungen die drei Arten: Blindschleiche, Waldeidechse und
Zauneidechse nachgewiesen. Artenschutzrechtlich streng geschutzt ist davon allein die
Zauneidechse, die zudem in Baden-Wirttemberg und deutschlandweit auf der Vorwarnliste
steht. Amphibien wurden keine festgestellt.

Tabelle 5: Nachgewiesene Reptilien im Vorhabensbereich 2021

Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name RL D RL BW B AV FFH-RL BNatSchG
Blindschleiche Anguis fragilis * * - - b
Waldeidechse Lacerta vivipara \% * - - b
Zauneidechse Lacerta agilis \% \Y - \% S
LEGENDE

Fett-Druck streng geschiitzte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG

RL D Rote Liste der Amphibien und Reptilien (ROTE-LISTE-GREMIUM AMPHIBIEN UND REPTILIEN 2020)
RL BW Roten Listen der Amphibien und Reptilien Baden-Wirttembergs (LAUFER 1999)

Gefahrdungskategorien der Roten Listen (D und BW):

0 Bestand erloschen (ausgestorben oder verschollen)

1 Vom Erléschen/ Aussterben bedroht

2 Stark geféhrdet

3 Gefahrdet

R Extrem selten (Arten mit geographischer Restriktion)
V Vorwarnliste

G Gefahrdung anzunehmen, aber Status unbekannt

* Keine Geféhrdung/ ungefahrdet

| stark verantwortlich

FFH-RL FFH-Richtlinie
Arten aus Anhang Il bzw. IV der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie

B AV Bundesartenschutzverordnung
SG In Anlage 1, Spalte 3 aufgelistet (nach B AV streng geschiitzt)

BNatSchG Schutzstatus nach BNatSchG
b besonders geschiitzt / s streng geschiitzt

4.4.1 Reptilien-Habitate im Untersuchungsgebiet

Im Untersuchungsraum wurden insgesamt vier geeignete Reptilien-Habitate abgegrenzt. Im
Folgenden werden diese beschrieben und die Ergebnisse der Kartierung dargestelit.

_‘-!'F!“‘ o A 2tEs

Abbildung 11: Abgegrenzte Reptilien-Habitate im Untersuchungsgebiet (Grundlage: Daten aus dem Umweltinfor-
mationssystem (UIS) der LUBW Landesanstalt fir Umwelt Baden-Wirttemberg).
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4.4.2 Steckbriefe der Reptilien-Habitate im Untersuchungsgebiet
Tabelle 6: REP-1 - Steckbrief

REP-1
Nachgewiesene Arten RL | RL D FFH- Max. Abundanz
BNatSchG
b BW | AV | RL Adult Sub Juvenil
Blindschleiche Anguis fragilis * * - - b 3 2 3
Waldeidechse Zootoca vivipara Y * - - b 7 2 6
Zauneidechse Lacerta agilis \% \% - \% S 5 3 15

Beschreibung EE

Die Erfassungseinheit liegt zwischen der Walther-Wolf-StraRe und dem ,Hart“-Wald. Der gesamte
Bereich ist durch verschiedene Sukzessions- und Brachestadien gepragt. So finden sich in den Be-
reichen der ehemaligen Wohngebaude rohbodenreiche Schotterflachen, auf denen sich eine lichte
Kiefernsukzession und Gebiische etabliert haben. Die ehemaligen Gérten und Griinlandflachen sind
durch eine z. T. ausgesprochen arten- und blitenreiche Brach- und Saumgesellschaften gepragt,
die in den gestuften und strukturreichen Waldrand ibergehen. Siidlich des Jugendzentrums existiert
eine grofRere Sandflache, eines bis etwa 2016 bestehenden Spielplatzes sowie eine Holzlagerflache.

Bemerkung

Die Zauneidechse wurde Uber die gesamte Flache in hoher Individuendichte nachgewiesen. Auf-
grund der Verzahnung mit Waldsdumen und entsprechenden Lebensraumstrukturen kommt auch
die Waldeidechse hier mit einer hohen Dichte vor. Eine Artansprache war aufgrund der hohen Dichte
beider Arten und aufgrund der z. T. hohen und dichten Vegetation nicht immer zweifelsfrei moglich.
Die erfasste Populationsdichte kann daher vom realen Bestand abweichen, was in einer spateren
MafRnahmenkonzeption entsprechend zu beriicksichtigen ist.

Bewertung

Die auBerhalb gelegene Waldschneise der Hochspannungsleitung dirfte als Leitstruktur im Bio-
topverbund dienen (Steinbruch Lehrhau), wodurch auch dem Vorhabensbereich am Ende dieser
Leitstruktur eine gewisse Bedeutung zukommen durfte. Insgesamt hat die Habitatflache eine ent-
sprechende Wertigkeit fur die erfassten Reptilienarten. Sie dient als Ganzjahreslebensraum und
Reproduktionsstatte.

Tabelle 7: REP-2 - Steckbrief

REP-2
Nachgewiesene Arten RL | RL D FFH- Max. Abundanz
BNatSchG
D BW | AV | RL Adult Sub Juvenil
Blindschleiche Anguis fragilis * * - - b 1 0 0
Waldeidechse Zootoca vivipara \% * - - b 1 0 0
Zauneidechse Lacerta agilis \Y \% - \Y s 7 2 6

Beschreibung EE

Die Erfassungseinheit liegt zwischen der Walther-Wolf-StraRe und Giengener StralRe. Gepragt ist
dieser Bereich durch eine grasreiche Ruderalvegetation, Einzelbdume, Gebiischen- und Saumve-
getation. Des Weiteren finden sich mehrere anthropogene Aufschittungen aus Schotter-/Asphalt
oder Bodenmaterial.

Die adulte Zauneidechse wurde insbesondere in den Rand- und Saumstrukturen sowie im Bereich

Bemerkung der anthropogenen Aufschiittungen angetroffen. Juvenile Tiere waren hingegen vor allem im Friih-
jahr und Herbst auf der gesamten Flache anzutreffen.
Insgesamt hat die Habitatflache eine entsprechende Wertigkeit fur die erfassten Reptilienarten. Sie
Bewertung dient als Ganzjahreslebensraum und Reproduktionsstatte.

Tabelle 8: REP-3 - Steckbrief

REP-3
Nachgewiesene Arten RL | RL D FFH- Max. Abundanz
BNatSchG
D BW | AV | RL Adult Sub Juvenil
Blindschleiche Anguis fragilis * * - - b 0 0 0
Waldeidechse Zootoca vivipara \% * - - b 0 0 0
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Zauneidechse Lacerta agilis \ \% - \% S 1 0 1

. Der REP-3 umfasst die sudlichen Teilbereiche des Flurstiicks 4100 sowie den Abschnitt des Hain-
Beschreibung EE talgrabens. Der Haintalgraben bietet auf dem nach Siiden exponierten Hang entsprechende Habi-
tatpotentiale fir die Zauneidechse. Auch die Saumbereiche des Heckenzuges entlang der Flur-
stiicksgrenze sowie die grasreiche Ruderalvegetation zu den Bestandsgeb&uden hin sind als Le-
bensraum fir die Zauneidechse grundlegend geeignet.

Der Haintalgraben durfte als Leitlinie gerade fiir Reptilien im Sinne des Biotopverbunds eine gewisse
Bemerkung Rolle einnehmen. Es ist anzunehmen, dass hier wesentlich mehr Zauneidechsen vorhanden sind,
wie erfasst werden konnten. Der Haintalgraben sowie die Grunflachen des Flurstiicks 4100 waren
das ganze Jahr uber durch hochgrasige Bestéande gekennzeichnet, was eine Erfassung erheblich
erschwerte. Von weiteren Vorkommen der Zauneidechse entlang des Haintalgraben ist grundlegend
auszugehen.

Auch wenn nur einzelne Tiere bei den Begehungen erfasst werden konnten, hat dieser Bereich eine
Bewertung entsprechende Wertigkeit als Ganzjahreslebensraum.

Tabelle 9: REP-4 - Steckbrief

REP-4
Nachgewiesene Arten RL | RL D FFH- Max. Abundanz
BNatSchG
Dr BNy Adult Sub | Juvenil
Blindschleiche Anguis fragilis * * - - b 2 1 0
Waldeidechse Zootoca vivipara \% * - - b 0 0 0
Zauneidechse Lacerta agilis \Y \% - Y S 1 1 0

. REP-4 umfasst die nérdliche Griinanlage des Flurstiick 4100. Die Grunflachen bestehen aus gras-
Beschreibung EE reicher Ruderalvegetation sowie Gehdlzsukzession in denen ein z. T. alter Baumbestand (Koniferen,
Obstbaume, diverse Laubgehdlze) integriert ist.

Aufgrund der guten Habitatbedingungen sowie der individuenstarken Population sudlich der Gien-
Bemerkung gener StraRe ist anzunehmen, dass hier wesentlich mehr Zauneidechsen vorhanden sind, wie er-
fasst werden konnten. Die Griinflachen des Flurstiicks 4100 waren das ganze Jahr Gber durch hoch-
grasige Bestéande gekennzeichnet, was eine Erfassung erheblich erschwerte.

Auch wenn nur einzelne Tiere bei den Begehungen erfasst werden konnte, hat dieser Bereich eine
Bewertung entsprechende Wertigkeit als Ganzjahreslebensraum.

4.4.3 AbschlieRende Beurteilung — Reptilien und Amphibien

Aufgrund der Habitataustattung finden Reptilien nahezu im gesamten Vorhabensbereich
optimale Bedingungen vor. Im gréReren Umfang finden sich Saumstrukturen, Brach- und
Rohbodenbereiche, anthropogene Ablagerungen, liegendes Totholz und MUl im
Vorhabensbereich. Aufgrund der diversen Habitatstrukturen konnten hier Waldeidechse,
Zauneidechse und Blindschleiche nachgewiesen werden.

Grundsatzlich gilt es zu erwdhnen, dass bei Eidechsenkartierungen trotz grundlicher
Nachsuche in der Regel nicht alle Individuen einer Art erfasst werden kénnen. Viele Tiere
halten sich in ihren Verstecken auf oder flichten unbemerkt. Gerade in strukturreichen
Lebensraumen wie im Vorhabensbereich ist dies gegeben.

Streng geschitzt von den drei Arten ist die Zauneidechse, die zudem in Baden-Wrttemberg
und deutschlandweit auf der Vorwarnliste steht. Um den tatsachlichen Bestand der
Zauneidechse zu ermitteln, empfiehlt die LUBW (2014) daher mithilfe eines Korrekturfaktors
den tatsachlichen Bestand einer Population abzuschéatzen. Die LUBW empfiehlt einen
Korrekturfaktor von 16 bis 20.

Dieser ist aufgrund der z. T. ausgesprochen schlechten Kartierbedingungen durch die stark
aufgewachsene Vegetation (regenreiches Frihjahr und Sommer), vielfach sehr stark
eingeschrankte  Ubersichtlichkeit des Lebensraums, die Habitatausstattung, den
Grenzlinienanteil (Saumstrukturen) sowie potentiellen  Austauschbeziehungen mit
angrenzenden Flachen auch aus gutachterlicher Sicht als Mindestwert anzusetzen und im
weiteren Planungsverlauf zu beriicksichtigen.
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4.5 Haselmaus

Die Haselmaus (Muscardinus avellanarius) konnte im Rahmen der Kartierung im
Untersuchungsgebiet festgestellt werden. In den ausgebrachten 65 Haselmausréhren konnten
neben Lebendnachweisen, auch Nester, Fraldreste und Kotspuren gefunden werden, die auf
Haselméuse schlieen lassen. Insgesamt konnten sechs Nester sowie zwei Individuen in den
Tubes festgestellt werden.

Legende

Nachweise

. Individum

A Individum + Nest
Nest

Habitatflachen Haselmaus

HSM_1

HSM_2

@= Transekte Haselmaus (Nr. Anzahl Tubes)
[ Untersuchungsgebiet

Abbildung 12: Ergebnis der Haselmauserfassung. (Grundlage: Daten aus dem Umweltinformationssystem (UIS)
der LUBW Landesanstalt fur Umwelt Baden-Wrttemberg)

45.1 Haselmaus-Habitate im Untersuchungsgebiet

HSM_1: Die Haselmaus besiedelt grof¥flachig den Waldrand des angrenzenden ,Hart"-
Waldes. Auch wenn in den an den Waldrand anschlieenden Sukzessionsgehdlzen (bis hin
zur Walther-Wolf-StralRe) keine Nachweise erbracht werden konnten, wurde diese in die
abgegrenzte Habitatflache HSM_1 mit einbezogen. Es kann letztendlich nicht génzlich
ausgeschlossen werden, dass auch diese von der Haselmaus als Lebensraum in Anspruch
genommen werden.

HSM_2: Hier konnten keine Nachweise der Haselmaus erbracht werden. Jedoch ist ein
Vorkommen aufgrund der angrenzenden Nachweise in HSM_1 und der vorgefundenen
Habitatstrukturen nicht ganzlich auszuschlief3en.

4.5.2 AbschlieRende Beurteilung — Haselmaus

Die Haselmaus besiedelt groR3flachig den Waldrand im Untersuchungsgebiet. Durch das
Vorhaben gehen rund 1 ha Haselmauslebensraum dauerhaft verloren. Die Populationsdichte
liegt nach verschiedenen Untersuchungen zwischen 1-10 Individuen pro Hektar. Da in etwa
der Halfte der im réaumlichen Zusammenhang stehenden und entfallenden Wald- und
Gebuschflachen keine Haselméause festgestellt werden konnten, ist daher von einer mittleren
Populationsdichte von funf Individuen auszugehen.
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4.6 Frauenschuh

Aufgrund der Wald- und Halboffenlandbiotope konnte ein Vorkommen dieser Art aufgrund
deren Verbreitung und der Habitatpotentiale nicht ganzlich ausgeschlossen werden.

Im Rahmen der Kartierung konnten jedoch keine Hinweise auf ein Vorkommen des
Frauenschuhs (Cypripedium calceolus) im Vorhabensbereich erbracht werden.

4.7 Sonstige natur- und artenschutzfachliche Hinweise

Im Rahmen der Kartierungen konnten weitere besonders geschutzte Arten festgestellt werden.

4.7.1 Sudliche Teilflache (stdlich Walther-Wolf-Stral3e)

Hier findet sich entlang des Waldrandes eine ausgesprochen arten- und blitenreiche Krautve-
getation, in welcher auch der Gemeine Dost (Origanum vulgare) zahlreich vorkommt. Hier
konnte im Rahmen einer Begehung die Spanische Flagge (Euplagia quadripunctaria; FFH-
Code 6199) mit mindestens zwei Individuen als Nebenbeobachtung nachgewiesen werden.
Die Spanische Flagge ist eine Anhang II- Arten der FFH-Richtlinie. Auch zahlreiche andere
Falterarten (z. B. Schachbrettfalter Melanargia galathea), Widderchen und Hautfligler (Hy-
menoptera) waren hier in den Sommermonaten vertreten. Weiter finden sich in diesem Bereich
z. T. groRRere Bestande der Hohe Schliisselblume (Primula elatior), Leberblimchen (Hepatica
nobilis), GroRes Zweiblatt (Neottia ovata) sowie Sommerwurzgewachse (Orobanche spec.).
Zudem konnten im sudlichen Teilbereich des Vorhabens mehrere Nester von Waldameisen
(Formica spec.) festgestellt werden.

4.7.2 Nordliche Teilflache (nérdlich Giengener Stral3e)

Hier konnten 2021 entlang des sildlichsten Gebaudes mehrere Vorkommen der Nachtkerze
(Oenothera biennis) sowie verschiedene Weiderdschenarten (Epilobium agg.) bestatigt wer-
den. Diese gelten als Raupenfutterpflanzen des Nachtkerzenschwérmers (Proserpinus pro-
serpina), der trotz Nachsuche nicht nachgewiesen werden konnte.
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5 Konfliktanalyse und Betroffenheitsprifung

Nachfolgend werden die Wirkfaktoren aufgefiihrt, die Beeintrachtigungen und Stérungen der
geschitzten Arten verursachen kdénnen. Die vorhabensbezogene Einschatzung unterteilt sich
hierbei in baubedingte, anlagenbedingte und betriebsbedingte Wirkfaktoren. Baubedingte
Wirkungen sind vom Baufeld und Baubetrieb ausgehende Einflussfaktoren, die wahrend der
Zeit der Baudurchfiihrung zu erwarten sind. Anlagebedingte Wirkfaktoren sind im Gegensatz
zu den baubedingten Wirkfaktoren, in der Regel dauerhaft und sind durch die bauliche Anlage
selbst gegeben. Betriebsbedingte Wirkfaktoren entstehen durch den Betrieb bzw. Nutzung des
Geléandes.

5.1 Wirkungen des Vorhabens

5.1.1 Baubedingte Wirkprozesse

Nichtstoffliche Einwirkungen: Wéahrend der Bauphase kénnen Immission von Staub und Larm,
Erschitterungen, optische Reizausloser (Bewegung) sowie optische und akustische
Storungen (Schall und Licht) entstehen.

Flacheninanspruchnahme: Verlust von Vegetationsstrukturen, Fortpflanzungs- und
Ruhestétten, Lebensraumen und deren Habitatfunktionen.

Mechanische Einwirkung: Durch Baumaflinahmen selbst besteht grundsatzlich die Gefahr,
dass es zur Tétung oder Schadigung von streng geschiitzten Arten und ihren Lebensstatten
kommen kann. Insbesondere beim Einsatz von Baumaschinen, dem Abriss von Gebauden
und bei Entfernung von Gehdlzstrukturen sind diese Gefahren gegeben.

Baubedingte Zerschneidung, Barriere- oder Fallenwirkung: Baubedingte Einzaunungen,
Baustellen- und BaustralBenverkehr, offene Schachte, Baugruben und Kanale mit
Fallenwirkung fur bodengebundene Arten, Absaugpumpen zur Entwasserung oder
Hilfsbauwerke und Kréne mit moglicher Kollisionswirkung auf Vogel.

5.1.2 Anlagebedingte Wirkprozesse

Dauerhafte Flacheninanspruchnahme: Durch Uberbauung/Versiegelung kommt es zum
dauerhaften Verlust von Vegetationsstrukturen, Fortpflanzungs- und Ruhestatten,
Lebensrdumen und deren Habitatfunktionen.

Anlagebedingte Zerschneidung/Barrieren: Barrierewirkung durch Verkehrswege und
Bebauung sowie Zerschneidung von (Teil-)Lebensraumen (z. B. Verlust linearer Strukturen).
Unterbrechungen funktionaler Zusammenhange zwischen Teillebensraumen.

Anlagebedingte Fallenwirkung/Mortalitdt: Eine anlagebedingte Fallenwirkung kann durch
Schornsteine, Kamine und Lichtschachte entstehen. Hinzu kommt die Tétung von Tieren durch
Kollision mit baulichen Bestandteilen (z. B. Glasscheiben oder Zaune). Je nach Ausgestaltung
der geplanten Gebaude kann sich das Mortalitatsrisiko erhdéhen.

5.1.3 Betriebsbedingte Wirkprozesse

Nichtstoffliche Einwirkungen: Durch Fahrzeugverkehr und durch technische Anlagen ist mit
zusatzlichen Larmimmissionen, akustische und optische Reize (Schall und Licht), optische
Reizausloser (Bewegung) und Stérungen zu rechnen.

Betriebsbedingte Zerschneidung/Barriere (Licht/Schall/Bewegung): Durch Licht kdnnen
Nachtlandschaften durch Lichtbarrieren zerschnitten werden. Auch Schall sowie optische
Reize konnen Tiere daran hindern (Teil-) Lebensraume zu erreichen. Somit kommt es
betriebsbedingt zu einer Fragmentierung und dem verkleinern, zerteilen und isolieren von
Lebensraumen.
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5.2 Beurteilung artenschutzrechtlicher Konflikte

Die Konfliktanalyse erfolgte fir die artenschutzrechtlich relevanten Arten des Anhanges IV der
FFH-Richtlinie sowie fir die nachgewiesenen européischen Vogelarten. Die nachfolgende
Konfliktanalyse erfolgt artspezifisch bzw. in Bezug auf die jeweilige Artengruppe. Auf dieser
Grundlage werden ggf. erforderliche Schutz- und Vermeidungsmaflinahmen sowie arten-
schutzrechtlich bedingte Ausgleichsmal3nahmen zur Vermeidung von Verbotstatbestanden
des 8§ 44 BNatSchG benannt und im nachfolgenden Kapitel dargestellt. Die nachgewiesenen
und nach BNatSchG lediglich nur ,besonders geschiitzten Arten* werden soweit moglich, in
der MalRnahmenkonzeption mitbertcksichtigt.

Tabelle 10: Artenschutzrechtliche Konfliktanalyse

Erlauterung: Relevanz des Wirkfaktors: O (i. d. R.) nicht relevant; 1=gegebenenfalls relevant; 2=regelmafiig relevant; 3=regel-

maRig relevant - besondere Intensitét; *= aufgrund des grof3en Artenspektrums ist eine Detailaussage nicht moglich, von einer
rundlegenden Relevanz des Wirkfaktors ist hingegen auszugehen; @=hohes Konfliktpotential, gelb=mittleres Konfliktpotential;

_=niedriges Konfliktpotential

— Wirkungen
a
=Y el | 5|2 §<
= NS | 2| £ |3 Verb h £ 2
)] : cg| = | B o erbot nac <o
c Wirkfaktoren sS1 3|22 S8
i s=| 2| 2| BNatSchG a5
N sz 3| 8|2 S
+ © m E % [9)
< 0
Nichtstoffliche Einwirkungen (Schall, Licht, § 44 (1) 1 Totngsv.
Erschiitt Vibrati tische Rei 3 § 44 (1) 2 Stérungsv. Ja
rschitterungen, Vibrationen, optische Reize) § 44 (1) 3 Schadigungsv.
o) Baubedingte Flacheninanspruchnahme 3 § 44 (1) 3 Schadigungsv Ja
(@) § 44 (1) 1 Totungsv.
Ho] Mechanische Einwirkung 3 § 44 (1) 2 Stérungsv. Ja
= § 44 (1) 3 Schadigungsv.
> § 44 (1) 1 Totungsv.
5 Zerschneidung und Barriere 1 § 44 (1) 2 Stérungsv. Ja
§ 44 (1) 3 Schadigungsv.
Fallenwirkung / Mortalitat 2 § 44 (1) 1 Tétungsv. Ja
Dauerhafte Flacheninanspruchnahme 3 § 44 (1) 3 Schadigungsv. Ja
Nichtstoffliche Einwirkungen (Schall, Licht, B § jj (i) ; Totungsv. ]
Erschiitterungen, Vibrationen, optische Reize) §44 (1) 2 Storungsv. a
8 ! ! § 44 (1) 3 Schadigungsv.
S Baubedingte Flacheninanspruchnahme 3 § 44 (1) 3 Schadigungsv. Ja
“© § 44 (1) 1 Totungsv.
e Mechanische Einwirkung 3 § 44 (1) 2 Stérungsv. Ja
= § 44 (1) 3 Schadigungsv.
g § 44 (1) 1 Totungsv.
Ie5) Zerschneidung und Barriere 2 § 44 (1) 2 Storungsv. Ja
o § 44 (1) 3 Schadigungsv.
Fallenwirkung / Mortalitat 2 § 44 (1) 1 Tétungsv. Ja
Dauerhafte Flacheninanspruchnahme 3 § 44 (1) 3 Schadigungsv. Ja
Nichtstoffliche Einwirkungen (Schall, Licht, 1 § 44 (1) 2 Stérungsv. Ja
8 Erschiitterungen, Vibrationen, optische Reize) § 44 (1) 3 Schadigungsv.
R Baubedingte Flacheninanspruchnahme 3 § 44 (1) 3 Schadigungsv. Ja
(&) § 44 (1) 1 Totungsv.
@ Mechanische Einwirkung 3 § 44 (1) 2 Stérungsv. Ja
2 § 44 (1) 3 Schadigungsv.
(&) § 44 (1) 1 T6tungsv.
< Zerschneidung und Barriere 3 § 44 (1) 2 Storungsv. Ja
% § 44 (1) 3 Schadigungsv.
N Fallenwirkung / Mortalitét 3 § 44 (1) 1 T6tungsv. Ja
Dauerhafte Fldcheninanspruchnahme 3 § 44 (1) 3 Schadigungsv. Ja
Nichtstoffliche Einwirkungen (Schall, Licht, 3 § 44 (1) 2 Stoérungsv. Ja
Erschitterungen, Vibrationen, optische Reize) § 44 (1) 3 Schadigungsv.
g Baubedingte Flacheninanspruchnahme 3 § 44 (1) 3 Schadigungsv. Ja
© § 44 (1) 1 Tétungsv.
o Mechanische Einwirkung 3 § 44 (1) 2 Storungsv. Ja
—_ § 44 (1) 3 Schadigungsv.
8 § 44 (1) 1 Totungsv.
o Zerschneidung und Barriere 3 § 44 (1) 2 Stérungsv. Ja
T § 44 (1) 3 Schadigungsv.
Fallenwirkung / Mortalitét 1 § 44 (1) 1 Toétungsv. Ja
Dauerhafte Fldcheninanspruchnahme 2 § 44 (1) 3 Schadigungsv. Ja
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6 Malnahmen fir die relevanten Arten(-gruppen)

Aufgrund der Ergebnisse der Konfliktanalyse ist davon auszugehen, dass die 6kologische
Funktion von Fortpflanzungs- und Ruhestatten durch das Vorhaben beeintréchtigt werden und
der Verlust von Individuen nicht ausgeschlossen werden kann. Nachfolgende
Schutzmal3nahmen missen aus gutachterlicher Sicht durchgefuhrt werden, um Konflikte in
Bezug auf den § 44 BNatSchG auszuschliel3en.

Tabelle 11: Ubersicht tiber die MaRnahmenempfehlungen

M,\?i'_ Arten Bezeichnung der MaBnahme
CEF-Malinahmen
CEF-1 Brutvogel, Fledermause und Bergung von Habitatstrukturen & Ausbringung an geeignetem
Haselmaus Standort
CEF-2 Brutvogel & Fledermause Ersatzquartiere fur Vogel und Fledermause
CEF-3 Feldschwirl, Haselmaus Schaffung von stark verkrauteten, bliitenreichen und gestuften
Spanische Flagge Waldréander
CEF-4 Fitis Entwicklung eines geeigneten Lebensraumes fur den Fitis
CEF-5 Zauneidechse Anlage von Ersatzhabitaten — Zauneidechse
CEF-6 Haselmaus Umwandlung Hochwald in Gebiisch
CEF-7 Haselmaus Installation von Haselmauskasten / Wurfboxen und Reisighaufen
CEF-8 Haselmaus Verbesserung des Habitatverbundes
Vermeidungs- und MinimierungsmalBRnahmen
VM-1 Vogel, Flederméu_se, Haselmaus Zeitliche Regelung fur Gehdlzentfernung
und Zauneidechse
VM-2 | Vogel, Reptilien, Saugetiere u. a. Anlagensicherheit
VM-3 Reptilien Schutz von Reptilien - Reptilienschutzzaun
VM-4 Reptilien und Haselmaus Ausweisung Tabuzonen
VM-5 Reptilien Schutz von Reptilien - Umsiedlung
VM-6 Waldameisen Umsiedlung der Waldameisenvolker
VM-7 | Vogel, Flederméuse und Insekten Reduktion von Lichtemissionen im &ffentlichen Raum
VM-8 | Vogel, Flederméause und Insekten Reduktion von Lichtemissionen auf Privatflachen
VM-9 Vogel und Flederméuse Schutz von Baumen, Baumkronen und Wurzelbereichen
VM-10 Alle Minimierungsmafinahmen im Bauablauf
VM-11 Vogel und Flederméuse Schaffung von Quartieren an Geb&auden
VM-12 | Vogel, Reptilien, S&ugetiere u. a. Bepflanzung von Grunflachen im 6ffentlichen Raum
VM-13 Alle Artenschutz - Einzelvorhaben
VM-14 Alle Okologische Baubegleitung
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6.1 Sicherung der kontinuierlichen 6kologischen Funktionalitat (CEF)

Folgende Schutzmalinahme zur ,Sicherung der kontinuierlichen 6kologischen Funktionalitat
(CEF)* werden empfohlen, um die dauerhafte 6kologische Funktion der Fortpflanzungs- und
Ruhestatten der streng geschitzten Art zu erhalten bzw. zu gewahrleisten.

6.1.1 CEF-1 - Bergung von Habitatstrukturen & Ausbringung an geeignetem Standort

MaRnahmenkurzel CEF-1

Art(-engruppe) Brutvdgel, Fledermause und Haselmaus

Konflikt Mechanische Einwirkung/ Verlust von Lebensstétten

Verbot nach BNatSchG § 44 (1) 3 Schadigungsverbot

MaRnahmenziel Dauerhafte Sicherung der 6kologischen Funktion der
Lebensstéatte im rAumlichen Zusammenhang

FlachengrofRe [m2] k. A

Durchfuhrungszeitraum/Turnus Winterhalbjahr/einmalig

Dauerpflege Ggf. Reinigung der umgehangten Nisthilfen

MaRnahmenschliussel (LUBW 2018) 14.6.1 Stehende Totholzanteile erhéhen

14.6.2 Liegende Totholzanteile erhéhen
32. Spezielle Artenschutzmaflinahme

Im Vorhabensbereich konnten diverse Baumhohlen, Rinden- und Astspalten sowie kiinstliche
Nisthilfen erfasst werden. Gerade Baumhdohlen bieten einer Vielzahl geféahrdeter Tiere essen-
zZielle Fortpflanzungs- und Ruhestatten. Im Zuge des Vorhabens wird grundlegend angestrebt,
alle artenschutzrelevanten Baumhohlen und Totholz zu bergen und in die Ausgleichsflachen
Zu versetzen.

Bei den Baumhohlen werden die Stammbereiche vorab technisch gesichert, um ein ausei-
nanderbrechen zu verhindern. Die mdglichst langen Stammbereiche werden dann stehend in
die Ausgleichsflache verbracht und dort an bestehenden Baumen angebracht. Die Bergung
der Baumhdohlen hat im Oktober nach erfolgter Besatzkontrolle zu erfolgen.

Stehendes Totholz wird als Totholzpyramiden in besonnter Lage in der Ausgleichsflache auf-
gestellt um Insekten wie Wildbienen, Totholzké&fern und anderen Insekten zu erméglichen, die
Larvalentwicklung abzuschlie3en. Die Strukturen werden durch diese Maflinahme langfristig
erhalten. Die Bergung des stehenden Totholzes hat schonend zu erfolgen.

Liegendes Totholz wird in die neu zu errichtenden Steinriegel und Totholzhaufen in den Aus-
gleichsflachen fir die Zauneidechse und Haselmaus eingebaut (CEF-5 u. CEF-7).

Anfallendes Starkholz sowie Wurzelstdcke werden zu moglichst hohen Teilen zur Optimie-
rung der Zauneidechsenmafinahmenflachen (vgl. CEF-5) sowie fir die Haselmaus (vgl. CEF-
7) verwendet.

Die im Vorhabensbereich vorgefundenen kiinstlichen Nisthilfen sind zu bergen, reinigen und

in die Ausgleichsflachen zu verbringen. Defekte kinstliche Nisthilfen sind im Verhaltnis 1:1 zu
ersetzen.
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6.1.2 CEF-2: Ersatzquartiere fur Végel und Fledermause

MaRnahmenkurzel CEF-2

Art(-engruppe) Brutvogel & Fledermause

Konflikt Mechanische Einwirkung/ Verlust von Lebensstatten

Verbot nach BNatSchG § 44 (1) 3 Schadigungsverbot

MalRnahmenziel Dauerhafte Sicherung der 6kologischen Funktion der
Lebensstatte im raumlichen Zusammenhang

FlachengrofRe [m?] punktuell

Durchfihrungszeitraum/Turnus Winterhalbjahr/einmalig

Dauerpflege Ja; Reinigung und Instandhaltung (Winterhalbjahr)

MaRnahmenschlussel (LUBW 2018) 32. Spezielle Artenschutzmalinahme

Das Aufhangen von Quartierselementen dient der Schaffung von Ersatzquartieren fur entfal-
lende Baumhohlen und Brutstatten. Zwar wird im Zuge der CEF-MalRnahme (CEF-1) versucht,
moglichst alle artenschutzrelevanten Baumhdohlen und essentielle Habitatstrukturen zu ber-
gen, jedoch besteht immer die Gefahr, dass diese bei der Bergung zerstért werden. Zudem
kénnen Spaltenquatrtiere (z. B. abstehende Rinde) oder andere relevante Strukturen nicht im-
mer geborgen oder in der vorgefundenen Qualitat (GroRe, Exposition usw.) transferiert wer-
den. Des Weiteren konnten die funktionellen Wechselbeziehungen (z. B. Quartierswechsel bei
Stoérung oder sich andernden Witterungsbedingungen, Lage usw.) zwischen der einzelnen be-
stehenden Fortpflanzungs- und Ruhestétten im Vorhabensbereich nicht alleine durch die Ber-
gung der bestehenden Strukturen ersetzt werden. Vor diesem Hintergrund wird neben CEF-1
empfohlen, durch das Ausbringen von Quartierselementen fir Végel und Fledermause poten-
zZielle Verluste und Beeintrachtigungen vorgezogen zu kompensieren. Insgesamt wurden rund
30 potenzielle Baumhohlen und Spaltenquartiere an Baumen erfasst, die neben der CEF-1 im
Verhaltnis 1:1 vorgezogen ausgeglichen werden. Die Hinweise zur Unterhaltung und Pflege
der CEF-Malinahmen sowie der rechtlichen Sicherung sind entsprechend zu bertcksichtigen
(vgl. Kapitel 7).

Brutvogel - Allgemein

Aufgrund der nachgewiesenen Arten sowie der Quartiersmoglichkeiten werden folgende Nist-
hilfen fur die Kompensation des Eingriffes erforderlich:

- 3x Schwegler* Nisth6éhle 3SV mit Marderschutz (ovales Loch)

- 3x Schwegler* Nisthéhle fir Meisen 1B, oval

- 3x Schwegler* Nisthohle fir Meisen 1B, 32 mm Flugloch inkl. Vorderwand mit Marderschutz
- 3x Schwegler* Nisthohle fir Meisen 1B, 26 mm Flugloch inkl. Vorderwand mit Marderschutz
- 3x Schwegler* Baumlauferhdhle 2B

Eine Ausrichtung nach Osten oder Siidosten ist optimal. Die Anbringhdhe sollte zwischen zwei
bis vier Meter Hohe liegen. Das Einflugloch sollte nicht zur Wetterseite (Westen) zeigen. Des
Weiteren sollten die Kasten nicht langere Zeit der prallen Sonne ausgesetzt sein. Bei Quar-
tierselementen von gleicher Bauart sollte ein Mindestabstand zueinander, von mindestens
zehn Metern eingehalten werden.

Haussperling (Passer domesticus)

Der Haussperling (Passer domesticus) wurde mit zwei Brutpaaren an zwei Gebauden nach-
gewiesen, welche bis auf weiteres erhalten bleiben sollen. An einem der Gebaude (Denkmal-
schutz) finden jedoch, im direkten Umfeld groRere Eingriffe (Gestaltung der Auf3enanlagen,
Wegebau usw.) statt, wodurch die Lebensstétte beeintrachtigt werden kénnten. Eine vorgezo-
gene Kompensation ist aus gutachterlicher Sicht erforderlich:

- 1 x Schwegler* Sperlingkoloniehaus 1SP
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Star (Sturnus vulgaris)

Der Star (Sturnus vulgaris) wurde mit einem Brutpaar im direkten Vorhabensbereich nachge-
wiesen. Zwar wird angestrebt die Baumhdohle zu bergen, jedoch wird aus gutachterlicher Sicht
eine Kompensation des Verlustes im Verhaltnis 1:2 empfohlen.

- 2x Schwegler* Starenhdhle 3SV @ 45 mm
Fledermause

Die MalRnahme bezieht sich neben der Schaffung von Zwischenquartieren (Tages- und Balz-
quartieren) auch auf die Schaffung von potenziellen Wochenstuben- und Winterquartieren. Die
Ausbringung der Quartierselemente soll in Gruppen erfolgen. Eine hohe Dichte an Kasten ist
sinnvoll. Das Anbringen der Kasten soll an Baumen in unterschiedlichen Héhen (>3-4 m als
Schutz vor Stérungen) und mit unterschiedlicher Exposition (von schattig bis sonnig, am Be-
standsrand / im Bestand) erfolgen. Auf ginstige An- und Abflugmdglichkeiten ist zu achten
(Freiheit von hineinragenden Asten). Arten wie der nachgewiesene Kleine Abendsegler
(Nyctalus leisleri) profitieren von dieser Maf3nahme. Folgende Quartierselemente werden
empfohlen:

- 8x Schwegler* Fledermaushdhle 2F mit doppelter Vorderwand
- 5x Schwegler* Fledermaushohle 2FN
- 2x Schwegler* Fledermaus GroRraum- und Uberwinterungshéhle 1FW

*Die genannten Ersatzquartiere gelten als Referenzmodelle. Es kénnen auch Ersatzquartiere in entsprechender Ausfiihrung an-
derer Hersteller eingesetzt werden.

6.1.3 CEF-3: Schaffung von stark verkrauteten, blitenreichen und gestuften Waldrén-

der

MaRnahmenkurzel CEF-3

Art(-engruppe) Feldschwirl (Locustella naevia), Haselmaus (Muscar-
dinus avellanarius) und Spanische Flagge (Euplagia
guadripunctaria)

Konflikt Mechanische Einwirkung/ Verlust von Brutstatten
und Habitaten

Verbot nach BNatSchG § 44 (1) 3 Schadigungsverbot

MaRnahmenziel Dauerhafte Sicherung der 6kologischen Funktion der
Lebensstatte im raumlichen Zusammenhang

FlachengrofRe [m?] 2.275 m?

Durchfuhrungszeitraum/Turnus Winterhalbjahr/regelméafige Anlage und Pflege

Dauerpflege Ja; Geholzpflege, Mahd/Beweidung

MaRnahmenschlussel (LUBW 2018) 14.1.3 Strukturfordernde Maflinahmen

16.8 Herstellen strukturreicher Waldrander/Saume

Diese Malinahme dient der Férderung von Feldschwirl (Locustella naevia), Haselmaus
(Muscardinus avellanarius) und Spanischer Flagge (Euplagia quadripunctaria).

So britet der Feldschwirl in dichter Krautschicht. Zu den typischen Habitaten z&hlen friihe
Sukzessionsstadien und Hochstaudenfluren. Die Brutperiode erstreckt sich zwischen Mitte Mai
bis August. Der Feldschwirl ist ein Bodenbriter. Glnstige Habitate fur den Feldschwirl sind
z. B. Pfeifengraswiesen, schitteres und mit Gréasern durchsetztes Landschilf, extensive oder
brachgefallene Feuchtwiesen mit einzelnen Bischen, Heideflachen mit lichtem Baum- oder
Strauchbestand, stark verkrautete Waldrander, vergraste Kahlschlage, junge Nadelholzscho-
nungen, Brachen mit Stauden (Rainfarn, Goldrute, Brennnessel, z. B. ROST 1996)
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Die Herstellung von gestuften Waldsaumen fir die Haselmaus (Muscardinus avellanarius) er-
folgt durch gelenkte Sukzession. Im Fokus steht die Férderung von Frichte tragenden Gehol-
zen (Hasel, Schlehe, Weil3dorn, dichtes Brombeergebiisch, Faulbaum, Holunder, Vogelkir-
sche, Eberesche, Eibe, Geil3blatt usw.). Das Nahrungsangebot wird hierdurch erhdht. Gege-
benenfalls kann eine Unterpflanzung des Waldrandes mit Friichte tragenden Gehdlzen erfor-
derlich werden. Das Pflege- und Mahdregime ist darauf abzustimmen. Die Haselmaus
(Muscardinus avellanarius) legt ihre Nester auch in mehrjahrigen Hochstaudenfluren am Ge-
hélz- bzw. Waldrand an.

Neben der Haselmaus (Muscardinus avellanarius) profitiert auch die Spanische Flagge
(Euplagia quadripunctaria) von der blutenreichen Saumvegetation an besonnten Waldrandern.
Die Falter treten zwischen Anfang Juli und Mitte September auf. Sie zeigt bei ihrer
Nahrungsaufnahme eine deutliche Praferenz fur den Wasserdost (Eupatorium cannabium)
und Gemeinem Dost (Origanum vulgare).

Die Anlage der verkrauteten und bliatenreichen S&ume sollte durch Ansaat mit
gebietsheimischem Saatgut oder durch Mahdgutiibertrag aus lokalen Spenderflachen
erfolgen. Fir die Spanische Flagge ist der Gemeinem Dost (Origanum vulgare)
mitzuberucksichtigen. Die angelegten Hochstaudensaume sollten zum Schutz der Zielarten
von Mai bis Ende September keinesfalls gemaht werden. Es wird weiter dazu geraten, die
Mahd in mehreren Teilabschnitten (jahrliche Rotation) und mit einer mdglichst hohen
Schnitth6he (mind. Gber 10 cm) durchzufiihren, so dass stets geeignete altere Brachflachen
zur Verfugung stehen (u. a. BORN et al. 1990).

6.1.4 CEF-4: Entwicklung eines geeigneten Lebensraumes fir den Fitis

MaRnahmenkirzel CEF-4

Art(-engruppe) Fitis (Phylloscopus trochilus)

Konflikt Mechanische Einwirkung/ Verlust von Brutstéatten

Verbot nach BNatSchG § 44 (1) 3 Schadigungsverbot

MaRnahmenziel Dauerhafte Sicherung der 6kologischen Funktion der
Lebensstatte im raumlichen Zusammenhang

FlachengrofRe [m?] 15.200 m?

Durchfuhrungszeitraum/Turnus Winterhalbjahr/regelméRige Pflege

Dauerpflege Ja; Geholzpflege, Mahd/Beweidung

MaRnahmenschlussel (LUBW 2018) 19.2.3 auslichten bis auf altere Gebuischkerne/Ein-
zelgeholze

16.8 Erhalten/Herstellen strukturreicher SGume

Haufiger Brut- und Sommervogel in lichten Wéaldern, Feuchtgebieten, Mooren und auch in
Parks und Garten. Mal3nahmenziel ist die Entwicklung eines geeigneten Lebensraumes fir
den Fitis durch Reduzierung hoher Baume und Umbau in einen durch Geblsche und Hoch-
staudenfluren gepragten halboffenen Waldbereich. Fur den Fitis ideale Waldstandorte haben
eine schuittere Oberschicht sowie eine gut ausgebildete Strauch- oder Hochstaudenvegeta-
tion. Schon kleine Baum- und Buschinseln kénnen gentigen. Die Reviergré3en eines Brutpaa-
res betragt etwa 0,7 ha. Um den Fitis zu férdern sind auf der Malinahmenflache einzelne Bu-
schinseln zu erhalten sowie die Entwicklung einer Krautschicht und Hochstaudenvegetation
(20-30 % der Gesamtflache; vgl. auch CEF-3 & CEF-5).
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6.1.5 CEF-5: Anlage von Ersatzhabitaten — Zauneidechse

MaRnahmenkurzel CEF-5

Art(-engruppe) Zauneidechse (Lacerta agilis)
Konflikt Mechanische Einwirkung/ Verlust
Verbot nach BNatSchG Verlust von Lebensstatten

8§ 44 (1) 3 Schadigungsverbot

MalRnahmenziel Dauerhafte Sicherung der 6kologischen Funktion der
Lebensstatte im raumlichen Zusammenhang

FlachengrofRe [m?] 13.800 m?

Durchfuhrungszeitraum/Turnus Winterhalbjahr/regelmafige Pflege

Dauerpflege Ja; Geholzpflege, Mahd/Beweidung

MaRnahmenschlussel (LUBW 2018) 2.1 Mahd mit Abrdumen

4.1 Hate-/Triftweide
14.6.2 Liegende Totholzanteile erhéhen
16.8 Erhalten/Herstellen strukturreicher Saume

19.2.3 auslichten bis auf altere Gebischkerne/Ein-
zelgeholze

27.1 Gelandemodellierung
27.3 extensive Bodenverletzung
30. Anlage/Pflege von Steinriegeln/Lesesteinhaufen

Ziel der MaRnahme ist die Herstellung von Ersatzlebensraumen und anschlieende
Umsiedlung der im Vorhabensbereich vorkommenden Zauneidechsen (sowie der
Waldeidechsen und Blindschleichen). Die Ersatzhabitate sind nach den artspezifischen
Habitatansprichen der Zauneidechse zu planen und im Rahmen einer naturschutzfachlichen
Baubegleitung zu entwickeln. Die Lebensraumfunktion ist langfristig durch entsprechende
PflegemalRnahmen zu gewahrleisten. Es wird eine Kompensation im Flachenverhéltnis 1:1
empfohlen. Im Rahmen der MaRnahme sind Platze zum Unterschlupf (Rickzugsraum
Sommer-/Winterquatrtier), zur Fortpflanzung, zur Deckung (Versteck), zum Sonnenbaden und
zur Jagd (sud- bis westexponiert) anzulegen. Die Anordnung der Habitat-Elemente ist im
Rahmen der Detailplanung und Bauausfihrung festzulegen, wobei die Standort-,
Beschattungs- und Expositionsverhaltnisse zu beriicksichtigen sind. Die Ersatzflachen sind
mindestens bis vier Wochen nach Ende der Umsiedlung einzuzdunen, um ein Abwandern der
umgesetzten Tiere zu verhindern (BLANKE 2010). Planinterne MalRnahmenflachen sind bis zur
Baufertigstellung einzuzéaunen. Biotop- und Strukturausstattung (LAUFER 2014) die im Rahmen
von Detailplanungen zu konkretisieren ist:

- 15-25 % Gruppen aus niedrigen Strauchern inkl. Waldrand (ideal: an Steinriegel),

- 10-15 % Brachflachen (z. B. Altgras),

- 20-30 % dichtere (Ruderal-) Vegetation,

- 20-30 % luckige Ruderalvegetation auf Gberwiegend grabbarem Substrat,

- 3-5 % Eiablageplatze (offener Boden, Sandlinsen)

- 3-6 % Asthaufen (nicht nur Baumstubben), Steinriegel mit Holz (Aste + Wurzelstocke)

Es ist darauf hinzuweisen, dass die hergestellten ,Zauneidechsenhabitate“ regelmaflig zu
pflegen sind. Die Kontinuitat der Maflinahmen und ihrer Pflege ist zu sichern und ihre
Wirkungen und Erfolge sind zu tberprifen (Monitoring). Insbesondere ist in den ersten Jahren
eine intensive Uberwachung notwendig, um ggf. Optimierungen durchzufihren.
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Als Uberwinterungsquartiere kénnen Gruben im Bereich der Steinriegel und Totholzhaufen
von mind. 0,5-1 m Tiefe und mind. 1 m2 Flache ausgehoben werden. Diese kénnen mit
Wourzelstdcken, Steinen und/oder Stammholz so bestiickt werden, dass sie miteinander
verkanten und unterschiedlich grof3e Hohlraume entstehen. Dabei sollen Holzteile oben sowie
seitlich aus der Grube herausragen. Der Erdaushub wird an einer Seite eng angeschiittet, so
dass ein Teil als dammende Schicht in die Grube gelangt.

Pflege

Zauneidechsen bendtigen eine behutsame Pflege ihrer Lebensraume (vgl. NABU RLP 2022).
Viele andere Kleintiere profitieren ebenfalls von einer weniger intensiven Pflege. Die Mahd hat
einerseits zum Ziel, wichtige Strukturen wie Saume und unterschiedliche Vegetationsstufen zu
erhalten, andererseits mit einer artenreichen Vegetation das Nahrungsangebot zu fordern.
Den richtigen Mahdzeitpunkt gibt es nicht. Dieser hangt hauptsachlich von der Wuchsstarke
der Vegetation ab und weniger von der Jahreszeit oder der Aktivitat der Zauneidechse. Bei
mildem Klima Uberwintern Zauneidechsen auch oberirdisch z. B. in dichten Altgrasbestanden.
Da sie wegen der Kalte jedoch immobil sind, kénnen sie nicht fliichten. In der Aktivitatszeit
sind sie zwar mobil, jedoch sind auch mehr Tiere auf der Flache unterwegs. Um hier das
Verletzungs- und Totungsrisiko so gering wie moglich zu halten, sind einige Regeln zu
beachten.

o Keine groR¥flachige oder komplette Mahd. Gunstiger ist eine abschnittsweise bzw.
rdumlich und zeitlich alternierende Streifenmahd um einen stabilen Wechsel zwischen
niedriger und hoherer Vegetation zu erreichen. Die Mahstreifen haben eine Breite von
ca. 2 m, kleine geméhte Areale einen Durchmesser von ca. 10—-20 m2. Alternierende
Mahd bedeutet, dass bei jedem Mahdtermin andere Flachenteile gemaht werden. Bei
jedem Mahdtermin sollten zwei Drittel der Flache unbearbeitet bleiben.

e Die Schnitthdhe betragt mind. 10-15 cm.

¢ Mahd mit Hand-Balkenmdaher, Freischneider oder Sensen durchfiihren. Trommel- &
Scheibenmaher oder Mulchgeréate flihren zu Verletzungen und Tod. Wenn Mulchen
unvermeidbar sein sollte, dann nur kleinrAumig mit 15 cm Schnitth6he mulchen.

e Strukturen wie Totholzh&aufen, Erdwalle oder Sandlinsen sollten nie vollstandig von
Vegetation befreit werden, damit auch hier ausreichend Schutz und Deckung
vorhanden ist.

¢ Entlang von Geblschen, Hecken und Gehdlzen sind die Saumstrukturen zu erhalten.

o Die erste Teilmahd im Jahr kann in Abhangigkeit des Vegetationsaufwuchses bereits
im Mai erfolgen.

¢ Die zweite Mahd kann nach zwei bis drei Monaten erfolgen (je nach Niederschlag und
Aufwuchs). In Dirrezeiten sollte eine Mahd im Hochsommer unterbleiben bzw. noch
kleinflachiger ausfallen.

e Mabhintervalle in Abh&angigkeit von der Regenerationsfahigkeit der Vegetation und im
Hinblick auf gewlinschte Vegetation.

e Mahd in den frihen Morgenstunden oder bei nasskalter Witterung reduziert das
Verletzungs- und To6tungsrisiko, da die Tiere sich noch geschitzt in ihren Verstecken
aufhalten.

e Von alteren Mahkanten Abstand halten bzw. hoch schneiden.

e Flachen nicht mit schwerem Gerat befahren, um den Boden nicht zu verdichten und
das Verletzungs- und T6tungsrisiko zu vermindern.

Das Mahdgut sollte abgetragen werden und kann am Rand der Flache zu Haufen geschichtet
werden. Als Alternative zur Mahd ist auch eine extensive Beweidung mdglich. Neben Schafen
und Ziegen konnen auch andere extensive Nutztierrassen eingesetzt werden. Ein
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Beweidungskonzept zur Schaffung der relevanten Strukturen fur die betroffenen Arten ist
hierfur erforderlich.

Steinriegel
Querschnitt durch ein Zauneidechsenersatzhabitat
Strauchpflanzung (niedrige Dornenstraucher
wie Wildrosen, Berberitze, Himbeere)
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Abbildung 13: Prinzipskizze eines Ersatzhabitats mit Uberwinterungsméglichkeit und Eiablagesubstrat nach LfU
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Abbildung 14: Prinzipskizze eines Ersatzhabitats mit Uberwinterungsmaglichkeit und Eiablagesubstrat nach LfU
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6.1.6 CEF-6: Umwandlung Hochwald in Geblsch

MaRnahmenkurzel CEF-6

Art(-engruppe) Haselmaus (Muscardinus avellanarius)

Konflikt Mechanische Einwirkung/ Verlust von Lebensstétten

Verbot nach BNatSchG § 44 (1) 3 Schadigungsverbot

MalRnahmenziel Dauerhafte Sicherung der 6kologischen Funktion der
Lebensstatte im raumlichen Zusammenhang

FlachengrofRe [m?] 8.280 m2

Durchfuhrungszeitraum/Turnus Winterhalbjahr/regelméRige Pflege

Dauerpflege Ja; alternierende Gehdlzmaflinahmen

MaRnahmenschlussel (LUBW 2018) 13.1 niederwaldartige Bewirtschaftung

14.3.2 Férderung der Naturverjingung standorthei-
mischer Arten

16.8 Herstellen strukturreicher Waldrander/Saume

Gebiische sind nach LUBW (2018); flachige Gehdlzbestande auf maRig frischen bis mafig
feuchten Standorten, in denen Straucher dominieren. Die Nutzungsform auf der
Mafnahmenflache sollte im Grunde der Bewirtschaftung eines Niederwalds entsprechen. Ein
Niederwald ist eine historische Nutzungsform, die bis in die erste Halfte des 20. Jahrhunderts
u. a. zur Brennholzgewinnung betrieben wurde. Die regelméafige Nutzung fuhrte dazu, dass
stockausschlagsfahige Baumarten erneut austrieben und in diesen Flachen dominierten. Auch
lichtbedurftige Arten wie Mehlbeere, Vogelbeere, Vogelkirsche u. a. kommen hier vor. Die
Empfehlung fur eine haselmausfreundliche Pflege umfasst Pflegeintervalle/Umtriebszeiten
zwischen 10 - 20 Jahren. Da es sich bei diesen Flachen um Waldabstandsflachen handelt,
sind kurze Umtriebszeiten von 10 - 12 Jahren zu empfehlen. Zu beriicksichtigen ist hierbei,
dass die Hasel erst ab ca. dem siebten Jahr Friichte tragt. Die gezielte Férderung von Friichte
tragenden Geholzen (Hasel, Schlehe, Weildorn, dichtes Brombeergebiisch, Faulbaum,
Holunder, Vogelkirsche, Eberesche, Eibe, Geildblatt usw.) ist zu forcieren. Bei der Rodung
sollte immer 2/3 der Flache erhalten bleiben. Die Rodung hat im Winterhalbjahr und schonend
zu erfolgen. Da die Haselmaus im Boden Uberwintert, ist das Befahren mit Maschinen oder
Eingriffe in den Boden (z.B. Entfernen von Wourzelstécken) aufRerhalb von
Ruckegassen/Fahrwege grundlegend zu vermeiden. Aufgrund der aktuellen Bestandssituation
kann die Herstellung der Flachen in Teilen durch die Entnahme von Uberhaltern erfolgen.

6.1.7 CEF-7: Installation von Haselmauskéasten / Wurfboxen und Reisighaufen

MaRnahmenkirzel CEF-7

Art(-engruppe) Haselmaus (Muscardinus avellanarius)

Konflikt Mechanische Einwirkung/ Verlust von Lebensstétten

Verbot nach BNatSchG 8§ 44 (1) 3 Schadigungsverbot

MaRnahmenziel Dauerhafte Sicherung der 6kologischen Funktion der
Lebensstatte im raumlichen Zusammenhang

FlachengroRRe [m?] punktuell

Durchfuhrungszeitraum/Turnus Winterhalbjahr

Dauerpflege Ja; Reinigung und Pflege der Haselmauskéasten

MaRnahmenschliussel (LUBW 2018) 32. Spezielle Artenschutzmaflinahme

Sind nicht ausreichend Versteckstrukturen am Boden oder in Gestalt von Baumhdohlen zur
Uberwinterung vorhanden, missen entsprechende Ruhehabitate / Uberwinterungshabitate
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erganzend bereitgestellt werden. Ein natirlicher Mangel an Baumhdéhlen fir die Reproduktion
bzw. bodennahen Verstecken als Uberwinterungshabitat kann so Uibergangsweise verringert
werden. Der Standort sollte stérungsarm sein und die ausgewahlten Waldflachen sollten
strukturell als Nahrungshabitat geeignet und zusammenhéangend sein (angrenzend an die
geschaffenen Niederwaldstrukturen). Pro Individuum werden finf Kéasten im raumlichen
Verbund angeboten (Schlafnester werden haufig nebeneinander angelegt, Haselmause bauen
zwischen 3 und 5 Nester pro Sommer (STORCH 1978, BUCHNER & JUSKAITIS 2010).
Verwendung spezieller Kastentypen. Mittels bestimmter Ausfuihrungen (z. B. Offnung bis 25
mm) kdénnen ,Fremdnutzer wie Garten

- oder Siebenschlafer von den Kasten abgehalten werden. Als Winterhabitat werden zuséatzlich
Totholz-Reisighaufen in den Waldflachen angelegt. Durch das Vorhaben gehen rund 1 ha
Haselmauslebensraum dauerhaft verloren. Die Populationsdichte liegt nach verschiedenen
Untersuchungen zwischen 1-10 Individuen pro Hektar. Nur in etwa der Hélfte der entfallenden
Wald- und Geholzflachen konnten Haselmause festgestellt werden. Aufgrund der
Untersuchungsergebnisse ist von einer mittleren Populationsdichte von funf Individuen
auszugehen. Dadurch ergibt sich folgender Kompensationsbedarf:

- 25 Haselmauskéasten sowie 20 Reisighaufen

6.1.8 CEF-8: Verbesserung des Habitatverbundes

MaRnahmenkirzel CEF-8

Art(-engruppe) Haselmaus (Muscardinus avellanarius)

Konflikt Mechanische Einwirkung/ Verlust von Lebensstétten
Verbot nach BNatSchG § 44 (1) 3 Schadigungsverbot

MaRnahmenziel Optimierung des Habitatverbundes

FlachengroflRe [m?] 1.870 m?

Durchfuhrungszeitraum/Turnus Winterhalbjahr/ regelméRige Pflege

Dauerpflege Ja; Geholzpflege nach Erforderlichkeit
MaRnahmenschliussel (LUBW 2018) 17.1 Verpflanzung von Einzelbdumen/-strauchern

18.3 Anlage von Hecken

Durch das geplante Vorhaben gehen Vernetzungselemente fir die Haselmaus zwischen den
beiden, bereits durch die Leitungstrasse fragmentierten groRen Waldgebiete verloren. Ziel der
Mafnahme ist die Verbesserung des Habitatverbundes durch Entwicklung von durchgéngigen
Gehdlzreihen durch Neupflanzung und Schlie3en von Licken in vorhandenen Strukturen. Die
Anlage der linearen Strukturen erfolgt durch Anpflanzen von Friichte tragenden Gehdlzen und
dauerhaften Erhalt durch ein angepasstes Pflegemanagement. Nach BRIGHT & MACPHERSON
2002 ist bei der Auswahl der Pflanzen auf einen ausreichenden Mix an Friichte tragenden
Gehdlzen zu achten (mind. 5-7 verschiedene Straucher). Dies soll der Haselmaus Uber die
Aktivitatsperiode von April-Oktober hinweg, einen attraktiven Korridor anbieten. Die Pflanzung
sollte weitgehend liickenlos sein und im Endbestand sollten keine Liicken grol3er als sechs
Meter bestehen. ZielgréRRe fir die Hohe von Gehdlzen und heckenartigen Strukturen 3-4 m
(BRIGHT & MACPHERSON 2002). Eine Haselmaus-Hecke sollte zwischen 5 (entspricht mind. 2
Strauchern) bis 10 m breit sein (RESCH & RESCcH 2021). Die drei geschaffenen Niederhecken,
sind alternierend alle 3-5 Jahre auf den Stock zu setzen. Somit ist gewahrleistet, dass immer
zwei Heckenzuge als Biotopverbundelement vorhanden sind.
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6.2 Malnahmen zur Vermeidung und Minimierung von Konflikten

Nachfolgende Schutzmallhahmen zur Vermeidung und Minimierung missen aus
gutachterlicher Sicht durchgefuhrt werden, um Konflikte in Bezug auf den § 44 BNatSchG
auszuschlieBen. Des Weiteren werden durch diese Mal3hahmen auch die Weiteren, nach
BNatSchG nur ,besonders geschitzten Arten mitbericksichtigt.

6.2.1 VM-1: Zeitliche Regelung fur Gehdlzentfernung

MaRnahmenkirzel VM-1

Art(-engruppe) Vogel, Fledermause, Haselmaus und Zauneidechse

Konflikt Akustische Reize, Optische Reizausléser / Bewe-
gung und Erschitterungen sowie Mechanische Ein-
wirkung

Verbot nach BNatSchG § 44 (1) 1 Tétungsverbot

§ 44 (1) 2 Storungsverbot
§ 44 (1) 3 Schadigungsverbot

Zum Schutz von Brutvogeln und Flederméausen ist die Beseitigung von Gehélzen (inkl.
Fassadenbegriinung) in Anlehnung an die Vorschriften des allgemeinen Artenschutzes (8 39
BNatSchG) nur in der Zeit vom 01.10. bis zum 28. / 29.02. durchzufiihren. Da sich im Gebiet
auch Winterhabitate der Zauneidechse sowie der Haselmaus befinden, dirfen die Rodungen
erst nach der Umsiedlung stattfinden (VM-5) oder die Fallungen sind per Hand durchzuftihren,
ohne die ausgewiesenen Tabuflachen (VM-4) zu befahren. Eine vorgezogene Vergramung
(inkl. Errichtung eines Reptilienschutzzauns) zur Schaffung von Fahrgassen im Offenland ist
mdglich. Wurzelstumpen mussen grundséatzlich bis zum Abschluss der Umsiedlung der Tiere
im Boden verbleiben. Gehdlze mit Baumhohlen sind vorab auf die Présenz von
uberwinternden Flederm&usen zu prufen. Auch vorgezogene MalRnahmen (September-
Oktober) wie die Kontrolle und Verschluss der Baumhohlen sind moglich. Hierbei sollte
grundsétzlich gewahrleistet sein, dass Flederm&use die Hohlung verlassen kdnnen, aber eine
Ruckkehr verhindert wird. Das Ganze ist durch eine fachkundige 6kologische Baubegleitung
zu beaufsichtigen (VM-14).

6.2.2 VM-2: Anlagensicherheit

MaRnahmenkurzel VM-2

Art(-engruppe) Vogel, Amphibien, Reptilien, Sdugetiere u. a.

Konflikt Anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mor-
talitat

Verbot nach BNatSchG 8§ 44 (1) 1 Tétungsverbot

Eine anlagebedingte Fallenwirkung kann durch Schornsteine, Kamine und Lichtschachte
entstehen. Hinzu kommt die Tétung von Tieren durch Kollision mit baulichen Bestandteilen
(z. B. Glasscheiben). Vor diesem Hintergrund sollten schon in der Planung entsprechende
technische SchutzmalRnahmen integriert werden. So sollten grof3e Glasscheiben mit
entsprechenden Folien und/oder anderen Sicherungssystemen ausgestattet werden.
Spiegelungen und Durchsicht-Situationen sollten vermieden werden. Dies gilt auch fir
Balkone o. &. Das Anbringen von Greifvogelsilhouetten auf Glasscheiben ist nach neueren
Erkenntnissen nicht wirksam genug, um das Kollisionsrisiko von Végeln effektiv zu minimieren.
Auf die ,Merkblatter fir die Vogelschutzpraxis: Vogelkollisionen an Glas vermeiden® und
»vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht* der Schweizer Vogelwarte wird entsprechend
verwiesen (SCHMID et al. 2012; SCHWEIZER VOGELWARTE 2021; ROSSLER et al. 2007). Die
Umsetzung des Vogelschutzes an den zukinftigen Gebauden und Anlagen ist im Rahmen des
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Risikomanagements und des Monitorings nach Baufertigstellung zu kontrollieren. Des
Weiteren sollte zur Minderung von Fallensituationen an Einlaufschachten fir Amphibien,
Reptilien und andere Kleintiere der Einbau schrager Bordsteine forciert werden. Lichtschachte
und Kamine sind durch geeignete Mal3nahmen (z. B. feinmaschige Gitter) zu sichern.

6.2.3 VM-3: Schutz von Reptilien - Reptilienschutzzaun

MafRnahmenkirzel VM-3

Art(-engruppe) Reptilien

Konflikt Mechanische Einwirkung
Verbot nach BNatSchG 8§ 44 (1) 1 Tétungsverbot

Vor Beginn der Baumafl3nahme ist das Baufeld durch einen Reptilienschutzzaun einzufrieden.
Als Zaun eignet sich eine ca.2mm starke Rhizomsperre aus Kunststoff. Der
Reptilienschutzzaun sollte ca. 20 cm in den Boden eingegraben werden und ca. 50 cm hoch
sein. Der Zaun ist mittels Holzpflocken zu stabilisieren. Die Errichtung des Zaunes hat im
Winterhalbjahr bzw. au3erhalb der Eizeitung zu erfolgen. Der Schutzzaun ist (iber die gesamte
Bauphase regelmaRig zu kontrollieren und zu erhalten. Nach Abschluss der Bauarbeiten kann
der Schutzzaun entfernt werden.

6.2.4 VM-4: Ausweisung von Tabuzonen

MaRnahmenkirzel VM-4

Art(-engruppe) Vogel, Reptilien und Haselmaus

Konflikt Akustische Reize, Optische Reizausloser / Bewe-
gung und Erschitterungen sowie Mechanische Ein-
wirkung

Verbot nach BNatSchG 8§ 44 (1) 1 Toétungsverbot

§ 44 (1) 2 Stoérungsverbot
§ 44 (1) 3 Schadigungsverbot

Im Vorhabensbereich wurde die Zauneidechse und die Haselmaus nachgewiesen. Alle
Grunflachen sowie Geholzflachen dirfen somit —bis zur Freigabe— nicht befahren werden.
Auch die Nutzung als Baueinrichtungs- oder Lagerflachen ist nicht zulassig. Auch sind
Abgrabungen oder sonstige Eingriffe in den Boden verboten. Der handmaschinelle
Ruckschnitt von Gehodlzen ohne das Befahren mit Maschinen ist hingegen mdoglich (vgl. VM-
1). Das Fraflen von Wurzelstumpen ist bis zur Freigabe zu unterlassen. Die Grunflachen sind
durch Bauz&une zu sichern.

6.2.5 VM-5: Schutz von Reptilien - Umsiedlung

MaRnahmenkurzel VM-5

Art(-engruppe) Reptilien

Konflikt Mechanische Einwirkung
Verbot nach BNatSchG 8§ 44 (1) 1 Tétungsverbot

Der Fang und die Umsiedlung der Reptilien (Zauneidechse, Waldeidechse sowie
Blindschleichen) hat wahrend der Aktivitatsphase (Marz bis Oktober) der Tiere zu erfolgen
(optimal vor Beginn der Eiablage). Das Fangen kann mittels Netzes, Eidechsenangel oder per
Hand erfolgen (vgl. u.a. BLANKE 2004, LAUFER 2014). Hierfir ist eine entsprechende
Ausnahmegenehmigung erforderlich und sollte durch fachkundiges Personal durchgefuhrt
werden.
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Die gefangenen Tiere sind einzeln in Stoffbeuteln zu haltern und schnellstmdglich in die neuen
Lebensraume (vgl. CEF-5) zu verbringen. Die jeweilige Tabuflache (vgl. VM-4) kann erst dann
freigegeben werden, wenn sich keine Tiere mehr nachweisen lassen (siehe unten).

Folgende Mindestanforderungen sind bei der Umsiedlung zu erfullen (LAUFER 2014):
e Es dirfen nur Individuen autochthoner Populationen umgesiedelt werden.

e Die neuen Lebensraume missen im Bereich des natirlichen Verbreitungsgebietes
liegen.

e Die neuen Lebensraume missen die 6kologische Funktion erfillen.

e Der neue Lebensraum muss eine GroRe haben, die ein langfristiges Uberleben
gewabhrleistet.

¢ Eine zwischenartliche Konkurrenz ist auszuschlief3en.
e Der Lebensraum darf nicht schon durch die Zielart besiedelt sein.

e Die Aussetzungsflache ist reptiliensicher einzuzdunen (Vermeidung der
Abwanderung).

o Die Alttiere sind nach Mdglichkeit vor der Eiablage zu fangen (eine langere
Eingewohnungszeit erh6ht den Uberwinterungserfolg maf3geblich).

e Die Populationsstruktur der umzusetzenden Tiere muss vergleichbar sein mit der
Populationsstruktur am Fangort.

e Das Fangen der Tiere ist so schonend wie moglich durchzufuhren.
e Der Transport ist schonend vorzunehmen.

o Der Eingriffsstandort ist einzuzaunen (keine Einwanderung) und es ist so lange zu
fangen, bis Uber einen langeren Zeitraum (mindestens vier Fangtage im Abstand von
14 Tagen) keine Tiere mehr gefangen werden. Sinnvoll ist der Abfang Gber mindestens
eine Aktivitatsperiode hinweg.

o Der Erfolg der Umsiedlung ist durch ein Monitoring zu kontrollieren.

6.2.6 VM-6: Umsiedlung der Waldameisenvolker

MaRnahmenkirzel VM-6
Art(-engruppe) Reptilien
Konflikt Mechanische Einwirkung

Verbot nach BNatSchG -

Im Vorhabensbereich konnten 2021 mehrere Waldameisenvolker (Formica spec.) erfasst
werden. Alle Roten Waldameisen (bis auf Formica sanguinea) sind besonders geschiitzt. Die
Umsiedlung der Volker hat schonend und nach fachlich anerkannten Standards zu erfolgen.

6.2.7 VM-7: Reduktion von Lichtemissionen im 6ffentlichen Raum

Malnahmenkirzel VM-7

Art(-engruppe) Insekten, Vogel, Saugetiere u. a.
Konflikt Optische Reizausl6ser / Lichtemissionen
Verbot nach BNatSchG 8§ 44 (1) 1 Toétungsverbot

§ 44 (1) 2 Storungsverbot
§ 44 (1) 3 Schadigungsverbot
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Ziel der MalRnahme ist es, die negativen Auswirkungen von Lichtemissionen auf die Natur und
die Artenvielfalt (u. a. Schutz von Insekten, Vdgeln, Fledermausen) durch das geplante
Vorhaben im 6ffentlichen Raum zu minimieren.

Die Lichtintensitat sollte so gering wie mdoglich gehalten werden. Die erforderliche
Lichtintensitat ist zu ermitteln (z. B. nachtliche Verkehrsaufkommen) und die Lichtstarke an
den Verkehr zeitlich und saisonal auszurichten. Die niedrigste Beleuchtungsklasse nach DIN-
EN 13201 sollte forciert werden (bedarfsorientiert).

Die Lichtausbreitung in angrenzende Bereiche sollte auf weniger als 0,1 Ix begrenzt werden.
Die Leuchten sollten eine gerade und keine gewdlbte Glasabdeckung haben, damit eine
Abstrahlung in den oberen Halbraum (ULR = 0 %) und in die Horizontale verhindert wird (voll
abgeschirmte Lampen). Bestenfalls wird eine Abstrahlungsgeometrie ohne Lichtemission in
flachen Winkeln gewabhilt (z. B. durch eine Beschrankung der Lichtmenge im Bereich zwischen
10° und 20° unterhalb der Horizontalen nach der Lichtstarkeverteilungsklasse G 65). Zudem
muss sich die Leuchtenh6he am tatsachlichen Bedarf ausrichten, d. h. Masth6he soweit wie
moglich reduzieren — je tiefer, desto weniger Streulicht.

Um ein Verenden von Tieren an heiRen Leuchtenteilen oder im Inneren von Leuchten zu
verhindern, sind die Lampen mit einem Leuchtengehéuse so zu wahlen, dass ein Eindringen
von Insekten weitgehend verhindert wird. Des Weiteren sollte die Oberflachentemperatur des
Leuchtengehduses max. 40° C betragen, um einen Hitzetod anfliegender Insekten zu
vermeiden. Es darf fur das Vorhaben nur bernsteinfarbenes bis warmwei3es Licht mit
geringem Blauanteil eingesetzt werden. Die Blauanteile im weil3en Licht sind fir Wellenlangen
unter 500 Nanometern (nm) zu begrenzen und einer Farbtemperatur von vorzugsweise 1700 K
(bernsteinfarben) bis max. 2.200 K ist zu verwenden.

Die Beleuchtung von Verkehrs- und FulBwegen sollte sensorgesteuert erfolgen. Die Lampen
sind mit einem Sensor zu versehen, der erkennt, wenn Radfahrer oder Fuf3génger sich ndhern
und dann eine Beleuchtung flr eine kurze Zeit (z. B. 1 Minute) initiiert. Tierresistente
Bewegungsmelder sind hierbei zu nutzen.

6.2.8 VM-8: Reduktion von Lichtemissionen auf Privatflachen

MaRnahmenkirzel VM-8

Art(-engruppe) Insekten, Vogel, Saugetiere u. a.
Konflikt Optische Reizausl@ser / Lichtemissionen
Verbot nach BNatSchG 8§ 44 (1) 1 Tétungsverbot

§ 44 (1) 2 Stoérungsverbot
§ 44 (1) 3 Schadigungsverbot

Nach geltendem Recht (NatSchG) ist die Lichtverschmutzung auch auf privaten Flachen zu
reduzieren. Die rechtlichen Vorgaben des §21 NatSchG sind schon in der Planung
entsprechend zu berlcksichtigen und im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens
festzusetzen. So verbietet das Gesetz, Fassadenbeleuchtungen von April bis September
ganztagig und von Oktober bis Mérz nachts von 22 bis 6 Uhr.
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6.2.9 VM-9: Schutz von Baumen, Baumkronen und Wurzelbereichen

MaRnahmenkurzel VM-9

Art(-engruppe) Vogel und Flederméuse
Konflikt Mechanische Einwirkung
Verbot nach BNatSchG 8§ 44 (1) 1 Tétungsverbot

§ 44 (1) 2 Stoérungsverbot
8§ 44 (1) 3 Schadigungsverbot

Die im Vorhabensbereich zu erhaltende Baume sind nach den gesetzlichen Vorgaben im Zuge
von Baumalhahmen zu schiitzen. Die DIN 18920 zum Schutz von B&umen bei
BaumaRnhahmen sowie das ,Merkblatt zum Seine pchutz der Baume und Grinflachen bei
BaumafRnahmen im Stadtgebiet von Heidenheim gemal DIN 18920 (Stand 2022)¢, ist hierbei
anzuwenden.

6.2.10 VM-10: Minimierungsmaf3nahmen im Bauablauf

MaRnahmenkirzel VM-10

Art(-engruppe) Vogel, Reptilien, Saugetiere u. a.

Konflikt Akustische Reize, Optische Reizausltser / Bewe-
gung und Erschitterungen sowie Mechanische Ein-
wirkung

Verbot nach BNatSchG 8§ 44 (1) 1 Totungsverbot

§ 44 (1) 2 Stoérungsverbot
§ 44 (1) 3 Schadigungsverbot

Die baubedingten Wirkfaktoren sind durch geeignete Maf3nahmen zu minimieren. So sollte der
Kfz-Verkehr und Baustellenbetrieb in den Nachtstunden unterbleiben. Des Weiteren ist ein
Ausleuchten der angrenzenden Waldbereiche zu untersagen. Die Staubemissionen sind durch
bauliche Mal3nahmen (z. B. Berieselung, Staubfangnetze) auf ein Minimum zu reduzieren. Die
richtige Standortwahl von Baustelleneinrichtungen bzw. -flachen sowie die flachensparende
Ablagerung von Erdmassen und Baustoffen ist zu forcieren. Die Lockerung der Flachen nach
Abschluss der Bautatigkeiten im Bereich nicht tberbauter Flachen und die Wiederherstellung
von Vegetationsbereichen ist zu bertcksichtigen.

6.2.11 VM-11: Schaffung von Quartieren an Gebauden

MaRnahmenkirzel VM-11
Art(-engruppe) Vogel und Flederméause
Konflikt Verlust an Lebensstatten - Allgemein

Verbot nach BNatSchG -

Eine Vielzahl von Tierarten gelten als so genannte Kulturfolger die auf Lebensstatten in
Gebauden angewiesen sind. Aufgrund moderner Geb&udeformen (z. B. Flachdécher),
Nutzung des Dachbodens als Wohnraum oder energetische Vorgaben (Warmedammung)
fehlen fur einige Vogel und Flederméause diese essentiellen Lebensraume. Nach Rucksprache
mit der Stadt Heidenheim soll ab einer Gebaudehohe von drei Stockwerken je Gebaudeseite
mindestens zwei Quartierselemente fur gebaudebewohnende Arten (Fledermause und/oder
Vogel) schon in der Planung mitbertcksichtigt werden.
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6.2.12 VM-12: Bepflanzung von Grinflachen im 6ffentlichen Raum

MaRnahmenkirzel VM-12
Art(-engruppe) Insekten, Vogel, Reptilien, Sdugetiere u. a.
Konflikt Verlust an Nahrungsflachen - Allgemein

Verbot nach BNatSchG -

Fur die offentlichen Grunflachen sollten vorzugsweise nur standortgerechte Pflanzung mit
gebietsheimischen Baumen und Straucher verwendet werden. Insektenfreundliche Gehdlze
und Stauden sind zu bevorzugen. Es ist anzustreben, das rund 50 % der o6ffentlichen
Grunflachen als o6kologisch hochwertige Blihflachen und naturschutzfachlich wertvolle
Lebensraume geplant, entwickelt, gepflegt sowie dauerhaft erhalten werden. Offene
vegetationslose Flachen und sonstige Strukturen wie Totholz oder Steinhaufen sollten ebenso
Bestandteil dieser naturschutzfachlich wertvollen Lebensraume sein. Die Pflege (z. B. Mahd)
ist entsprechend auf die 6kologischen Anspriiche anzupassen.

6.2.13 VM-13: Artenschutz - Einzelvorhaben

MaRnahmenkirzel VM-13

Art(-engruppe) Flederméuse, Brutvogel und Zauneidechsen
Konflikt Mechanische Einwirkung

Verbot nach BNatSchG 8§ 44 (1) 1 Totungsverbot

§ 44 (1) 2 Stoérungsverbot
§ 44 (1) 3 Schadigungsverbot

Der Artenschutz ist ein Offentlicher Belang und bei allen Planungs- und Zulassungsverfahren,
raumrelevante Fachplanung aber auch bei Einzel- sowie verfahrensfreien Vorhaben (z. B.
Gebaudesanierung) stets zu berlicksichtigen (TRAUTNER 2020).

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans existieren diverse Gebaude bei denen Rickbau- und
Umbaumafinahmen aktuell nicht absehbar sind. Auch besteht die Mdglichkeit, dass ein Tell
der aktuell unbebauten Flachen erst nach Jahren bebaut werden kénnten.

Bei der Umsetzung derartiger (Einzel-) Vorhaben hat der jeweilige Vorhabentrager
sicherzustellen, dass die im § 44 BNatSchG genannten Verbotstatbestande, nicht ausgelést
werden. Fir diese Vorhaben sind daher zum entsprechenden Zeitpunkt, gesonderte
Untersuchungen sowie sich daraus ergebende MaRRnahmen erforderlich.

6.2.14 VM-14: Okologische Baubegleitung

MaRnahmenkirzel VM-14

Art(-engruppe) -

Konflikt Akustische Reize, Optische Reizausltser / Bewe-
gung und Erschitterungen sowie Mechanische Ein-
wirkung

Verbot nach BNatSchG 8§ 44 (1) 1 Toétungsverbot

§ 44 (1) 2 Storungsverbot
§ 44 (1) 3 Schadigungsverbot

Die Umsetzung der oben genannten MalRnahmen ist durch eine 6kologische Baubegleitung
(OBB) zu lberwachen. Die tkologische Baubegleitung gewahrleistet die Umsetzung einer
Baumallinahme oder eines Vorhabens unter Berlcksichtigung natur- und
artenschutzrechtlicher Fragestellungen, Vorschriften und Bestimmungen. Weiterhin soll eine
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Okologische Baubegleitung sicherstellen, dass die 0.g. Malinahmen entsprechend umgesetzt
werden, um Beeintrachtigungen oder Schadigungen der streng geschitzten Arten zu
verhindern. Des Weiteren dokumentiert sie relevante Ereignisse und dient als Ansprechpartner
fur die Bauleitung, den ausfihrenden Unternehmen und den Naturschutzbehérden.
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7 Sicherung der MalRnahmen und Risikomanagement

7.1 Umsetzung der CEF-MalRBnahmen

Die Umsetzung der CEF-MafRnahmen hat vor dem Eingriff zu erfolgen. Bei diesem
vorgezogenen Funktionsausgleich spricht man von sogenannten CEF-Maflihahmen
(Continuous Ecological Functionality Measures = kontinuierliche ©6kologische Funktionalitat,
funktionserhaltende Malnahmen). So muss gemal® dem ,Leitfaden zum strengen
Schutzsystem fur Tierarten von gemeinschaftlichem Interesse im Rahmen der FFH-Richtlinie
92/43/EWG* der EU-Kommission (2007) fur diese CEF-MalRnahmen gewahrleistet sein, dass:

1. die betroffene Lebensstatte aufgrund der Durchfihrung mindestens die gleiche
Ausdehnung und/oder eine gleiche oder bessere Qualitat hat und die betroffene Art
diese Lebensstatte wahrend und nach dem Eingriff oder Vorhaben nicht aufgibt oder

2. die betroffene Art eine in raumlichem Zusammenhang neu geschaffene Lebensstatte
nachweislich angenommen hat oder ihre zeitnahe Besiedelung unter Berlicksichtigung
der besten einschlagigen wissenschaftlichen Erkenntnisse mit einer hohen
Prognosesicherheit attestiert werden kann (LANA 2009).

Somit gilt ein vorgezogener Funktionsausgleich nur dann als gegeben, wenn vor Umsetzung
des geplanten Vorhabens ein fur die betroffenen Arten gleichwertiges (oder besseres)
Ersatzhabitat geschaffen wurde. Die geschaffenen Ersatzhabitate miissen zudem im rédumlich
funktionalen Zusammenhang zur Eingriffsflache stehen und von den betroffenen Individuen
eigenstandig besiedelt werden. Sie mussen frihzeitig umgesetzt werden, um zu
gewahrleisten, dass alle fur die betroffenen Arten erforderlichen Funktionen (z. B.
Nahrungsgrundlage, Neststandort, usw.) zum Eingriffszeitpunkt zur Verfligung stehen. Zudem
missen die MaBhahmenflachen langfristig vor Schadigung und Zerstérung geschiitzt werden
und sollten rechtlich gesichert werden. Dartuber hinaus sind die spezifischen
Umweltbedingungen, artspezifischen Besonderheiten und der Erhaltungszustand der
betreffenden Art im Zuge der MalBhahmenplanung, zu berticksichtigen. So missen z. B. die
Erfolgsaussichten einer CEF-MalRhahme nach dem GUIDANCE DOCUMENT (2007) der EU-
Kommission bei seltenen Arten, mit einem unginstigen Erhaltungszustand deutlich héher
liegen, als bei weitverbreiteten Arten mit einem gunstigen Erhaltungszustand.

7.2 Risikomanagement

Es gilt abschlieRend anzumerken, dass die Erfassungen 2021 nur den IST-Zustand
dokumentieren. Sollten sich die Habitatbedingungen im Laufe langerer Planungsprozesse
andern, kénnen sich auch die Habitatbedingungen fiir streng geschiitzte Arten verandern. Dies
kann u.U. dazu fuhren, dass entsprechende Arten neu einwandern und sich im
Vorhabensbereich etablieren kénnen. Es wird daher empfohlen, bei langeren
Planungsprozessen artenschutzrechtliche Konflikte vor Baubeginn erneut zu prifen.
Grundlegend wird auch eine 6kologische Baubegleitung empfohlen. Des Weiteren sollten neu
Erkenntnisse (z. B. Nachweis von streng geschiitzten Arten im Rahmen anderer Vorhaben im
Umfeld) in der Abarbeitung des Artenschutzes, mit einflieBen (inkl. Summationswirkung).
Sollten sich geschiitzte Arten wahrend der Planungs- und Bauphase im Vorhabensbereich
einstellen, ist das weitere Vorgehen mit der zusténdigen Fachbehdrde abzustimmen. Eine
Abstimmung mit der zustandigen Fachbehoérde ist auch dann erforderlich, wenn sich der
gewiinschte MalRnahmenerfolg nicht einstellt oder sich Probleme bei der Umsetzung und
Pflege der MalRnahmen ergeben (siehe auch Kapitel 7.5).

7.3 Rechtliche Sicherung der CEF-MalRnahmen

Gemal 8§ 15 BNatSchG sind die AusgleichsmalRnahmen in dem jeweils erforderlichen Zeit-
raum rechtlich zu sichern. Verantwortlich fur Ausfihrung und Sicherung der Ausgleichs- und
ErsatzmalRnahmen ist der Verursacher oder dessen Rechtsnachfolger.
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Die rechtliche Sicherung der MaBhahmen kann durch Eintragung einer beschrénkten person-
lichen Dienstbarkeit nach § 1090 BGB (bei Duldungs- oder Unterlassungspflichten) oder einer
Reallast nach § 1105 BGB (bei Vornahme eines aktiven Tuns) in das Grundbuch erfolgen. Bei
MalRnahmen, wie im vorliegenden Fall im Zusammenhang mit der Bauleitplanung, kann die
Sicherung durch einen Bebauungsplan oder Abschluss eines stadtebaulichen Vertrags erfol-
gen (entsprechend § 1la Abs. 3 Satz 2 bis 4 und § 11 BauGB). Die Ausgestaltung der rechtli-
chen Sicherung ist hierbei der zustandigen Fachbehdrde vorbehalten.

7.4 Unterhaltung und Pflege der CEF-MalRhahmen

Gemal § 15 BNatSchG sind die Quartierselemente sowie die flachigen CEF-Mal3nahmen als
Ausgleichsmallinahmen in dem jeweils erforderlichen Zeitraum zu unterhalten. Die
Quartierselemente missen regelmafig im Spatherbst gereinigt und auf ihre Funktionalitét hin
geprift und ggf. ersetzt werden. Dies ist vorzugsweise bei Frost sowie ohne Verwendung
schadlicher, chemischer oder aggressiver Reinigungs- und Konservierungsmittel
durchzufihren. Werden Tiere (Vogel, Flederm&use, Bilche usw.) im Rahmen der Reinigung in
den Kasten angetroffen, ist die Reinigung abzubrechen und im Folgejahr durchzufthren.
Verantwortlich fir die Unterhaltung der Ausgleichs- und Ersatzmanahmen ist der
Verursacher oder dessen Rechtsnachfolger.

Aufgrund des MalRBhahmenumfangs und den hohen Anforderungen der betroffenen Arten an
den Erhalt sowie die dauerhafte Pflege der Ausgleichsflachen wird die Erstellung eines Pfle-
gekonzeptes grundlegend empfohlen.

7.5 MalBhahmenumsetzung und Monitoring der CEF-Malinahmen

Die Anbringung der Quartierselemente sowie die Umsetzung der Ausgleichsmal3Bhahmen
sollte im Rahmen einer 6kologischen Baubegleitung tiberwacht und dokumentiert werden. Zur
Prifung der Wirksamkeit der MaRnahmen wird zudem ein Monitoring empfohlen. Zur Kontrolle
sind die CEF-MalRBnhahmen vor dem Eingriff und anschlie3end in einem regelméRigen Turnus
zu prufen. Die Methodik der Erfassung ist nach fachlich anerkannten Standards vorzunehmen.
Ein Monitoringbericht ist der Unteren Naturschutzbehdorde vorzulegen. Sollten sich im Rahmen
des Monitorings der Erfolg der MaRnahmen nicht bestatigen, sind weitere Korrektur- und Vor-
sorgemallnahmen zu ergreifen.

54



SPEZIELLE ARTENSCHUTZRECHTLICHE PRUFUNG

,Neues Wohnen im Haintal“ in Heidenheim a. d. Brenz 8 AbschlieRende Beurteilung

8 AbschlieBRende Beurteilung der Verbotstatbestande

Bei Einhaltung und Umsetzung der dargestellten MalBhahmen zur Vermeidung und
Minimierung sowie zur Sicherung der kontinuierlichen 6kologischen Funktionalitéat
werden die Beeintrachtigungen auf ein Minimum reduziert und Individuenverluste der streng
geschitzten Arten weitestgehend ausgeschlossen. Werden die MaRhahmen berticksichtigt,
bleibt darlber hinaus auch die 0©kologische Funktion der vom Vorhaben betroffenen
Fortpflanzungs- und Ruhestatten im raumlichen Zusammenhang weiterhin erfillt und der
Erhaltungszustand der Arten verschlechtert sich nicht. Somit werden durch die Malinahmen,
die Verbotstatbestande (Zugriffsverbote) gemaf § 44 Abs. 1 abgewendet. Eine Prifung, ob
die Voraussetzung der Ausnahmeregelung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG fur das Vorhaben
vorliegen, ist bei Umsetzung der MalRnahmen nicht erforderlich.

Tabelle 12: AbschlieRende Beurteilung der Verbotstatbestédnde

Erlauterung: Relevanz des Wirkfaktors: O (i. d. R.) nicht relevant; 1=gegebenenfalls relevant; 2=regelmafiig relevant; 3=regel-
maRig relevant - besondere Intensitét; *= aufgrund des grof3en Artenspektrums ist eine Detailaussage nicht moglich, von einer

rundlegenden Relevanz des Wirkfaktors ist hingegen auszugehen; f@i=hohes Konfliktpotential; gelb=mittleres Konfliktpotential;
hzniedriges Konfliktpotential
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Nichtstoffliche Einwirkungen § 44 (1) 1 Totungsv. . .
(Schall, Licht, Erschiitterungen, | 3 §44 (1) 2 Storungsv. CEF{}MEE\F/}\:;’I’_%EFA Nein
Vibrationen, optische Reize) § 44 (1) 3 Schadigungsv. '
Baubedingte - CEF-1; CEF-2; CEF-3; .
Flacheninanspruchnahme 3 §44 (1) 3 Schadigungsv CEF-4; VM-1 Nein
) _ o § 44 (1) 1 Totungs. CEF-1; CEF-2; CEF-3; _
(= Mechanische Einwirkung 3 § 44 (1) 2 Storungsv. CEF-4; VM-1; VM-4; Nein
:g § 44 (1) 3 Schadigungsv. VM-9; VM-10
5 § 44 (1) 1 Totungsv. .
- Zerschneidung und Barriere 1 § 44 (1) 2 Stérungsv. VM-2; VM-7 Nein
(a] § 44 (1) 3 Schadigungsv.
Fallenwirkung / Mortalit&t 2 § 44 (1) 1 T6tungsv. VM-1; VM-4 Nein
Dauerhafte - CEF-1; CEF-2; CEF-3; .
Flacheninanspruchnahme 3 § 44 (1) 3 Schadigungsv. VM-11; VM-12 Nein
Nichtstoffliche Einwirkungen § 44 (1) 1 Totungsv. . . 4.
(Schall, Licht, Erschitterungen, 3 § 44 (1) 2 Storungsv. CEF l\(/:l\li_':lg YM-L Nein
o Vibrationen, optische Reize) § 44 (1) 3 Schadigungsv.
0 Baubedingte - CEF-1; CEF-2; VM-1; .
¢ h : ; ; ;
C:)U Flacheninanspruchnahme 3 § 44 (1) 3 Schadigungsv VM-4 Nein
' . L §44 (1)1 Totngsv. CEF-1; CEF-2; VM-1; :
£ Mechanische Einwirkun 3 § 44 (1) 2 Storungsv. ) ) ) Nein
— g § 44 (1) 3 Schadigungsv. VM-4; VM-9; VM-10 e
() § 44 (1) 1 Totungsv. .
° Zerschneidung und Barriere 2 § 44 (1) 2 Storungsv. VM-7; VM-8 Nein
2 § 44 (1) 3 Schadigungsv.
L Fallenwirkung / Mortalitat 2 § 44 (1) 1 T6tungsv. VM-2; VM-4 Nein
Dauerhafte . CEF-1; CEF-2; VM-11; .
Flacheninanspruchnahme 3 § 44 (1) 3 Schadigungsv. VM-12 Nein
° Nichtstoffliche Einwirkungen )
@ (Schall, Licht, Erschutterungen, | 1 2 p” 8; 2 gg;}f;gi%i\:{gs\,_ CEF-5; VM-1 Nein
3 Vibrationen, optische Reize)
° Baubedingte - . 1. . ;
2 Flacheninanspruchnahme 3 844 (1) 3 Schadigungsv. CEF-5; VM-1; VM-3; Nein
= § 44 (1) 1 T6tungsv. c- 1- _a.
T . - CEF-5; VM-1; VM-3 .
N Mechanische Einwirkun 3 § 44 (1) 2 Stérungsv. ) ’ ’ Nein
g § 44 (1) 3 Schadigungsv. VM-5; VM-10
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§ 44 (1) 1 Totungsv.

Haselmaus

Zerschneidung und Barriere § 44 (1) 2 Stérungsv. VM-12 Nein
§ 44 (1) 3 Schadigungsv.
Fallenwirkung / Mortalitat §44 (1) 1 Totungsv. VM-2; VM-3 Nein
Dauerhafte . . .
Flacheninanspruchnahme 844 (1) 3 Schadigungsv. CEF-5; VM-12 Nein
Nichtstoffliche Einwirkungen .
(Schall, Licht, Erschiitterungen, e EB : gtcﬂggi%fj‘ggsvl VM-1 Nein
Vibrationen, optische Reize)
Baubedingte i . RYIVE ;
Flacheninanspruchnahme § 44 (1) 3 Schadigungsv. CEF-1; CEF-7; VM-1 Nein
§ 44 (1) 1 T6tungsv. A 7. 1- ]
Mechanische Einwirkung § 44 (1) 2 Storungsv. CEF-6; CEF-7; VM-1; Nein
§ 44 (1) 3 Schadigungsv. VM-10
§ 44 (1) 1 Toétungsv. ]
Zerschneidung und Barriere § 44 (1) 2 Stérungsv. CEF-8 Nein
§ 44 (1) 3 Schadigungsv.
Fallenwirkung / Mortalitat § 44 (1) 1 Totungsv. VM-2; VM-4 Nein
Dauerhafte § 44 (1) 3 Schadigungsv. CEF-1; CEF-6; CEF-7 Nein

Flacheninanspruchnahme
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9 Gutachterliches Fazit

In der vorliegenden speziellen artenschutzrechtlichen Prifung wurde untersucht, ob fur die
2021 nachgewiesenen streng geschitzten Arten (Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie sowie
alle Européaischen Vogelarten) die Verbotstatbestdnde nach § 44 BNatSchG bei Umsetzung
des Vorhabens ausgeltst werden konnten. Die Konfliktanalyse ergab hierbei, dass die
Verbotstatbestande ohne die Umsetzung von Maflinahmen eintreten.

Auf Grundlage dieser Ergebnisse wurden Vermeidungs- und Minderungsmaf3nahmen sowie
Maflnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen 6kologischen Funktionalitat entwickelt und
benannt, bei deren Umsetzung die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande nach § 44
BNatSchG nicht weiter erfullt werden.

Des Weiteren werden durch die MalZnahmenkonzeption auch Arten mitbertcksichtig, die nur
.besonders geschutzt“ sind. Zu nennen sind hierbei unter anderem Waldameisen, weitere
Reptilienarten, Spanische Flagge, Wildbienen und Totholzkéafer.

Das Vorhaben bzw. die Planung ist aus artenschutzrechtlicher Sicht bei Umsetzung der
genannten MaRRnhahmen zulassig.
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11.1 Adressen
Auftraggeber

Stadt Heidenheim an der Brenz

Stadtentwicklung, stadtebauliche
Planung und Umwelt
Grabenstral3e 15

89522 Heidenheim

Telefon: +49 7321 327-6219
Telefax: +49 7321 323-6219
eva.wieland@heidenheim.de
http://www.heidenheim.de

Frau Eva Wieland

Ansprechperson der Stadt Heidenheim an
der Brenz

Auftragnehmer

raichle-ecology

WeinbergstralRe 7
73266 Bissingen an der Teck

Internet: www.raichle-ecology.de

E-Mail: a.raichle@raichle-ecology.de

Landschaftsokologie;
B.Eng. Landschafts-
planung)

Andre Raichle (M.Sc.

Projektleitung, Kartierung, Habitatpotential-
analyse und Gutachtenerstellung

Fachbeitrag Flederméause

Vespertilio — faunistische Untersuchungen

Dr. Anna Roswag & Dr. Matthias
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Dr. Matthias Roswag
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11.2 Bilddokumentation

Bild 1: Nach einer Luftbildauswertung zeigte sich, dass in diesem Bereich bis Anfang der 2000er
noch Wohngebaude existierten. Heute sind noch die Straf3e und Parkflachen vorhanden.

A. RAICHLE, 16.05.2020

TN N

Bild 2: Im &stlichen Teil des Vorhabens finden sich zahlreiche Aufschittungen und Ablagerun-

gen, die ideale Habitatbedingungen fur Reptilien darstellen.

A. RAICHLE, 16.05.2020
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Bild 3: Der Grof3teil der Flache ist durch eine grasreiche zum Teil ausgesprochen magere Ru-
deralvegetation gepragt.

Bild 4: Im Vorhabensbereich befinden sich mehrere kiinstliche Nisthilfen.

A. RAICHLE, 23.04.2021
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Bild 5: Westliche Blindschleiche (Anguis fragilis) konnte mehrfach unter den ausgebrachten
Schlangenbrettern im Vorhabensbereich festgestellt werden.

A. RAICHLE, 01.07.2021

Bild 6 Unter den streng geschutzten Arten konnte auch die Zauneidechse (Lacerta agilis) nach-
gewiesen werden.

A. RAICHLE, 01.07.2021
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Bild 7: Bestandteil des Wirkraumes ist auch ein gestufter Waldrand, in der nachweislich die Ha-
selmaus vorkommt.

A. RAICHLE, 16.05.2020
Py

Bild 8: Haselmaus (Muscardinus avellanarius) schlafend in einem Haselmaustube.

A. RAICHLE, 05.05.2021
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Anhang

Formblatter zur speziellen artenschutzrechtlichen Prifung von Arten des An-
hangs IV der FFH-RL und von Europaischen Vogelarten
nach 88 44 und 45 BNatSchG (saP):

Europdische Vogelarten

Anhang_la_Formblatt_Brutvégel Haussperling_20250818
Anhang_Ib_Formblatt_Brutvégel_Feldschwirl_20250818
Anhang_Ic_Formblatt_Brutvogel Fitis 20250818
Anhang_Id_Formblatt Brutvogel Star 20250818
Anhang_le_Formblatt Brutvogel Gilde der Gehdlzbriter 20250818

Arten des Anhangs IV der FFH-RL
Anhang_Il_Formblatt_Fledermause_20250818
Anhang_lll_Formblatt Haselmaus_ 20250818
Anhang_IV_Formblatt_Zauneidechse 20250818
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Anhang la
Formblatt zur speziellen artenschutzrechtlichen Prifung von Arten
des Anhangs IV der FFH-RL und von Européischen Vogelarten
nach 88 44 und 45 BNatSchG (saP)

Européische Vogelarten
Haussperling (Passer domesticus)

Stand: Mai 2012

Zutreffendes bitte ausfiillen bzw. ankreuzen

Hinweise:
— Dieses Formblatt ersetzt nicht die erforderliche fachgutachterliche Prifung der artenschutzrechtli-

chen Verbotstatbestande und ggf. die Begriindung der Ausnahmevoraussetzungen.

—Die spezielle artenschutzrechtliche Prifung gilt nur fir die Arten des Anhangs IV der FFH-RL, die
Europaischen Vogelarten und die Verantwortungsarten. Die Ubrigen besonders geschiitzten Arten
sind im Rahmen der Eingriffsregelung nach 88 14 ff BNatSchG (vgl. § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG)
bzw. in der Bauleitplanung nach § 18 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. BauGB abzuarbeiten.

—Mit diesem Formblatt wird das Vorhaben bzw. die Planung nur auf eine betroffene Art (bzw. Gilde
bei Européischen Vogelarten) geprift. Sind mehrere europarechtlich geschiitzte Arten betroffen,
sind jeweils gesonderte Formblatter vorzulegen. Eine Aussage, ob das Vorhaben bzw. die Planung
insgesamt artenschutzrechtlich zuldssig ist, kann nur im Rahmen der erforderlichen fachgutachter-
lichen Gesamtprifung erfolgen.

—Auf die Ausfillung einzelner Abschnitte des Formblatts kann verzichtet werden, wenn diese im
konkreten Einzelfall nicht relevant sind (z.B. wenn eine Ausnahmeprifung nach Ziffer 5 nicht erfor-

derlich ist).
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1. Vorhaben bzw. Planung
Kurze Vorhabens- bzw. Planungsbeschreibung.

Die Stadt Heidenheim will mit dem Projekt ,Neues Wohnen im Haintal® ein neues Wohnquartier schaffen, was
sich von den bisher Ublichen Wohngebieten unterscheiden soll. Der Gemeinderat hat beschlossen eine Mischung
aus allen bekannten und in Heidenheim teils noch wenig verbreiteten Wohnformen zu versuchen. Hierfir wurde
ein Architekturwettbewerb initiiert. Sieger waren die Tubinger Architekten THOMAS GAUGGEL und MATTHIAS
GUTSCHOW. Ziel soll es sein, méglichst viele Zielgruppen mit einzubeziehen. So werden etwa 20 Prozent der
entstehenden Wohnungen mietpreisgebunden sein. Auf dem rund funf Hektar gro3en Areal, ist Wohnraum fir
rund 800 Menschen geplant.

Fir die saP relevante Planunterlagen:

- Textteil der saP; RAICHLE, A. (2025): Spezielle artenschutzrechtliche Priifung; ,Neues Wohnen im Hain-
tal“ in Heidenheim a. d. Brenz; S.65 + Anhang

- RAICHLE, A. (2022): Artenschutzkonzept, Vorhaben: Neues Wohnen im Haintal, Teilprojekt: Gebaude-
abriss — Giengener Stral3e 149 und 151; Heidenheim an der Brenz. S.14

- RAICHLE, A. (2021): Grundlagenerfassung - Artenschutz; ,Neues Wohnen im Haintal“ in Heidenheim a.
d. Brenz; Heidenheim an der Brenz. S.38

2. Schutz- und Gefédhrdungsstatus der betroffenen Art!

[] Art des Anhangs IV der FFH-RL
X Européische Vogelart?

Deutscher Wissenschaftlicher |Rote Liste Status in|Rote Liste Status in
Name Name Deutschland Bawu
Haussperling Passer domesticus [] 0 (erloschen oder ver-|[] O (erloschen oder ver-
schollen) schollen)
[] 1 (vom Erléschen be-|[] 1 (vom Erléschen be-
droht) droht)
[] 2 (stark gefahrdet) [] 2 (stark gefahrdet)
[] 3 (gefahrdet) [] 3 (gefahrdet)
[ R (Art geografischer |[[] R (Art geografischer
Restriktion) Restriktion)
X V (Vorwarnliste) X V (Vorwarnliste)

1 Es sind nur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL und die Europaischen Vogelarten darzustellen, weil der Erlass einer
Rechtsverordnung fir die Verantwortungsarten gemafd § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG gegenwartig noch aussteht.

2 Einzeln zu behandeln sind nur die Vogelarten der Roten Listen. Die tbrigen Vogelarten kénnen zu Gilden zusammenge-
fasst werden.
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Charakterisierung der betroffenen Tierart®

3.1 Lebensraumanspriiche und Verhaltensweisen
Haussperling

Der Haussperling gilt als ausgesprochener Kulturfolger. Er bewohnt dorfliche und stédtische Siedlungen und
nistet Uberwiegend an Gebauden in Spalten und Nischen. Als Gebaudebriter ist er fast tberall im
menschlichen Siedlungsbereich vom Einzelgebaude bis zur Gro3stadt zu finden.

3 Angaben bei Pflanzen entsprechend anpassen.

4 Zum Beispiel: Grundlagenwerke BaWii, Zielartenkonzept Bawi (ZAK) oder Artensteckbriefe.

3.2 Verbreitung im Untersuchungsraum

X] nachgewiesen [] potenziell méglich

3.3 Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Keine genaue Abgrenzung der lokalen Population mdéglich. Im Vorhabensbereich konnten zwei Brutnach-
weise erbracht werden. Die beiden Brutnachweise befinden sich in Bestandsgebauden, die im Zuge der Pla-
nung erhalten bleiben sollen.

3.4 Kartografische Darstellung
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Abbildung: Verteilung der Reviere des Haussperlings (blauer Umgriff; Grundlage Hintergrund: Daten aus dem Umweltin-
formationssystem (UIS) der LUBW Landesanstalt fir Umwelt Baden-Wdrttemberg).

5 Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwahnten kartografischen Darstellungen kénnen in einer gemeinsamen Karte er-
folgen.




SPEZIELLE ARTENSCHUTZRECHTLICHE PRUFUNG
,Neues Wohnen im Haintal“ in Heidenheim a. d. Brenz Haussperling

4. Prognose und Bewertung der Schadigung und / oder Stérung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG (bau-, an-
lage- und betriebsbedingt)

4.1 Entnahme, Beschédigung oder Zerstdrung von Fortpflanzungs- oder Ruhestétten (8 44 Abs. 1 Nr. 3
BNatSchG)

a) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestéatten aus der Natur entnommen,
beschadigt oder zerstort? [lja X nein

Der Haussperling (Passer domesticus) wurde mit zwei Brutpaaren an zwei Gebauden nachgewiesen, welche
bis auf weiteres erhalten bleiben sollen. Bestehende Fortpflanzungs- oder Ruhestatten werden daher nicht aus
der Natur entnommen, beschadigt oder zerstort.

b) Werden Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich beschadigt
oder zerstort, dass dadurch die Funktionsfahigkeit von Fortpflanzungs- oder Ruhe-
statten vollstandig entfallt

[lja
Xnein

(vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 3. der Hinweise zu den zentralen unbe-
stimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)

Aufgrund der Vorbelastung und der zur Verfliigung stehenden Ausweichshabitate ist nicht mit einer erheblichen
Beschadigung oder Zerstérung von Nahrungs- und/oder anderen essentiellen Teilhabitaten zu rechnen.

c) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestatten durch Stérungen oder sonstige
Vorhabenwirkungen so beeintrachtigt und damit beschadigt, dass diese nicht
mehr nutzbar sind? X ja [ nein
(vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 2. der Hinweise zu den zentralen
unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)

Der Haussperling (Passer domesticus) wurde mit zwei Brutpaaren an zwei Gebauden nachgewiesen, welche
bis auf weiteres erhalten bleiben sollen. Im Umfeld eines Gebaudes (Denkmalschutz) finden jedoch, gré3ere

Eingriffe (Gestaltung der Aul3enanlagen, Wegebau usw.) statt, wodurch die Lebensstétte beeintrachtigt werden
koénnten.

d) Sind VermeidungsmaRnahmen moglich? X ja [ nein

e) Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG
zulassige/s Vorhaben bzw. Planung (8 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)? X ja [ nein
(vgl. BVerwG, Urt. vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 - Rz.117 und 118)

An die Zulassigkeit des Vorhabens ist nach § 15 BNatSchG eine korrekte Abarbeitung der Eingriffsregelung
gebunden. Die Abarbeitung der Eingriffsregelung erfolgt an anderer Stelle.

f)  Wird die 6kologische Funktion im raumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene
AusgleichsmaRnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)? [lja X nein

g) Kann die 6kologische Funktion durch vorgezogene AusgleichsmalRnahmen
(CEF) gewahrleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)? X ja [ nein
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CEF-2: Nisthilfen
Zur ,Sicherung der kontinuierlichen 6kologischen Funktionalitat® ist das Anbringen von Nisthilfen fur den be-
troffenen Haussperling erforderlich. Die Anbringung hat vor dem Eingriff zu erfolgen.

Vorhabensbedingt geht eine Brutstatte durch Stérungen verloren. Um diesen Verlust auszugleichen, wird die
Anbringung von einem Haussperlingskoloniekasten (3 Brutkammern) erforderlich. Der Ausgleich erfolgt somit
im Verhaltnis 1:3.

Grundlegend mussen bei der Anlage von Ersatzquartieren bestimmte Vorgaben berlcksichtigt werden. So ist
eine Anbringung auf der Sidseite von Gebauden (Sonneneinstrahlung; Hitze) ganzlich auszuschlie3en, sofern
nicht eine Beschattung z.B. durch Gro3bdume vorhanden ist. Vorzugsweise sollten die Quartiersmaglichkeiten
auf der Nord- und Ostseite der Gebaude vorgesehen werden, um Witterungseinflisse aus der Hauptwetterrich-
tung (West; Niederschlag, Wind) zu minimieren.

Weiter sollte neben den witterungsbedingten, auch artspezifische Faktoren berticksichtigt werden (z.B. Anbring-
hoéhe mind. 3 m, ungehinderte Einflugmadglichkeit, usw.).

Grundlegend sollte das Anbringen Uber Fenstern, Eingangen und Aufenthaltsflachen méglichst vermieden wer-
den, um Konflikte zwischen Mensch und Tier schon im Voraus auszuschlief3en.

Der Ausgleich sollte méglichst eingriffsnah erfolgen.

h) Falls kein oder kein vollstandiger Funktionserhalt gewahrleistet werden kann:
Beschreibung der verbleibenden Beeintrachtigung/en.

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfullt:
Oja
X nein

4.2 Fang, Verletzung oder Tétung von Tieren (8§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG)

a) Werden Tiere gefangen, verletzt oder getttet? X ja [ nein

Durch BaumaRRnahmen besteht grundsatzlich die Gefahr, dass es zur Tétung von Vogelarten kommen kann.
Inshesondere beim Einsatz von Baumaschinen und Entfernung von Vegetationstrukturen oder dem Abriss
von Gebauden sind diese Gefahren gegeben. Um diese Konflikte auszuschlieRen, sind MaRnahmen erforder-
lich.

b) Kann das Vorhaben bzw. die Planung zu einer signifikanten Erhéhung des
Verletzungs- oder Totungsrisikos von Tieren fihren? X ja [ nein

Eine anlagebedingte Fallenwirkung kann durch Schornsteine, Kamine und Lichtschéachte entstehen. Hinzu
kommt die Tétung von Tieren durch Kollision mit baulichen Bestandteilen (z.B. Glasscheiben oder Zaunen)
oder mechanische Einwirkung (z.B. Baufeldraumung).
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¢) Sind VermeidungsmafRnahmen maoglich?

Mas.-
Nr.

Bezeichnung der MaBnahme

VM-1

Zeitliche Regelung fir Gehdlzentfernung

VM-2

Anlagensicherheit

VM-7

Reduktion von Lichtemissionen im 6ffentlichen Raum

VM-8

Reduktion von Lichtemissionen auf Privatflachen

VM-9

Schutz von Baumen, Baumkronen und Wurzelbereichen

VM-10

MinimierungsmafRnahmen im Bauablauf

VM-11

Schaffung von Quartieren an Gebauden

VM-12

Bepflanzung von Grunflachen im &ffentlichen Raum

VM-13

Artenschutz - Einzelvorhaben

VM-14

Okologische Baubegleitung

X ja [nein

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird erfullt:

Clja
X nein

4.3 Erhebliche Stérung (8§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)

a) Werden Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-,

und Wanderungszeiten erheblich gestort?

b) Sind VermeidungsmaRRnahmen moglich?

Mas.-
Nr.

Bezeichnung der MaBnahme

CEF-2

Ersatzquartiere fur Vogel und Flederméause

VM-1

Zeitliche Regelung fir Geholzentfernung

VM-11

Schaffung von Quartieren an Gebauden

VM-13

Artenschutz - Einzelvorhaben

VM-14

Okologische Baubegleitung

Uberwinterungs-

X ja [ nein

X ja [ nein

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erfullt:

(ja
X nein
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6.1 Fazit

Unter Berlicksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen Vermeidungs- und CEF-
MaRnahmen werden die Verbotstatbestéande des 8§ 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG

X nicht erfiillt - Vorhaben bzw. Planung ist zulassig.
[] erfiillt - weiter mit Pkt. 6.2.
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Anhang Ib

Formblatt zur speziellen artenschutzrechtlichen Prifung von Arten
des Anhangs IV der FFH-RL und von Européischen Vogelarten
nach 88 44 und 45 BNatSchG (saP)

Européaische Vogelarten
Feldschwirl (Locustella naevia)
Stand: Mai 2012

Zutreffendes bitte ausfullen bzw. ankreuzen

Hinweise:

—Dieses Formblatt ersetzt nicht die erforderliche fachgutachterliche Prifung der
artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande und ggf. die Begriindung der
Ausnahmevoraussetzungen.

—Die spezielle artenschutzrechtliche Prufung gilt nur fur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL, die
Européaischen Vogelarten und die Verantwortungsarten. Die Ubrigen besonders geschitzten Arten
sind im Rahmen der Eingriffsregelung nach 88 14 ff BNatSchG (vgl. § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG)
bzw. in der Bauleitplanung nach § 18 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. BauGB abzuarbeiten.

—Mit diesem Formblatt wird das Vorhaben bzw. die Planung nur auf eine betroffene Art (bzw. Gilde
bei Europaischen Vogelarten) geprift. Sind mehrere europarechtlich geschiitzte Arten betroffen,
sind jeweils gesonderte Formblatter vorzulegen. Eine Aussage, ob das Vorhaben bzw. die Planung
insgesamt artenschutzrechtlich zuléassig ist, kann nur im Rahmen der erforderlichen
fachgutachterlichen Gesamtprifung erfolgen.

—Auf die Ausfillung einzelner Abschnitte des Formblatts kann verzichtet werden, wenn diese im
konkreten Einzelfall nicht relevant sind (z.B. wenn eine Ausnahmeprifung nach Ziffer 5 nicht
erforderlich ist).
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1. Vorhaben bzw. Planung
Kurze Vorhabens- bzw. Planungsbeschreibung.

Die Stadt Heidenheim will mit dem Projekt ,Neues Wohnen im Haintal“ ein neues Wohnquartier schaffen, was
sich von den bisher Gblichen Wohngebieten unterscheiden soll. Der Gemeinderat hat beschlossen eine Mischung
aus allen bekannten und in Heidenheim teils noch wenig verbreiteten Wohnformen zu versuchen. Hierfir wurde
ein Architekturwettbewerb initiiert. Sieger waren die Tubinger Architekten THOMAS GAUGGEL und MATTHIAS
GuTscHow. Ziel soll es sein, moglichst viele Zielgruppen mit einzubeziehen. So werden etwa 20 Prozent der
entstehenden Wohnungen mietpreisgebunden sein. Auf dem rund funf Hektar grof3en Areal, ist Wohnraum ftr
rund 800 Menschen geplant.

Fur die saP relevante Planunterlagen:

- Textteil der saP; RAICHLE, A. (2025): Spezielle artenschutzrechtliche Prifung; ,Neues Wohnen im
Haintal“ in Heidenheim a. d. Brenz; S.65 + Anhang

- RAICHLE, A. (2022): Artenschutzkonzept, Vorhaben: Neues Wohnen im Haintal, Teilprojekt:
Gebaudeabriss — Giengener StralRe 149 und 151; Heidenheim an der Brenz. S.14

- RAICHLE, A. (2021): Grundlagenerfassung - Artenschutz; ,Neues Wohnen im Haintal“ in Heidenheim a.
d. Brenz; Heidenheim an der Brenz. S.38

2. Schutz- und Gefahrdungsstatus der betroffenen Art?

[] Art des Anhangs IV der FFH-RL
X Européische Vogelart?

Deutscher Wissenschaftlicher |Rote Liste Status in |Rote Liste Status in
Name Name Deutschland BaWiu
Feldschwirl Locustella naevia []o (erloschen oder([] 0 (erloschen oder

verschollen)
(11 (vom
bedroht)
[ 2 (stark gefahrdet)
X 3 (gefahrdet)
[ R (Art geografischer
Restriktion)
] V (Vorwarnliste)

Erléschen

verschollen)

(11 (vom
bedroht)

X 2 (stark gefahrdet)

[] 3 (gefahrdet)

[ R (Art geografischer
Restriktion)

] V (Vorwarnliste)

Erléschen

1 Es sind nur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL und die Europaischen Vogelarten darzustellen, weil der Erlass einer
Rechtsverordnung fir die Verantwortungsarten gemafd § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG gegenwartig noch aussteht.

2 Einzeln zu behandeln sind nur die Vogelarten der Roten Listen. Die Ubrigen Vogelarten kénnen zu Gilden
zusammengefasst werden.

3. Charakterisierung der betroffenen Tierart?
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3.1 Lebensraumanspriiche und Verhaltensweisen

Der Feldschwirl ist ein 13 cm grofR3er, unauffalliger Singvogel. Der Feldschwirl ist ein Zugvogel, der in Baden-
Wirttemberg stark gefahrdet ist. Als Lebensraum nutzt der Feldschwirl geblschreiches Extensivgrinland,
grolRere Waldlichtungen, grasreiche Heidegebiete sowie Verlandungszonen von Gewdassern. Das Nest wird
bevorzugt in Bodennéahe oder unmittelbar am Boden in Pflanzenhorsten angelegt.

https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103089

3 Angaben bei Pflanzen entsprechend anpassen.

4 Zum Beispiel: Grundlagenwerke BaWii, Zielartenkonzept BawWu (ZAK) oder Artensteckbriefe.

3.2 Verbreitung im Untersuchungsraum

X1 nachgewiesen [ potenziell moglich

3.3 Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Keine Abgrenzung der lokalen Population bei dieser Art mdglich. Im Vorhabensbereich konnte ein Revier
erfasst werden. Der europaische Bestand wird auf 40 Millionen Brutpaare, der Bestand in Deutschland auf
25.000 — 43.000 Reviere geschatzt. In Baden-Wirttemberg geht man von 1.000 — 2.000 Revieren aus (Rote
Liste 2019). Kurzfristiger Bestandstrend in Baden-Wirttemberg Uber den Zeitraum 1992 — 2016 mit sehr
starke Abnahme (> 50 %).

3.4 Kartografische Darstellung

O] C Wan24 l_
Hausqpe”mGMauersegler

Buchf‘nk

ﬁlewber
@l\pzalp
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o
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Monchsgrasmiicke
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g Kohimeise
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S
gAmsely Rotkehlchen

A Blaumeise ¢
Abbildung: Revierzentrum Fitis (roter Umgriff; Grundlage Hintergrund: Daten aus dem Umweltinformationssystem (UIS)
der LUBW Landesanstalt fur Umwelt Baden-Wirttemberg).

Mochsgrasmiicke

5 Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwéahnten kartografischen Darstellungen kénnen in einer gemeinsamen Karte
erfolgen.
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4. Prognose und Bewertung der Schadigung und / oder Stérung nach 8§ 44 Abs. 1 BNatSchG (bau-,
anlage- und betriebsbedingt)

4.1 Entnahme, Beschadigung oder Zerstérung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten (8 44 Abs. 1 Nr. 3
BNatSchG)

a) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestéatten aus der Natur entnommen,

beschadigt oder zerstort? X ja [ nein
Durch das geplante Vorhaben wird der im Jahr 2021 als Fortpflanzungs- oder Ruhestatten genutzte Bereich
komplett verandert. Auch wenn beim Feldschwirl keine Brutplatztreue/Brutplatzbindung bekannt ist und auch ein
grol3es Spektrum an Lebensrdumen besiedelt wird, geht dennoch das halboffene und strukturreiche Gelande
mit dichter Krautschicht und Hochstaudenfluren verloren.

b) Werden Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich beschadigt
oder zerstort, dass dadurch die Funktionsféahigkeit von Fortpflanzungs- oder
Ruhestatten vollstandig entfallt?

X ja
[nein

(vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer 1. 3. der Hinweise zu den zentralen
unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)

Durch das geplante Vorhaben wird der im Jahr 2021 als Fortpflanzungs- oder Ruhestatten genutzte Bereich
komplett verandert. Auch wenn beim Feldschwirl keine Brutplatztreue/Brutplatzbindung bekannt ist und auch ein
groRes Spektrum an Lebensrdumen besiedelt wird, geht dennoch das halboffene und strukturreiche Gelande
mit dichter Krautschicht und Hochstaudenfluren verloren.

c) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestatten durch Stérungen oder sonstige
Vorhabenwirkungen so beeintrachtigt und damit beschadigt, dass diese nicht
mehr nutzbar sind? [Jja X nein
(vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 2. der Hinweise zu den zentralen
unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)

Durch das Vorhaben ist nicht zu erwarten, dass weitere Fortpflanzungs- oder Ruhestéatten des Feldschwirls
durch Stérungen oder sonstige Vorhabenwirkungen so beeintrachtigt und damit beschadigt werden, dass diese
nicht mehr nutzbar sind.

d) Sind VermeidungsmaRnahmen moglich? X ja [ nein
Mas.-
Nﬁs Bezeichnung der MaRnahme

CEF-3 | Schaffung von stark verkrauteten, blltenreichen und gestuften Waldrénder

VM-1 | Zeitliche Regelung fur Gehdlzentfernung

VM-2 | Anlagensicherheit

VM-4 | Ausweisung Tabuzonen

VM-7 | Reduktion von Lichtemissionen im 6ffentlichen Raum

VM-8 | Reduktion von Lichtemissionen auf Privatflachen

VM-10 | MinimierungsmafRnahmen im Bauablauf

VM-12 | Bepflanzung von Grinflachen im 6ffentlichen Raum

VM-14 | Okologische Baubegleitung
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e) Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG
zulassige/s Vorhaben bzw. Planung (8 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)? X ja [ nein
(vgl. BVerwG, Urt. vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 - Rz.117 und 118)

An die Zuléssigkeit des Vorhabens ist nach § 15 BNatSchG eine korrekte Abarbeitung der Eingriffsregelung
gebunden. Die Abarbeitung der Eingriffsregelung erfolgt an anderer Stelle.

f) Wird die 6kologische Funktion im raumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene
AusgleichsmaBnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)? [lja X nein

g) Kann die 6kologische Funktion durch vorgezogene AusgleichsmalRnahmen
(CEF) gewahrleistet werden (8§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)? X ja [ nein

CEF-3: Schaffung von stark verkrauteten, blitenreichen und gestuften Waldrénder

Diese MaRRnahme dient der Foérderung von Feldschwirl (Locustella naevia), Haselmaus (Muscardinus
avellanarius) und Spanischer Flagge (Euplagia quadripunctaria). So britet der Feldschwirl in dichter
Krautschicht. Zu den typischen Habitaten zahlen frilhe Sukzessionsstadien und Hochstaudenfluren. Die
Brutperiode erstreckt sich zwischen Mitte Mai bis August. Der Feldschwirl ist ein Bodenbrtter. Glnstige Habitate
flr den Feldschwirl sind z.B. Pfeifengraswiesen, schitteres und mit Grasern durchsetztes Landschilf, extensive
oder brachgefallene Feuchtwiesen mit einzelnen Bischen, Heideflachen mit lichtem Baum- oder
Strauchbestand, stark verkrautete Waldrander, vergraste Kahlschlage, junge Nadelholz-schonungen, Brachen
mit Stauden (Rainfarn, Goldrute, Brennnessel, z. B. ROST 1996)

Abbildung: MaRnahmenflachen CEF-3 und Geltungsbereich des Bebauungsplans (rote Umrandung).

h) Falls kein oder kein vollstdndiger Funktionserhalt gewahrleistet werden kann:
Beschreibung der verbleibenden Beeintrachtigung/en.




SPEZIELLE ARTENSCHUTZRECHTLICHE PRUFUNG
,Neues Wohnen im Haintal“ in Heidenheim a. d. Brenz Feldschwirl

Der Verbotstatbestand 8§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfillt:
Olja
X nein

4.2 Fang, Verletzung oder Tétung von Tieren (8§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG)

a) Werden Tiere gefangen, verletzt oder getotet? X ja [ nein

Durch BaumalRnahmen besteht grundsatzlich die Gefahr, dass es zur Tétung von Vogelarten kommen kann.
Insbesondere beim Einsatz von Baumaschinen und Entfernung von Vegetationstrukturen sind diese Gefahren
gegeben. Um diese Konflikte auszuschliel3en, sind Maflinahmen erforderlich.

b) Kann das Vorhaben bzw. die Planung zu einer signifikanten Erhéhung des
Verletzungs- oder Totungsrisikos von Tieren fihren? X ja [ nein

Eine anlagebedingte Fallenwirkung kann durch Schornsteine, Kamine und Lichtschéchte entstehen. Hinzu
kommt die Tétung von Tieren durch Kollision mit baulichen Bestandteilen (z.B. Glasscheiben oder Zaunen)
oder mechanische Einwirkung (z.B. Baufeldraumung).

c) Sind VermeidungsmalRnahmen moglich? X ja [nein
Mas.-
Sﬁ Bezeichnung der MaBnahme

VM-1 | Zeitliche Regelung fur Gehdlzentfernung

VM-2 | Anlagensicherheit

VM-4 | Ausweisung Tabuzonen

VM-7 | Reduktion von Lichtemissionen im 6ffentlichen Raum

VM-8 | Reduktion von Lichtemissionen auf Privatflachen

VM-10 | MinimierungsmalRnahmen im Bauablauf

VM-14 | Okologische Baubegleitung

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird erfillt:
(ja
X nein
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Feldschwirl

4.3 Erhebliche Stérung (8 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)

a) Werden Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-,

und Wanderungszeiten erheblich gestort?

b) Sind VermeidungsmalRnahmen moglich?

Tabelle 2: Vermeidungsmalnahmen Fitis - Erhebliche Stdérungen

Mas.-
Nr.

Bezeichnung der MaRnahme

VM-1

Zeitliche Regelung fur Gehdlzentfernung

VM-2

Anlagensicherheit

VM-4

Ausweisung Tabuzonen

VM-7

Reduktion von Lichtemissionen im 6ffentlichen Raum

VM-8

Reduktion von Lichtemissionen auf Privatflachen

VM-10

Minimierungsmalnahmen im Bauablauf

VM-14

Okologische Baubegleitung

Uberwinterungs-

X ja [ nein
X ja [ nein

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erfullt:

(ja
X nein

6. Fazit

6.1 Unter Beriicksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen Vermeidungs- und
CEF- MaRnahmen werden die Verbotstatbestande des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG

X nicht erfiillt - Vorhaben bzw. Planung ist zuldssig.
[ erfillt - weiter mit Pkt. 6.2.
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Anhang Ic
Formblatt zur speziellen artenschutzrechtlichen Prifung von Arten
des Anhangs IV der FFH-RL und von Européischen Vogelarten
nach 88 44 und 45 BNatSchG (saP)

Européaische Vogelarten
Fitis (Phylloscopus trochilus)

Stand: Mai 2012

Zutreffendes bitte ausfullen bzw. ankreuzen

Hinweise:

—Dieses Formblatt ersetzt nicht die erforderliche fachgutachterliche Prifung der
artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande und ggf. die Begriindung der
Ausnahmevoraussetzungen.

—Die spezielle artenschutzrechtliche Prufung gilt nur fur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL, die
Européaischen Vogelarten und die Verantwortungsarten. Die Ubrigen besonders geschitzten Arten
sind im Rahmen der Eingriffsregelung nach 88 14 ff BNatSchG (vgl. § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG)
bzw. in der Bauleitplanung nach § 18 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. BauGB abzuarbeiten.

—Mit diesem Formblatt wird das Vorhaben bzw. die Planung nur auf eine betroffene Art (bzw. Gilde
bei Européischen Vogelarten) geprift. Sind mehrere europarechtlich geschiitzte Arten betroffen,
sind jeweils gesonderte Formblatter vorzulegen. Eine Aussage, ob das Vorhaben bzw. die Planung
insgesamt artenschutzrechtlich zulassig ist, kann nur im Rahmen der erforderlichen
fachgutachterlichen Gesamtpriufung erfolgen.

—Auf die Ausfillung einzelner Abschnitte des Formblatts kann verzichtet werden, wenn diese im
konkreten Einzelfall nicht relevant sind (z.B. wenn eine Ausnahmeprifung nach Ziffer 5 nicht
erforderlich ist).
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1. Vorhaben bzw. Planung
Kurze Vorhabens- bzw. Planungsbeschreibung.

Die Stadt Heidenheim will mit dem Projekt ,Neues Wohnen im Haintal“ ein neues Wohnquartier schaffen, was
sich von den bisher Gblichen Wohngebieten unterscheiden soll. Der Gemeinderat hat beschlossen eine Mischung
aus allen bekannten und in Heidenheim teils noch wenig verbreiteten Wohnformen zu versuchen. Hierfir wurde
ein Architekturwettbewerb initiiert. Sieger waren die Tubinger Architekten THOMAS GAUGGEL und MATTHIAS
GuTscHow. Ziel soll es sein, moglichst viele Zielgruppen mit einzubeziehen. So werden etwa 20 Prozent der
entstehenden Wohnungen mietpreisgebunden sein. Auf dem rund funf Hektar grof3en Areal, ist Wohnraum ftr
rund 800 Menschen geplant.

Fur die saP relevante Planunterlagen:

- Textteil der saP; RAICHLE, A. (2025): Spezielle artenschutzrechtliche Prifung; ,Neues Wohnen im
Haintal“ in Heidenheim a. d. Brenz; S.65 + Anhang

- RAICHLE, A. (2022): Artenschutzkonzept, Vorhaben: Neues Wohnen im Haintal, Teilprojekt:
Gebaudeabriss — Giengener StralRe 149 und 151; Heidenheim an der Brenz. S.14

- RAICHLE, A. (2021): Grundlagenerfassung - Artenschutz; ,Neues Wohnen im Haintal“ in Heidenheim a.
d. Brenz; Heidenheim an der Brenz. S.38

2. Schutz- und Gefahrdungsstatus der betroffenen Art?

[] Art des Anhangs IV der FFH-RL
X Européische Vogelart?

Deutscher Wissenschaftlicher |Rote Liste Status in|Rote Liste Status in
Name Name Deutschland BaWwu
Fitis Phylloscopus trochilus | [] 0 (erloschen oder|[] 0 (erloschen oder
verschollen) verschollen)
(11 (vom Erléschen|[] 1  (vom  Erléschen
bedroht) bedroht)
[ 2 (stark gefahrdet) [ 2 (stark gefahrdet)
[] 3 (gefahrdet) X 3 (gefahrdet)
[ R (Art geografischer |[[] R (Art geografischer
Restriktion) Restriktion)
] V (Vorwarnliste) ] V (Vorwarnliste)

1 Es sind nur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL und die Europaischen Vogelarten darzustellen, weil der Erlass einer
Rechtsverordnung fir die Verantwortungsarten gemafd § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG gegenwartig noch aussteht.

2 Einzeln zu behandeln sind nur die Vogelarten der Roten Listen. Die Ubrigen Vogelarten kénnen zu Gilden
zusammengefasst werden.




SPEZIELLE ARTENSCHUTZRECHTLICHE PRUFUNG
.Neues Wohnen im Haintal“ in Heidenheim a. d. Brenz Fitis

3. Charakterisierung der betroffenen Tierart?

3.1 Lebensraumanspriche und Verhaltensweisen

Der Fitis (Phylloscopus trochilus) ist haufiger Brut- und Sommervogel in lichten Laub- und Mischwéldern und
deren Randlagen mit guter Krautschicht sowie in strukturreichen Waldrandern. Auch in Hecken- und
Gebiischlandschaften, Feuchtgebieten, Mooren sowie in Parks und Garten ist diese Art anzutreffen. Seine
Winterquartiere befinden sich in Afrika stdlich der Sahara. Die Hauptbrutzeit ist Mai bis Juli. Der Fitis ist
Bodenbriter.

3 Angaben bei Pflanzen entsprechend anpassen.

4 Zum Beispiel: Grundlagenwerke BaWii, Zielartenkonzept BaW (ZAK) oder Artensteckbriefe.

3.2 Verbreitung im Untersuchungsraum

X] nachgewiesen [] potenziell méglich

3.3 Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Keine Abgrenzung der lokalen Population bei dieser Art méglich. Im Vorhabensbereich konnten ein Revier
erfasst werden. Der europdische Bestand wird auf 40 Millionen Brutpaare, der Bestand in Deutschland auf
790.000 — 1.200.000 Reviere geschatzt. In Baden-Wirttemberg geht man von 25.000 — 35.000 Revieren aus
(Rote Liste 2019). Kurzfristiger Bestandstrend in Baden-Wurttemberg tber den Zeitraum 1992 — 2016 mit
sehr starker Abnahme (> 50 %).

3.4 Kartografische Darstellung
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Abbildung:  Revierzentrum  Fitis  (roter Umgriff; Grundlage Hintergrund: Daten aus dem
Umweltinformationssystem (UIS) der LUBW Landesanstalt fir Umwelt Baden-Wirttemberg).

5 Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwéahnten kartografischen Darstellungen kénnen in einer gemeinsamen Karte
erfolgen.
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4. Prognose und Bewertung der Schéadigung und / oder Stérung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG (bau-,
anlage- und betriebsbedingt)

4.1 Entnahme, Beschadigung oder Zerstorung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten (8 44 Abs. 1 Nr. 3
BNatSchG)

a) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestéatten aus der Natur entnommen,
beschadigt oder zerstort? X ja [ nein

Durch das geplante Vorhaben wird der im Jahr 2021 als Fortpflanzungs- oder Ruhestatten genutzte Bereich
komplett verandert. Auch wenn beim Fitis keine Brutplatztreue/Brutplatzbindung bekannt ist und auch ein grof3es
Spektrum an Lebensraumen besiedelt wird, geht dennoch der strukturreiche Waldrand mit seinem Ubergang in
eine parkahnliche Landschaft und Flachen mit Hochstauden, SGumen und Geblschen verloren.

b) Werden Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich beschadigt
oder zerstort, dass dadurch die Funktionsfahigkeit von Fortpflanzungs- oder
Ruhestatten vollstandig entfallt

X ja
[Inein

(vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 3. der Hinweise zu den zentralen
unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)

Durch das geplante Vorhaben wird der im Jahr 2021 als Fortpflanzungs- oder Ruhestatten genutzte Bereich
komplett verandert. Der gesamte Vorhabensbereich ist in seiner Gesamtheit als Lebensstétte zu sehen, die auch
Nahrungshabitate sowie weitere Teillebensrdume miteinschlief3t. Auch wenn beim Fitis ein groRes Spektrum an
Lebensraumen besiedelt wird, geht dennoch der strukturreiche Waldrand mit seinem Ubergang in eine
parkahnliche Landschaft und Flachen mit Hochstauden, Sdumen und Geblschen verloren.

c) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestatten durch Stérungen oder sonstige
Vorhabenwirkungen so beeintrachtigt und damit beschadigt, dass diese nicht
mehr nutzbar sind? [lja X nein
(vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 2. der Hinweise zu den zentralen
unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)

Durch das Vorhaben ist nicht zu erwarten, dass weitere Fortpflanzungs- oder Ruhestéatten des Fitis durch
Stérungen oder sonstige Vorhabenwirkungen so beeintrachtigt und damit beschédigt werden, dass diese nicht
mehr nutzbar sind.

d) Sind VermeidungsmalRnahmen moglich? X ja [ nein

Ja, Vermeidungsmaflinahmen sind moglich.

Mas.- :
NI Bezeichnung der Mallnahme

CEF-4 | Entwicklung eines geeigneten Lebensraumes fur den Fitis

VM-1 | Zeitliche Regelung fur Gehdlzentfernung

VM-2 | Anlagensicherheit

VM-4 | Ausweisung Tabuzonen

VM-7 | Reduktion von Lichtemissionen im o6ffentlichen Raum

4
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VM-8 | Reduktion von Lichtemissionen auf Privatflachen

VM-10 | Minimierungsmaf3nahmen im Bauablauf

VM-12 | Bepflanzung von Griinflachen im 6ffentlichen Raum

VM-14 | Okologische Baubegleitung

e) Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG
zulassige/s Vorhaben bzw. Planung (8§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)? X ja [ nein
(vgl. BVerwG, Urt. vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 - Rz.117 und 118)

An die Zulassigkeit des Vorhabens ist nach 8§ 15 BNatSchG eine korrekte Abarbeitung der Eingriffsregelung
gebunden. Die Abarbeitung der Eingriffsregelung erfolgt an anderer Stelle.

f) Wird die 6kologische Funktion im raumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene
AusgleichsmaRnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)? [lja X nein

g) Kann die 6kologische Funktion durch vorgezogene AusgleichsmalRnahmen
(CEF) gewahrleistet werden (8§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)? X ja [ nein

CEF-4: Entwicklung eines geeigneten Lebensraumes fir den Fitis

Haufiger Brut- und Sommervogel in lichten Waldern, Feuchtgebieten, Mooren und auch in Parks und Gérten.
MaRnahmenziel ist die Entwicklung eines geeigneten Lebensraumes flur den Fitis durch Reduzierung hoher
B&aume und Umbau in einen durch Gebtische und Hochstaudenflur gepragten halboffenen Waldbereich. Fir den
Fitis ideale Waldstandorte haben eine schittere Oberschicht sowie eine gut ausgebildete Strauch- oder
Hochstaudenvegetation. Schon kleine Baum- und Buschinseln kénnen genugen. Die Reviergro3en eines
Brutpaares betragt etwa 0,7 ha. Um den Fitis zu fordern sind auf der MaBhahmenflache einzelne Buschinseln
zu erhalten sowie die Entwicklung einer Krautschicht und Hochstaudenvegetation (20-30 % der Gesamtflache;
vgl. auch CEF-3 & CEF-5).

h) Falls kein oder kein vollstdndiger Funktionserhalt gewahrleistet werden kann:
Beschreibung der verbleibenden Beeintrachtigung/en.

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfillt:
(ja
X nein
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4.2 Fang, Verletzung oder Tétung von Tieren (8§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG)

a) Werden Tiere gefangen, verletzt oder getdtet? X ja [ nein

Durch Baumalinahmen besteht grundséatzlich die Gefahr, dass es zur Tétung von Vogelarten kommen kann.
Insbesondere beim Einsatz von Baumaschinen und Entfernung von Vegetationstrukturen sind diese Gefahren
gegeben. Um diese Konflikte auszuschlie3en, sind MaRhahmen erforderlich.

b) Kann das Vorhaben bzw. die Planung zu einer signifikanten Erhéhung des
Verletzungs- oder Tétungsrisikos von Tieren fiihren? X ja [ nein

Eine anlagebedingte Fallenwirkung kann durch Schornsteine, Kamine und Lichtschéachte entstehen. Hinzu
kommt die Tétung von Tieren durch Kollision mit baulichen Bestandteilen (z.B. Glasscheiben oder Zaunen)
oder mechanische Einwirkung (z.B. Baufeldraumung).

c) Sind VermeidungsmalRnahmen moglich? X ja [nein

Ja, Vermeidungsmal3nahmen sind mdoglich.

Mas.- .
NF. Bezeichnung der MaRBnahme

VM-1 | Zeitliche Regelung fir Gehdlzentfernung

VM-2 | Anlagensicherheit

VM-4 | Ausweisung Tabuzonen

VM-7 | Reduktion von Lichtemissionen im 6ffentlichen Raum

VM-8 | Reduktion von Lichtemissionen auf Privatflachen

VM-10 | MinimierungsmalRnahmen im Bauablauf

VM-14 | Okologische Baubegleitung

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird erfillt:
[lja
X nein




SPEZIELLE ARTENSCHUTZRECHTLICHE PRUFUNG
.Neues Wohnen im Haintal“ in Heidenheim a. d. Brenz

Fitis

4.3 Erhebliche Stérung (8 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)

a) Werden Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-,

und Wanderungszeiten erheblich gestort?

b) Sind VermeidungsmalRnahmen moglich?

Mas.-
Nr.

Bezeichnung der MaRnahme

VM-1

Zeitliche Regelung fur Gehdlzentfernung

VM-2

Anlagensicherheit

VM-4

Ausweisung Tabuzonen

VM-7

Reduktion von Lichtemissionen im 6ffentlichen Raum

VM-8

Reduktion von Lichtemissionen auf Privatflachen

VM-10

Minimierungsmalnahmen im Bauablauf

VM-14

Okologische Baubegleitung

Uberwinterungs-

X ja [ nein

X ja [ nein

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erfillt:

(ja
X nein

6. Fazit

6.1 Unter Berticksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen Vermeidungs- und
CEF- Malinahmen werden die Verbotstatbestande des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG

X nicht erfiillt - Vorhaben bzw. Planung ist zulassig.
[] erfiillt - weiter mit Pkt. 6.2.
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Anhang Id
Formblatt zur speziellen artenschutzrechtlichen Prifung von Arten
des Anhangs IV der FFH-RL und von Européischen Vogelarten
nach 88 44 und 45 BNatSchG (saP)

Européaische Vogelarten
Star (Sturnus vulgaris)

Stand: Mai 2012

Zutreffendes bitte ausfullen bzw. ankreuzen

Hinweise:

—Dieses Formblatt ersetzt nicht die erforderliche fachgutachterliche Prifung der
artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande und ggf. die Begriindung der
Ausnahmevoraussetzungen.

—Die spezielle artenschutzrechtliche Prufung gilt nur fur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL, die
Européaischen Vogelarten und die Verantwortungsarten. Die Ubrigen besonders geschitzten Arten
sind im Rahmen der Eingriffsregelung nach 88 14 ff BNatSchG (vgl. § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG)
bzw. in der Bauleitplanung nach § 18 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. BauGB abzuarbeiten.

—Mit diesem Formblatt wird das Vorhaben bzw. die Planung nur auf eine betroffene Art (bzw. Gilde
bei Européischen Vogelarten) geprift. Sind mehrere europarechtlich geschiitzte Arten betroffen,
sind jeweils gesonderte Formblatter vorzulegen. Eine Aussage, ob das Vorhaben bzw. die Planung
insgesamt artenschutzrechtlich zulassig ist, kann nur im Rahmen der erforderlichen
fachgutachterlichen Gesamtprifung erfolgen.

— Auf die Ausflllung einzelner Abschnitte des Formblatts kann verzichtet werden, wenn diese im
konkreten Einzelfall nicht relevant sind (z.B. wenn eine Ausnahmeprifung nach Ziffer 5 nicht
erforderlich ist).
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1. Vorhaben bzw. Planung
Kurze Vorhabens- bzw. Planungsbeschreibung.

Die Stadt Heidenheim will mit dem Projekt ,Neues Wohnen im Haintal“ ein neues Wohnquartier schaffen, was
sich von den bisher Gblichen Wohngebieten unterscheiden soll. Der Gemeinderat hat beschlossen eine Mischung
aus allen bekannten und in Heidenheim teils noch wenig verbreiteten Wohnformen zu versuchen. Hierfir wurde
ein Architekturwettbewerb initiiert. Sieger waren die Tubinger Architekten THOMAS GAUGGEL und MATTHIAS
GuTscHow. Ziel soll es sein, moglichst viele Zielgruppen mit einzubeziehen. So werden etwa 20 Prozent der
entstehenden Wohnungen mietpreisgebunden sein. Auf dem rund funf Hektar grof3en Areal, ist Wohnraum ftr
rund 800 Menschen geplant.

Fur die saP relevante Planunterlagen:

- Textteil der saP; RAICHLE, A. (2025): Spezielle artenschutzrechtliche Prifung; ,Neues Wohnen im
Haintal“ in Heidenheim a. d. Brenz; S.654 + Anhang

- RAICHLE, A. (2022): Artenschutzkonzept, Vorhaben: Neues Wohnen im Haintal, Teilprojekt:
Gebaudeabriss — Giengener StralRe 149 und 151; Heidenheim an der Brenz. S.14

- RAICHLE, A. (2021): Grundlagenerfassung - Artenschutz; ,Neues Wohnen im Haintal“ in Heidenheim a.
d. Brenz; Heidenheim an der Brenz. S.38

2. Schutz- und Gefahrdungsstatus der betroffenen Art?

[] Art des Anhangs IV der FFH-RL
X Européische Vogelart?

Deutscher Wissenschaftlicher |Rote Liste Status in|Rote Liste Status in
Name Name Deutschland BaWwu
Star Sturnus vulgaris []o (erloschen oder([] 0 (erloschen oder
verschollen) verschollen)
(11 (vom Erléschen|[] 1  (vom  Erléschen
bedroht) bedroht)
[ 2 (stark gefahrdet) [ 2 (stark gefahrdet)
[] 3 (gefahrdet) [] 3 (gefahrdet)
[ R (Art geografischer |[[] R (Art geografischer
Restriktion) Restriktion)
] V (Vorwarnliste) X V (Vorwarnliste)

1 Es sind nur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL und die Europaischen Vogelarten darzustellen, weil der Erlass einer
Rechtsverordnung fir die Verantwortungsarten gemafd § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG gegenwartig noch aussteht.

2 Einzeln zu behandeln sind nur die Vogelarten der Roten Listen. Die Ubrigen Vogelarten kénnen zu Gilden
zusammengefasst werden.
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3. Charakterisierung der betroffenen Tierart?

3.1 Lebensraumanspriche und Verhaltensweisen

Der Star (Sturnus vulgaris) ist ein Brutvogel, der in Deutschland weit verbreitet ist. Der Lebensraum des Stars
ist sehr vielféltig. Stare sind in offenen Landschaften wie Wiesen, Weiden, Feldlandschaften und stadtischen
Parks zu finden. Die Brutzeit erstreckt sich von Marz bis Juli, wobei Stare oft zwei Bruten pro Jahr haben. Sie
legen 4-7 grunlich-blaue Eier, die etwa 12-13 Tage bebriitet werden. Die Jungvogel verlassen das Nest nach
etwa 18 Tagen und werden oft noch einige Zeit von den Eltern gefittert. Stare bevorzugen Baumhdohlen,
Nistkasten und Gebaudenischen als Nistplatze.

3 Angaben bei Pflanzen entsprechend anpassen.

4 Zum Beispiel: Grundlagenwerke BaWii, Zielartenkonzept BaW (ZAK) oder Artensteckbriefe.

3.2 Verbreitung im Untersuchungsraum

X] nachgewiesen [] potenziell méglich

3.3 Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Keine Abgrenzung der lokalen Population bei dieser Art méglich. Im Vorhabensbereich konnten ein Revier
erfasst werden. Der europdische Bestand wird auf 40 Millionen Brutpaare, der Bestand in Deutschland auf
25.000 — 43.000 Reviere geschatzt. In Baden-Wirttemberg geht man von 1.000 — 2.000 Revieren aus (Rote
Liste 2019). Kurzfristiger Bestandstrend in Baden-Wdirttemberg Uber den Zeitraum 1992 — 2016 mit sehr
starker Abnahme (> 50 %).

3.4 Kartografische Darstellung
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Abbildung: Revierzentrum Star (roter Umgriff). (Hintefgrund: Daten aus dem Umweltinformationssystem (UIS) der LUBW
Landesanstalt fir Umwelt Baden-Wirttemberg)
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5 Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwahnten kartografischen Darstellungen kénnen in einer gemeinsamen Karte
erfolgen.




SPEZIELLE ARTENSCHUTZRECHTLICHE PRUFUNG
.Neues Wohnen im Haintal“ in Heidenheim a. d. Brenz Star

4. Prognose und Bewertung der Schadigung und / oder Stérung nach 8§ 44 Abs. 1 BNatSchG (bau-,
anlage- und betriebsbedingt)

4.1 Entnahme, Beschadigung oder Zerstorung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten (8 44 Abs. 1 Nr. 3
BNatSchG)

a) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestéatten aus der Natur entnommen,
beschadigt oder zerstort? X ja [ nein

Durch das geplante Vorhaben wird die Fortpflanzungs- oder Ruhestétte beschéadigt bzw. zerstort.

b) Werden Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich beschadigt
oder zerstort, dass dadurch die Funktionsféahigkeit von Fortpflanzungs- oder
Ruhestéatten vollstandig entfallt

[lja
X nein

(vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer |. 3. der Hinweise zu den zentralen
unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)

c) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestatten durch Stérungen oder sonstige
Vorhabenwirkungen so beeintrachtigt und damit beschadigt, dass diese nicht
mehr nutzbar sind? [lja X nein
(vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 2. der Hinweise zu den zentralen
unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)

Durch das Vorhaben ist nicht zu erwarten, dass weitere Fortpflanzungs- oder Ruhestatten des Stars durch
Stérungen oder sonstige Vorhabenwirkungen so beeintrachtigt und damit beschédigt werden, dass diese nicht
mehr nutzbar sind.

d) Sind VermeidungsmaRnahmen moglich? X ja [ nein

Ja, Vermeidungsmaflinahmen sind moglich.

Mas.- .
NI Bezeichnung der MaRnahme

VM-1 | Zeitliche Regelung fiir Gehdlzentfernung

VM-2 | Anlagensicherheit

VM-4 | Ausweisung Tabuzonen

VM-7 | Reduktion von Lichtemissionen im 6ffentlichen Raum

VM-8 | Reduktion von Lichtemissionen auf Privatflachen

VM-10 | Minimierungsmafnahmen im Bauablauf

VM-12 | Bepflanzung von Grinflachen im 6ffentlichen Raum

VM-14 | Okologische Baubegleitung
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e) Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG
zulassige/s Vorhaben bzw. Planung (8 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)? X ja [ nein
(vgl. BVerwG, Urt. vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 - Rz.117 und 118)

An die Zulassigkeit des Vorhabens ist nach § 15 BNatSchG eine korrekte Abarbeitung der Eingriffsregelung
gebunden. Die Abarbeitung der Eingriffsregelung erfolgt an anderer Stelle.

f)  Wird die 6kologische Funktion im raumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene
AusgleichsmaRnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)? [lja X nein

g) Kann die 6kologische Funktion durch vorgezogene AusgleichsmalRnahmen
(CEF) gewahrleistet werden (8§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)? X ja [ nein

CEF-1: Bergung von Habitatstrukturen & Ausbringung an geeignetem Standort

Im Vorhabensbereich konnten diverse Baumhdohlen, Rinden- und Astspalten sowie kunstliche Nisthilfen erfasst
werden. Gerade Baumhohlen bieten einer Vielzahl geféahrdeter Tiere essentielle Fortpflanzungs- und
Ruhestatten. Im Zuge des Vorhabens wird grundlegend angestrebt, alle artenschutzrelevanten Baumhéhlen und
Totholz zu bergen und in die Ausgleichsflachen zu versetzen.

Bei den Baumhohlen werden die Stammbereiche vorab technisch gesichert, um ein auseinanderbrechen zu
verhindern. Die moglichst langen Stammbereiche werden dann stehend in die Ausgleichflache verbracht und
dort an bestehenden Baumen angebracht. Die Bergung der Baumhohlen hat im Oktober nach erfolgter
Besatzkontrolle zu erfolgen.

Die im Vorhabensbereich vorgefundenen kinstlichen Nisthilfen sind zu bergen, reinigen und in die
Ausgleichflachen zu verbringen. Defekte kiinstliche Nisthilfen sind im Verhéltnis 1:1 zu ersetzen.

CEF-2: Ersatzquartiere fir Vogel und Flederméause

Das Aufhangen von Quartierselementen dient der Schaffung von Ersatzquartieren fir entfallende Baumhdohlen
und Brutstatten. Zwar wird im Zuge der CEF-MafRnahme (CEF-1) versucht, méglichst alle artenschutzrelevanten
Baumhdhlen und essentielle Habitatstrukturen zu bergen, jedoch besteht immer die Gefahr, dass diese bei der
Bergung zerstort werden. Zudem koénnen Spaltenquartiere (z.B. abstehende Rinde) oder andere relevante
Strukturen nicht immer geborgen oder in der vorgefundenen Qualitat (GroRe, Exposition usw.) transferiert
werden. Des Weiteren konnten die funktionellen Wechselbeziehungen (z.B. Quartierswechsel bei Stérung oder
sich @ndernden Witterungsbedingungen, Lage usw.) zwischen den einzelnen bestehenden Fortpflanzungs- und
Ruhestatten im Vorhabensbereich nicht alleine durch die Bergung der bestehenden Strukturen ersetzt werden.
Vor diesem Hintergrund wird neben CEF-1 empfohlen, durch das Ausbringen von Quartierselementen fir Vogel
und Flederméause potentielle Verluste und Beeintrachtigungen vorgezogen zu kompensieren. Insgesamt wurden
rund 30 potentielle Baumhdohlen und Spaltenquartiere an Baumen erfasst, die neben der CEF-1 im Verhéltnis
1.1 vorgezogen ausgeglichen werden. Die Hinweise zur Unterhaltung und Pflege der CEF-Malinahmen sowie
der rechtlichen Sicherung sind entsprechend zu bertcksichtigen.

Star (Sturnus vulgaris)

Der Star (Sturnus vulgaris) wurde mit einem Brutpaar im direkten Vorhabensbereich nachgewiesen. Zwar wird
angestrebt die Baumhohle zu bergen, jedoch wird aus gutachterlicher Sicht eine Kompensation des Verlustes
im Verhéltnis 1:2 empfohlen.

2x Schwegler* Starenhdhle 3SV @ 45mm
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Abbildung: Manahmenflachen CEF-1 / CEF-2 und Geltungsbereich des Bebauungsplans (rote Umrandung).

h) Falls kein oder kein vollstandiger Funktionserhalt gewéhrleistet werden kann:
Beschreibung der verbleibenden Beeintrachtigung/en.

Der Verbotstatbestand 8§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfullt:
(ja
X nein
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4.2 Fang, Verletzung oder Tétung von Tieren (8§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG)

a) Werden Tiere gefangen, verletzt oder getdtet? X ja [ nein

Durch Baumalinahmen besteht grundséatzlich die Gefahr, dass es zur Tétung von Vogelarten kommen kann.
Insbesondere beim Einsatz von Baumaschinen und Entfernung von Vegetationstrukturen oder dem Abriss
von Gebaduden sind diese Gefahren gegeben. Um diese Konflikte auszuschlieRen, sind MalRnahmen
erforderlich.

b) Kann das Vorhaben bzw. die Planung zu einer signifikanten Erhéhung des
Verletzungs- oder Tétungsrisikos von Tieren fuhren? X ja [ nein

Eine anlagebedingte Fallenwirkung kann durch Schornsteine, Kamine und Lichtschéachte entstehen. Hinzu
kommt die Tétung von Tieren durch Kollision mit baulichen Bestandteilen (z.B. Glasscheiben oder Zaunen)
oder mechanische Einwirkung (z.B. Baufeldraumung).

c) Sind VermeidungsmaRnahmen moglich? X ja [nein

Ja, Vermeidungsmal3nahmen sind maoglich.

Mas.- .
NF. Bezeichnung der MaRnahme

VM-1 | Zeitliche Regelung fur Geholzentfernung

VM-2 | Anlagensicherheit

VM-4 | Ausweisung Tabuzonen

VM-7 | Reduktion von Lichtemissionen im o6ffentlichen Raum

VM-8 | Reduktion von Lichtemissionen auf Privatflachen

VM-10 | Minimierungsmafnahmen im Bauablauf

VM-14 | Okologische Baubegleitung

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird erfullt:
[lja
X nein

4.3 Erhebliche Stérung (8 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)

a) Werden Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs-
und Wanderungszeiten erheblich gestort? X ja [ nein

b) Sind VermeidungsmaRnahmen moéglich? X ja [ nein

Ja, Vermeidungsmal3nahmen sind mdglich.
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Mas .-
,\?ﬁ Bezeichnung der MaRnahme

VM-1 | Zeitliche Regelung fir Gehdlzentfernung

VM-2 | Anlagensicherheit

VM-4 | Ausweisung Tabuzonen

VM-7 | Reduktion von Lichtemissionen im offentlichen Raum

VM-8 | Reduktion von Lichtemissionen auf Privatflachen

VM-10 | MinimierungsmafRnahmen im Bauablauf

VM-14 | Okologische Baubegleitung

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erfullt:
Clja
X nein

6. Fazit

6.1 Unter Berilicksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen Vermeidungs- und
CEF- MaRnahmen werden die Verbotstatbestande des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG

X nicht erfiillt - Vorhaben bzw. Planung ist zuldssig.
[ erfullt - weiter mit Pkt. 6.2.
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Anhang le
Formblatt zur speziellen artenschutzrechtlichen Prifung von Arten
des Anhangs IV der FFH-RL und von Européischen Vogelarten
nach 88 44 und 45 BNatSchG (saP)

Européaische Vogelarten
Gilde der Geholzbruter

Stand: Mai 2012

Zutreffendes bitte ausfullen bzw. ankreuzen

Hinweise:

—Dieses Formblatt ersetzt nicht die erforderliche fachgutachterliche Prifung der
artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande und ggf. die Begriindung der
Ausnahmevoraussetzungen.

—Die spezielle artenschutzrechtliche Prufung gilt nur fur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL, die
Européaischen Vogelarten und die Verantwortungsarten. Die Ubrigen besonders geschitzten Arten
sind im Rahmen der Eingriffsregelung nach 88 14 ff BNatSchG (vgl. § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG)
bzw. in der Bauleitplanung nach § 18 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. BauGB abzuarbeiten.

—Mit diesem Formblatt wird das Vorhaben bzw. die Planung nur auf eine betroffene Art (bzw. Gilde
bei Europaischen Vogelarten) geprift. Sind mehrere europarechtlich geschitzte Arten betroffen,
sind jeweils gesonderte Formblatter vorzulegen. Eine Aussage, ob das Vorhaben bzw. die Planung
insgesamt artenschutzrechtlich zulassig ist, kann nur im Rahmen der erforderlichen
fachgutachterlichen Gesamtpriifung erfolgen.

—Auf die Ausfiillung einzelner Abschnitte des Formblatts kann verzichtet werden, wenn diese im
konkreten Einzelfall nicht relevant sind (z.B. wenn eine Ausnahmeprifung nach Ziffer 5 nicht
erforderlich ist).
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1. Vorhaben bzw. Planung
Kurze Vorhabens- bzw. Planungsbeschreibung.

Die Stadt Heidenheim will mit dem Projekt ,Neues Wohnen im Haintal“ ein neues Wohnquartier schaffen, was
sich von den bisher Gblichen Wohngebieten unterscheiden soll. Der Gemeinderat hat beschlossen eine Mischung
aus allen bekannten und in Heidenheim teils noch wenig verbreiteten Wohnformen zu versuchen. Hierfir wurde
ein Architekturwettbewerb initiiert. Sieger waren die Tubinger Architekten THOMAS GAUGGEL und MATTHIAS
GuTscHow. Ziel soll es sein, moglichst viele Zielgruppen mit einzubeziehen. So werden etwa 20 Prozent der

entstehenden Wohnungen mietpreisgebunden sein. Auf dem rund funf Hektar grof3en Areal, ist Wohnraum ftr
rund 800 Menschen geplant.

Fur die saP relevante Planunterlagen:

- Textteil der saP; RAICHLE, A. (2025): Spezielle artenschutzrechtliche Prifung; ,Neues Wohnen im
Haintal“ in Heidenheim a. d. Brenz; S.65 + Anhang

- RAICHLE, A. (2022): Artenschutzkonzept, Vorhaben: Neues Wohnen im Haintal, Teilprojekt:
Gebaudeabriss — Giengener StralRe 149 und 151; Heidenheim an der Brenz. S.14

- RAICHLE, A. (2021): Grundlagenerfassung - Artenschutz; ,Neues Wohnen im Haintal“ in Heidenheim a.
d. Brenz; Heidenheim an der Brenz. S.38

2. Schutz- und Gefahrdungsstatus der betroffenen Art?

[] Art des Anhangs IV der FFH-RL
X Européische Vogelart?

Deutscher Wissenschaftlicher |Rote Liste Status in|Rote Liste Status in
Name Name Deutschland BaWwu
Gilde der [] 0o (erloschen oder|[] 0 (erloschen  oder
Gehdlzbruter verschollen) verschollen)
(11 (vom Erléschen|[] 1  (vom  Erléschen
bedroht) bedroht)
[ 2 (stark gefahrdet) [ 2 (stark gefahrdet)
[] 3 (gefahrdet) [] 3 (gefahrdet)
[ R (Art geografischer |[[] R (Art geografischer
Restriktion) Restriktion)
] V (Vorwarnliste) ] V (Vorwarnliste)

1 Es sind nur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL und die Europaischen Vogelarten darzustellen, weil der Erlass einer
Rechtsverordnung fir die Verantwortungsarten gemafd § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG gegenwartig noch aussteht.

2 Einzeln zu behandeln sind nur die Vogelarten der Roten Listen. Die Ubrigen Vogelarten kénnen zu Gilden
zusammengefasst werden.
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Charakterisierung der betroffenen Tierart?

3.1 Lebensraumanspriche und Verhaltensweisen

Die Gilde der Gehdlzbriter umfasst Vogelarten, die ihre Nester hauptséchlich in Baumen, Straduchern oder
anderen Gehdolzen anlegen. Dazu gehéren nicht nur Arten, die ihre Nester direkt im Geast bauen, sondern
auch solche, die bodennah in Gehdlzbiotopen briten. Alle in diesem Formblatt berlicksichtigten Gehdlzbriter
sind nicht in den aktuellen Roten Listen Baden-Wirttembergs und Deutschlands aufgefuhrt. Vogelarten der
Roten Listen werden in gesonderten Formblattern einzeln abgearbeitet.

3 Angaben bei Pflanzen entsprechend anpassen.

4 Zum Beispiel: Grundlagenwerke BaWii, Zielartenkonzept BaW (ZAK) oder Artensteckbriefe.

3.2 Verbreitung im Untersuchungsraum

X] nachgewiesen [] potenziell méglich

3.3 Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Keine Abgrenzung der lokalen Population bei diesen Arten moglich.

3.4 Kartografische Darstellung
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Abbildung: Revierzentren. (Hintergrund: Daten aus dem Umweltinforrhationssystem (UIS) der LUBW Landesanstalt fur
Umwelt Baden-Wirttemberg)
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5 Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwahnten kartografischen Darstellungen konnen in einer gemeinsamen Karte
erfolgen.
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4. Prognose und Bewertung der Schadigung und / oder Stérung nach 8§ 44 Abs. 1 BNatSchG (bau-,
anlage- und betriebsbedingt)

4.1 Entnahme, Beschadigung oder Zerstérung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten (8 44 Abs. 1 Nr. 3
BNatSchG)

a) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestéatten aus der Natur entnommen,
beschadigt oder zerstort? X ja [ nein

Durch das geplante Vorhaben werden Fortpflanzungs- oder Ruhestatte entnommen, beschadigt bzw. zerstort.

Im Vorhabensbereich konnten zahlreiche Baumhdohlen, Rinden- und Astspalten sowie kinstliche Nisthilfen
erfasst werden. Grundsatzlich muss an dieser Stelle erwahnt werden, dass eine abschlieRende
Eignungsbewertung, ob diese alle als Fortpflanzungs- und Ruhestatte fur streng geschitzte Arten geeignet sind,
nicht immer zweifelsfrei moglich war. So ist grundlegend zu berlcksichtigen, dass z.B. Spechte neben ihren
Bruthdhlen auch eine Vielzahl von nur wenigen Zentimeter tiefen Initialhdhlen anlegen. Diese werden meist erst
nach einiger Zeit, nachdem Faulnisprozesse das Holz geschwéacht haben, weiterbearbeitet (vgl. DIETZ et al.
2013). Auch Faulhéhlen, die durch Faulnisprozesse an Astbriichen und Sturmschéaden entstanden sind, kénnen
ebenso nur wenige Zentimeter tief sein. Eine Ermittlung der Hohlentiefe ist vom Boden aus meist nicht immer
maoglich. Neben der Hohlentiefe war auch eine qualitative Einstufung der Hoéhle im Stamminnern nicht moglich.
So konnte nicht festgestellt werden, ob sich im inneren z.B. Wassertaschen (Phytotelma) befinden und somit
nur bedingt bzw. ungeeignet sind. Auch ist zu erwahnen, dass durch diese Methode meist nicht alle
Baumhohlen/Spaltenquartiere an Baumen vollstandig erfasst werden kénnen.

(Halb-)Hohlen-/Nischenbriter
Insgesamt wurden rund 30 potentielle Baumhohlen und Spaltenquartiere an Baumen erfasst.
Freibruter

Weitere Fortpflanzungs- oder Ruhestétte entfallen durch die Rodung von Hecken, Einzelb&dumen, Gehdlzflachen
usw.

b) Werden Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich beschadigt
oder zerstort, dass dadurch die Funktionsfahigkeit von Fortpflanzungs- oder
Ruhestatten vollstandig entfallt

L ja
X nein

(vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 3. der Hinweise zu den zentralen
unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)

c) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestéatten durch Stérungen oder sonstige
Vorhabenwirkungen so beeintrachtigt und damit beschéadigt, dass diese nicht
mehr nutzbar sind? [Jja X nein
(vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 2. der Hinweise zu den zentralen
unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)

Durch das Vorhaben ist nicht zu erwarten, dass weitere Fortpflanzungs- oder Ruhestatten aul3erhalb des
betrachteten Wirkbereichs durch Stérungen oder sonstige Vorhabenwirkungen so beeintrachtigt und damit
beschadigt werden, dass diese nicht mehr nutzbar sind.
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d) Sind VermeidungsmalRnahmen moglich? X ja [ nein

Ja, Vermeidungsmafl3nahmen sind maoglich.

Mas.- .
NI Bezeichnung der MaBnahme

VM-1 | Zeitliche Regelung fiir Gehdlzentfernung

VM-2 | Anlagensicherheit

VM-4 | Ausweisung Tabuzonen

VM-7 | Reduktion von Lichtemissionen im 6ffentlichen Raum

VM-8 | Reduktion von Lichtemissionen auf Privatflachen

VM-10 | MinimierungsmalRnahmen im Bauablauf

VM-12 | Bepflanzung von Grinflachen im 6ffentlichen Raum

VM-14 | Okologische Baubegleitung

e) Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG
zulassige/s Vorhaben bzw. Planung (8 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)? X ja [ nein
(vgl. BVerwG, Urt. vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 - Rz.117 und 118)

An die Zulassigkeit des Vorhabens ist nach § 15 BNatSchG eine korrekte Abarbeitung der Eingriffsregelung
gebunden. Die Abarbeitung der Eingriffsregelung erfolgt an anderer Stelle.

f)  Wird die 6kologische Funktion im raumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene
AusgleichsmaBnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)? [lja X nein

g) Kann die 6kologische Funktion durch vorgezogene AusgleichsmaRnahmen
(CEF) gewahrleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)? X ja [ nein

CEF-1: Bergung von Habitatstrukturen & Ausbringung an geeignetem Standort

Im Vorhabensbereich konnten diverse Baumhdohlen, Rinden- und Astspalten sowie kinstliche Nisthilfen erfasst
werden. Gerade Baumhohlen bieten einer Vielzahl geféahrdeter Tiere essentielle Fortpflanzungs- und
Ruhestatten. Im Zuge des Vorhabens wird grundlegend angestrebt, alle artenschutzrelevanten Baumhéhlen und
Totholz zu bergen und in die Ausgleichsflachen zu versetzen.

Bei den Baumhdohlen werden die Stammbereiche vorab technisch gesichert, um ein auseinanderbrechen zu
verhindern. Die moglichst langen Stammbereiche werden dann stehend in die Ausgleichflache verbracht und
dort an bestehenden Baumen angebracht. Die Bergung der Baumhohlen hat im Oktober nach erfolgter
Besatzkontrolle zu erfolgen.

Die im Vorhabensbereich vorgefundenen kiinstlichen Nisthilfen sind zu bergen, reinigen und in die
Ausgleichflachen zu verbringen. Defekte kiinstliche Nisthilfen sind im Verhéltnis 1:1 zu ersetzen.

CEF-2: Ersatzquartiere fur Vogel und Flederméause

Das Aufhangen von Quartierselementen dient der Schaffung von Ersatzquartieren fir entfallende Baumhdohlen
und Brutstatten an/in Gebauden. Zwar wird im Zuge der CEF-Malinahme (CEF-1) versucht, moglichst alle
artenschutzrelevanten Baumhohlen und essentielle Habitatstrukturen zu bergen, jedoch besteht immer die
Gefahr, dass diese bei der Bergung zerstért werden. Zudem kdnnen Spaltenquartiere (z.B. abstehende Rinde)
oder andere relevante Strukturen nicht immer geborgen oder in der vorgefundenen Qualitat (GréR3e, Exposition
usw.) transferiert werden. Des Weiteren kdnnten die funktionellen Wechselbeziehungen (z.B. Quartierswechsel
bei Stérung oder sich andernden Witterungsbedingungen, Lage usw.) zwischen den einzelnen bestehenden
Fortpflanzungs- und Ruhestatte im Vorhabensbereich nicht alleine durch die Bergung der bestehenden
Strukturen ersetzt werden. Vor diesem Hintergrund wird neben CEF-1 empfohlen, durch das Ausbringen von
Quartierselementen fur Vogel und Flederméuse potentielle Verluste und Beeintrachtigungen vorgezogen zu
kompensieren. Insgesamt wurden rund 30 potentielle Baumhohlen und Spaltenquartiere an Baumen erfasst, die

5
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neben der CEF-1 im Verhéltnis 1:1 vorgezogen ausgeglichen werden. Die Hinweise zur Unterhaltung und Pflege
der CEF-MalRnahmen sowie der rechtlichen Sicherung sind entsprechend zu berlcksichtigen.

Brutvdgel - Allgemein

Aufgrund der nachgewiesenen Arten sowie der Quartiersmdglichkeiten werden folgende Nisthilfen fur die
Kompensation des Eingriffes erforderlich:

- 3x Schwegler* Nisthohle 3SV mit Marderschutz (ovales Loch)

- 3x Schwegler* Nisthohle fur Meisen 1B, oval

- 3x Schwegler* Nisthohle fur Meisen 1B, 32 mm Flugloch inkl. Vorderwand mit Marderschutz
- 3x Schwegler* Nisthohle fur Meisen 1B, 26 mm Flugloch inkl. Vorderwand mit Marderschutz
- 3x Schwegler* Baumlauferhdhle 2B

Eine Ausrichtung nach Osten oder Sudosten ist optimal. Die Anbringhthe sollte zwischen zwei bis vier Meter
Hohe liegen. Das Einflugloch sollte nicht zur Wetterseite (Westen) zeigen. Des Weiteren sollten die Kasten nicht
langere Zeit der prallen Sonne ausgesetzt sein. Bei Quartierselemente von gleicher Bauart sollte ein
Mindestabstand zueinander, von mindestens zehn Metern eingehalten werden. Fir Fledermause werden 15
weitere Quartierselemente ausgebracht.
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h) Falls kein oder kein vollstdndiger Funktionserhalt gewahrleistet werden kann:
Beschreibung der verbleibenden Beeintrachtigung/en.

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfillt:
(ja
X nein

4.2 Fang, Verletzung oder Tétung von Tieren (8§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG)

a) Werden Tiere gefangen, verletzt oder getotet? X ja [ nein

Durch BaumaRRnahmen besteht grundsatzlich die Gefahr, dass es zur Tétung von Vogelarten kommen kann.
Insbesondere beim Einsatz von Baumaschinen und Entfernung von Vegetationstrukturen oder dem Abriss
von Gebauden sind diese Gefahren gegeben. Um diese Konflikte auszuschlieBen, sind Mal3hahmen
erforderlich.

b) Kann das Vorhaben bzw. die Planung zu einer signifikanten Erhéhung des
Verletzungs- oder Totungsrisikos von Tieren fihren? X ja [ nein

Eine anlagebedingte Fallenwirkung kann durch Schornsteine, Kamine und Lichtschéchte entstehen. Hinzu
kommt die Totung von Tieren durch Kollision mit baulichen Bestandteilen (z.B. Glasscheiben oder Zaunen)
oder mechanische Einwirkung (z.B. Baufeldraumung).

c) Sind VermeidungsmalRnahmen moglich? X ja [nein

Ja, Vermeidungsmaflinahmen sind moglich.

Tabelle 2: VermeidungsmalRnahmen Star - Verletzungs- oder Tétungsrisiko

Mas.- .
NF. Bezeichnung der MaBnahme

VM-1 | Zeitliche Regelung fir Gehdlzentfernung

VM-2 | Anlagensicherheit

VM-4 | Ausweisung Tabuzonen

VM-7 | Reduktion von Lichtemissionen im 6ffentlichen Raum

VM-8 | Reduktion von Lichtemissionen auf Privatflachen

VM-10 | Minimierungsmafnahmen im Bauablauf

VM-14 | Okologische Baubegleitung

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird erfillt:
[lja
X nein
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4.3 Erhebliche Stérung (8 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)

a) Werden Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,
und Wanderungszeiten erheblich gestort?

b) Sind VermeidungsmalRnahmen moglich?

Mauser-,

Mas.-
Nr.

Bezeichnung der MaRnahme

VM-1

Zeitliche Regelung fur Gehdlzentfernung

VM-2

Anlagensicherheit

VM-4

Ausweisung Tabuzonen

VM-7

Reduktion von Lichtemissionen im 6ffentlichen Raum

VM-8

Reduktion von Lichtemissionen auf Privatflachen

VM-10

Minimierungsmalnahmen im Bauablauf

VM-14

Okologische Baubegleitung

Uberwinterungs-

X ja [ nein

X ja [ nein

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erfullt:

Clja
X nein

6. Fazit

6.1 Unter Berucksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen Vermeidungs- und
CEF- Malinahmen werden die Verbotstatbestande des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG

DX nicht erfiillt - Vorhaben bzw. Planung ist zul&ssig.
[ erfullt - weiter mit Pkt. 6.2.
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Anhang I

Formblatt zur speziellen artenschutzrechtlichen Prifung von Arten
des Anhangs IV der FFH-RL und von Européischen Vogelarten
nach 88 44 und 45 BNatSchG (saP)

Fledermause
Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus)
Kleiner Abendsegler (Nyctalus leisleri)
Breitfligelfledermaus (Eptesicus serotinus)

Stand: Mai 2012

Zutreffendes bitte ausfullen bzw. ankreuzen

Hinweise:

—Dieses Formblatt ersetzt nicht die erforderliche fachgutachterliche Prifung der
artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande und ggf. die Begriindung der
Ausnahmevoraussetzungen.

—Die spezielle artenschutzrechtliche Prufung gilt nur fur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL, die
Européaischen Vogelarten und die Verantwortungsarten. Die Ubrigen besonders geschitzten Arten
sind im Rahmen der Eingriffsregelung nach 88 14 ff BNatSchG (vgl. § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG)
bzw. in der Bauleitplanung nach § 18 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. BauGB abzuarbeiten.

—Mit diesem Formblatt wird das Vorhaben bzw. die Planung nur auf eine betroffene Art (bzw. Gilde
bei Européischen Vogelarten) geprift. Sind mehrere europarechtlich geschutzte Arten betroffen,
sind jeweils gesonderte Formblatter vorzulegen. Eine Aussage, ob das Vorhaben bzw. die Planung
insgesamt artenschutzrechtlich zulassig ist, kann nur im Rahmen der erforderlichen
fachgutachterlichen Gesamtprifung erfolgen.

— Auf die Ausfillung einzelner Abschnitte des Formblatts kann verzichtet werden, wenn diese im
konkreten Einzelfall nicht relevant sind (z.B. wenn eine Ausnahmeprifung nach Ziffer 5 nicht
erforderlich ist).
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1. Vorhaben bzw. Planung
Kurze Vorhabens- bzw. Planungsbeschreibung.

Die Stadt Heidenheim will mit dem Projekt ,Neues Wohnen im Haintal“ ein neues Wohnquartier schaffen, was
sich von den bisher Gblichen Wohngebieten unterscheiden soll. Der Gemeinderat hat beschlossen eine Mischung
aus allen bekannten und in Heidenheim teils noch wenig verbreiteten Wohnformen zu versuchen. Hierfir wurde
ein Architekturwettbewerb initiiert. Sieger waren die Tubinger Architekten THOMAS GAUGGEL und MATTHIAS
GuTscHow. Ziel soll es sein, moglichst viele Zielgruppen mit einzubeziehen. So werden etwa 20 Prozent der
entstehenden Wohnungen mietpreisgebunden sein. Auf dem rund funf Hektar grof3en Areal, ist Wohnraum ftr
rund 800 Menschen geplant.

Fur die saP relevante Planunterlagen:

- Textteil der saP; RAICHLE, A. (2025): Spezielle artenschutzrechtliche Prifung; ,Neues Wohnen im
Haintal“ in Heidenheim a. d. Brenz; S.65 + Anhang

- RAICHLE, A. (2022): Artenschutzkonzept, Vorhaben: Neues Wohnen im Haintal, Teilprojekt:
Gebaudeabriss — Giengener Stral3e 149 und 151; Heidenheim an der Brenz. S.14

- RAICHLE, A. (2021): Grundlagenerfassung - Artenschutz; ,Neues Wohnen im Haintal“ in Heidenheim a.

d. Brenz; Heidenheim an der Brenz. S.38

- RoswaAg, A. (2021): Neues Wohnen im Haintal - Fledermauserfassung. Ergebnisbericht. 24.September
2021. Filderstadt. 8 S.

2. Schutz- und Gefahrdungsstatus der betroffenen Art?

X Art des Anhangs IV der FFH-RL
[] Européische Vogelart?
Deutscher Wissenschaftlicher |Rote Liste Status in|Rote Liste Status in
Name Name Deutschland Bawu
[] 0 (erloschen oder|[] 0 (erloschen  oder
verschollen) verschollen)
[J1 (vom Erléschen|[] 1  (vom  Erléschen
bedroht) bedroht)
Zwergfledermaus | Pipistrellus pipistrellus | [ 2 (stark geféhrdet) [ 2 (stark gefahrdet)
[] 3 (gefahrdet) X 3 (gefahrdet)
[ R (Art geografischer |[[] R (Art geografischer
Restriktion) Restriktion)
] V (Vorwarnliste) ] V (Vorwarnliste)
X Art des Anhangs IV der FFH-RL
] Européische Vogelart?
Deutscher Wissenschaftlicher |Rote Liste Status in|Rote Liste Status in
Name Name Deutschland Bawu
[] 0o (erloschen oder|[] 0 (erloschen  oder
verschollen) verschollen)
[J1 (vom Erléschen|[] 1 (vom  Erléschen
bedroht) bedroht)
Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri | ] 2 (stark geféhrdet) [ 2 (stark gefahrdet)
[] 3 (gefahrdet) [] 3 (gefahrdet)
[J R (At geografischer|[] R (Art geografischer
Restriktion) Restriktion)
] V (Vorwarnliste) ] V (Vorwarnliste)
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Fledermause

X Art des Anhangs IV der FFH-RL
[] Européische Vogelart?

Deutscher Wissenschaftlicher |Rote Liste Status in|Rote Liste Statusin
Name Name Deutschland BaWi
[] 0 (erloschen oder|[] 0 (erloschen  oder
verschollen) verschollen)
[]1 (vom Erléschen|[] 1  (vom  Erléschen
bedroht) bedroht)
Breitfliigelfledermaus | Eptesicus serotinus | L 2 (stark geféhrdet) [ 2 (stark gefahrdet)
X 3 (gefahrdet) [] 3 (gefahrdet)
[ R (Art geografischer |[[] R (Art geografischer
Restriktion) Restriktion)
] V (Vorwarnliste) ] V (Vorwarnliste)

1 Es sind nur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL und die Europaischen Vogelarten darzustellen, weil der Erlass einer
Rechtsverordnung fir die Verantwortungsarten gemaf § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG gegenwartig noch aussteht.

2 Einzeln zu behandeln sind nur die Vogelarten der Roten Listen. Die Ubrigen Vogelarten kénnen zu Gilden
zusammengefasst werden.

3. Charakterisierung der betroffenen Tierart®
3.1 Lebensraumanspriiche und Verhaltensweisen

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus)

Die Zwergfledermaus bewohnt hauptsachlich Siedlungen und deren Umgebung, da sie ihre Quartiere oft in
Gebauden findet. Sie ist jedoch sehr anpassungsfahig und nutzt auch Waldrander, Laub- und Mischwalder,
Gewasser, Hecken, Streuobstwiesen, Weiden und Acker zur Jagd.

Kleiner Abendsegler (Nyctalus leisleri)

Der Kleinabendsegler bevorzugt als Lebensraum hauptsachlich alte Laub- und Mischwaélder sowie
parkahnliche Strukturen mit alten Baumen. Er nutzt Baumhohlen, Astlécher und Stammrisse als Quartiere,
kann aber auch in Fledermaus- oder Vogelnistkasten zu finden sein. Als Jagdgebiete dienen ihm Lichtungen,
Windwurfflachen, Kahlschlage und andere freie Flachen im Wald sowie Gewasser und deren Uferbereiche.

Breitfligelfledermaus (Eptesicus serotinus)

Die Breitfliigelfledermaus ist eine Kulturfolgerin und findet sich daher haufig im menschlichen
Siedlungsbereich. Sie nutzt Spalten und Hohlrdume von Gebauden als Sommer- und Winterquartiere,
seltener auch Keller, Stollen oder Hohlen. Wichtige Jagdgebiete sind auch ausgeraumte landwirtschaftliche
Flachen, strukturreiche Siedlungsrander, Parks, Streuobstwiesen, Viehweiden, Waldréander und Gewasser.
Im Inneren von Dorfern, Stadten und Grol3stédten ist sie ebenfalls anzutreffen.

3 Angaben bei Pflanzen entsprechend anpassen.

4 Zum Beispiel: Grundlagenwerke BaWii, Zielartenkonzept BawWl (ZAK) oder Artensteckbriefe.
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3.2 Verbreitung im Untersuchungsraum

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus)
X] nachgewiesen [] potenziell méglich

Kleiner Abendsegler (Nyctalus leisleri)
X] nachgewiesen [] potenziell méglich

Breitfligelfledermaus (Eptesicus serotinus)
X1 nachgewiesen [ potenziell moglich

3.3 Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Keine Abgrenzung der lokalen Population bei diesen Arten mdglich.

3.4 Kartografische Darstellung

Zeichenerklarung

Jagdhabitate Zwergfledermaus Grundlagen

[ geringe Aktivitit [ untersuchungsgebiet
[ hohe Aktivitat || wegfallende Gebaude

Abbildung: Revierzentren. (Hintergrund: Daten aus dem Umweltinformationssystem (UIS) der LUBW
Landesanstalt fir Umwelt Baden-Wurttemberg)

5 Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwahnten kartografischen Darstellungen kénnen in einer gemeinsamen Karte
erfolgen.

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus)

Die Zwergfledermaus wurde an allen Terminen im Untersuchungsgebiet nachgewiesen. Insbesondere im
sudostlichen Bereich des Untersuchungsgebietes wurden regelmalig mehrere jagende Individuen
dokumentiert. Die Zwergfledermause jagten in diesem Bereich vor allem entlang des Waldweges und im
Kronenbereich der lichteren Waldabschnitte. Im Ubrigen Untersuchungsgebiet konnten einzelne
Zwergdfledermause jagend entlang von Vegetationsstrukturen wie beispielsweise Hecken, Baumreihen oder
Uber den Grinflachen beobachtet werden. Hinweise auf Quartiere liegen im Untersuchungsgebiet nicht vor.
Es konnten weder ein- oder ausfliegende Zwergfledermause beobachtet werden noch wurden indirekte
Hinweise wie Kot-, Urin- oder Fettspuren an den Gebauden gefunden. Bei der morgendlichen
Schwarmkontrolle wurden keine schwarmenden Zwergflederméause im Untersuchungsgebiet beobachtet. Vor
allem im suidostlichen Bereich konnten kurz vor Sonnenaufgang mehrere jagende Zwergfledermause (2-3

4
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Individuen) beobachtet werden, die allesamt in nérdliche Richtung, Uber die Mehrfamilienhduser in der
Walther-Wolf-Stral3e (Nr. 7-9), das Untersuchungsgebiet verlie3en.

Kleiner Abendsegler (Nyctalus leisleri)

Der Kleine Abendsegler wurde an drei Terminen (17.06.2021, 07.07.2021 und 23.07.2021) mit jeweils einem
Uberfliegenden Individuum im Untersuchungsgebiet nachgewiesen. Es ist daher nicht von einem
regelmanigen Vorkommen der Art auszugehen. Hinweise auf Quartiere dieser Art liegen nicht vor.

Breitfligelfledermaus (Eptesicus serotinus)
Die Breitfligelfledermaus konnte wéahrend der Untersuchungen lediglich am 07.05.2021 im Gebiet
nachgewiesen werden. Es ist daher nicht von einem regelméaiigen Vorkommen dieser Art auszugehen.

4. Prognose und Bewertung der Schéadigung und / oder Stérung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG (bau-,
anlage- und betriebsbedingt)

4.1 Entnahme, Beschadigung oder Zerstérung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten (8 44 Abs. 1 Nr. 3
BNatSchG)

a) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestéatten aus der Natur enthnommen,
beschadigt oder zerstort? X ja [ nein

Im Gebiet sind sowohl Quartierpotenziale fir baumhéhlenbewohnende als auch fir gebaudebewohnende Arten
gegeben. Baumquartiere sind vor allem in den randlichen Bereichen vorhanden. Von den nachgewiesenen
Fledermausarten nutzt lediglich der Kleine Abendsegler regelmafiig Baumquartiere. Unter Beriicksichtigung der
Erfassungsergebnisse sind hierbei aber allenfalls Tagesquartiere anzunehmen. Wochenstuben oder
Winterquartiere in den Baumen sind nicht zu erwarten. Nahezu alle Gebaude im Untersuchungsgebiet bieten
Quartierpotenzial fur die nachgewiesenen Arten (v.a. Zwergfledermaus). Diese bevorzugen Spaltenquartiere,
insbesondere im Bereich der Rollladenkasten, unter den Fensterbénken, hinter den Regenrinnen sowie die
Dachfirste und -traufen. Konkrete Hinweise auf Quartiere konnten nicht festgestellt werden, weshalb hierbei
allenfalls gelegentlich genutzte Tagesquartiere anzunehmen sind.

b) Werden Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich beschadigt
oder zerstort, dass dadurch die Funktionsfahigkeit von Fortpflanzungs- oder
Ruhestatten vollstandig entfallt

[lja
X nein

(vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 3. der Hinweise zu den zentralen
unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)

c) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestatten durch Stérungen oder sonstige
Vorhabenwirkungen so beeintrachtigt und damit beschéadigt, dass diese nicht
mehr nutzbar sind? [Jja X nein
(vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 2. der Hinweise zu den zentralen
unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)
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d) Sind VermeidungsmaRnahmen maoglich? X ja [ nein

Ja, Vermeidungsmafl3nahmen sind maoglich.

Mas.- .
NI Bezeichnung der MaRnahme

CEF-1 | Bergung von Habitatstrukturen & Ausbringung an geeignetem Standort

CEF-2 | Ersatzquartiere fur Vogel und Flederméause

VM-1 | Zeitliche Regelung fur Gehdlzentfernung

VM-2 | Anlagensicherheit

VM-4 | Ausweisung Tabuzonen

VM-7 | Reduktion von Lichtemissionen im 6ffentlichen Raum

VM-8 | Reduktion von Lichtemissionen auf Privatflachen

VM-10 | MinimierungsmalRnahmen im Bauablauf

VM-13 | Artenschutz - Einzelvorhaben

VM-14 | Okologische Baubegleitung

e) Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG
zulassige/s Vorhaben bzw. Planung (8§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)? X ja [ nein
(vgl. BVerwG, Urt. vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 - Rz.117 und 118)

An die Zulassigkeit des Vorhabens ist nach § 15 BNatSchG eine korrekte Abarbeitung der Eingriffsregelung
gebunden. Die Abarbeitung der Eingriffsregelung erfolgt an anderer Stelle.

f)  Wird die 6kologische Funktion im raumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene
AusgleichsmaRnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)? [lja X nein

g) Kann die 6kologische Funktion durch vorgezogene AusgleichsmalRnahmen
(CEF) gewéhrleistet werden (8§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)? X ja [ nein

CEF-1: Bergung von Habitatstrukturen & Ausbringung an geeignetem Standort

Im Vorhabensbereich konnten diverse Baumhohlen, Rinden- und Astspalten sowie kiinstliche Nisthilfen erfasst
werden. Gerade Baumhohlen bieten einer Vielzahl gefahrdeter Tiere essentielle Fortpflanzungs- und
Ruhestatten. Im Zuge des Vorhabens wird grundlegend angestrebt, alle artenschutzrelevanten Baumhdhlen und
Totholz zu bergen und in die Ausgleichsflachen zu versetzen.

Bei den Baumhdohlen werden die Stammbereiche vorab technisch gesichert, um ein auseinanderbrechen zu
verhindern. Die mdglichst langen Stammbereiche werden dann stehend in die Ausgleichflache verbracht und
dort an bestehenden Baumen angebracht. Die Bergung der Baumhéhlen hat im Oktober nach erfolgter
Besatzkontrolle zu erfolgen.

Die im Vorhabensbereich vorgefundenen kinstlichen Nisthilfen sind zu bergen, reinigen und in die
Ausgleichflachen zu verbringen. Defekte kinstliche Nisthilfen sind im Verhaltnis 1:1 zu ersetzen.

CEF-2: Ersatzquartiere fur Vogel und Flederméause

Das Aufhangen von Quartierselementen dient der Schaffung von Ersatzquartieren fir entfallende Baumhdohlen
und Brutstatten an/in Gebauden. Zwar wird im Zuge der CEF-Malinahme (CEF-1) versucht, moglichst alle
artenschutzrelevanten Baumhohlen und essentielle Habitatstrukturen zu bergen, jedoch besteht immer die
Gefahr, dass diese bei der Bergung zerstort werden. Zudem kénnen Spaltenquartiere (z.B. abstehende Rinde)
oder andere relevante Strukturen nicht immer geborgen oder in der vorgefundenen Qualitat (Grof3e, Exposition
usw.) transferiert werden. Des Weiteren konnten die funktionellen Wechselbeziehungen (z.B. Quartierswechsel
bei Stérung oder sich &ndernden Witterungsbedingungen, Lage usw.) zwischen den einzelnen bestehenden

6
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Fortpflanzungs- und Ruhestatte im Vorhabensbereich nicht alleine durch die Bergung der bestehenden
Strukturen ersetzt werden. Vor diesem Hintergrund wird neben CEF-1 empfohlen, durch das Ausbringen von
Quartierselementen fur Vogel und Fledermause potentielle Verluste und Beeintrdchtigungen vorgezogen zu
kompensieren. Insgesamt wurden rund 30 potentielle Baumhdhlen und Spaltenquartiere an Baumen erfasst, die
neben der CEF-1 im Verhaltnis 1:1 vorgezogen ausgeglichen werden. Die Hinweise zur Unterhaltung und Pflege
der CEF-MalRnahmen sowie der rechtlichen Sicherung sind entsprechend zu beriicksichtigen (vgl. Kapitel 7).

Fledermause

Die Malinahme bezieht sich neben der Schaffung von Zwischenquartieren (Tages- und Balz-quartieren) auch
auf die Schaffung von potenziellen Wochenstuben- und Winterquartieren. Die Ausbringung der
Quartierselemente soll in Gruppen erfolgen. Eine hohe Dichte an Kasten ist sinnvoll. Das Anbringen der Kasten
soll an Baumen in unterschiedlichen Hohen (>3-4 m als Schutz vor Stérungen) und mit unterschiedlicher
Exposition (von schattig bis sonnig, am Bestandsrand / im Bestand) erfolgen. Auf ginstige An- und
Abflugmdglichkeiten ist zu achten (Freiheit von hineinragenden Asten). Arten wie der nachgewiesene Kleine
Abendsegler (Nyctalus leisleri) profitieren von dieser MalRnahme. Folgende Quartierselemente werden emp-
fohlen:

- 8x Schwegler* Fledermaushohle 2F mit doppelter Vorderwand
- 5x Schwegler* Fledermaushohle 2FN
- 2x Schwegler* Fledermaus GroRraum- und Uberwinterungshohle 1FW

Abbildung 2: MaRnahmenflachen CEF-1 / CEF-2 und Geltungsbereich des Bebauungsplans (rote Umrandung).
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h) Falls kein oder kein vollstdndiger Funktionserhalt gewahrleistet werden kann:
Beschreibung der verbleibenden Beeintrachtigung/en.

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfullt:
(ja
X nein

4.2 Fang, Verletzung oder Tétung von Tieren (8§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG)

a) Werden Tiere gefangen, verletzt oder getotet? X ja [ nein

Durch Baumalinahmen besteht grundsatzlich die Gefahr, dass es zur Tétung von Flederméusen kommen
kann. Insbesondere beim Einsatz von Baumaschinen, Entfernung von Vegetationstrukturen oder dem Abriss
von Gebéauden sind diese Gefahren gegeben. Um diese Konflikte auszuschlielen, sind MalZnahmen
erforderlich.

b) Kann das Vorhaben bzw. die Planung zu einer signifikanten Erhéhung des
Verletzungs- oder Tétungsrisikos von Tieren fiihren? X ja [ nein

Eine anlagebedingte Fallenwirkung kann durch Schornsteine, Kamine und Lichtschéchte entstehen. Hinzu
kommt die Totung von Tieren durch Kollision mit baulichen Bestandteilen (z.B. Glasscheiben oder Zaunen)
oder mechanische Einwirkung (z.B. Baufeldraumung).

c) Sind VermeidungsmaRnahmen moglich? X ja [nein

Ja, Vermeidungsmaflinahmen sind moglich.

Mas.- .
NI Bezeichnung der Malinahme

VM-1 | Zeitliche Regelung fur Gehdlzentfernung

VM-2 | Anlagensicherheit

VM-4 | Ausweisung Tabuzonen

VM-7 | Reduktion von Lichtemissionen im 6ffentlichen Raum

VM-8 | Reduktion von Lichtemissionen auf Privatflachen

VM-10 | MinimierungsmalRnahmen im Bauablauf

VM-13 | Artenschutz - Einzelvorhaben

VM-14 | Okologische Baubegleitung

Der Verbotstatbestand 8§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird erfullt:
[lja
X nein
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4.3 Erhebliche Stérung (8 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)

a) Werden Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs-

und Wanderungszeiten erheblich gestort? X ja [ nein
b) Sind VermeidungsmaRnahmen moéglich? X ja [ nein
MS;S.'_ Bezeichnung der MaRnahme

VM-1 | Zeitliche Regelung fir Gehdlzentfernung

VM-4 | Ausweisung Tabuzonen

VM-7 | Reduktion von Lichtemissionen im 6ffentlichen Raum

VM-8 | Reduktion von Lichtemissionen auf Privatflachen

VM-10 | MinimierungsmalRnahmen im Bauablauf

VM-13 | Artenschutz - Einzelvorhaben

VM-14 | Okologische Baubegleitung

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erfillt:
Oja
X nein

6. Fazit

6.1 Unter Berucksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen Vermeidungs- und
CEF- Mainahmen werden die Verbotstatbestande des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG

X nicht erfiillt - Vorhaben bzw. Planung ist zulassig.

] erfullt - weiter mit Pkt. 6.2.
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Anhang lll

Formblatt zur speziellen artenschutzrechtlichen Prifung von Arten
des Anhangs IV der FFH-RL und von Européischen Vogelarten
nach 88 44 und 45 BNatSchG (saP)

Haselmaus (Muscardinus avellanarius)
Stand: Mai 2012

Zutreffendes bitte ausfillen bzw. ankreuzen

Hinweise:

—Dieses Formblatt ersetzt nicht die erforderliche fachgutachterliche Priifung der artenschutzrechtli-
chen Verbotstatbestande und ggf. die Begriindung der Ausnahmevoraussetzungen.

—Die spezielle artenschutzrechtliche Priifung gilt nur fur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL, die
Europaischen Vogelarten und die Verantwortungsarten. Die Ubrigen besonders geschitzten Arten
sind im Rahmen der Eingriffsregelung nach 88 14 ff BNatSchG (vgl. § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG)
bzw. in der Bauleitplanung nach § 18 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. BauGB abzuarbeiten.

—Mit diesem Formblatt werden das Vorhaben bzw. die Planung nur auf eine betroffene Art (bzw.
Gilde bei Europaischen Vogelarten) gepruft. Sind mehrere europarechtlich geschiitzte Arten betrof-
fen, sind jeweils gesonderte Formblatter vorzulegen. Eine Aussage, ob das Vorhaben bzw. die Pla-
nung insgesamt artenschutzrechtlich zulassig ist, kann nur im Rahmen der erforderlichen fachgut-
achterlichen Gesamtprtfung erfolgen.

— Auf die Ausfillung einzelner Abschnitte des Formblatts kann verzichtet werden, wenn diese im
konkreten Einzelfall nicht relevant sind (z.B. wenn eine Ausnahmeprifung nach Ziffer 5 nicht erfor-
derlich ist).
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1. Vorhaben bzw. Planung
Kurze Vorhabens- bzw. Planungsbeschreibung.

Die Stadt Heidenheim will mit dem Projekt ,Neues Wohnen im Haintal® ein neues Wohnquartier schaffen, was
sich von den bisher Ublichen Wohngebieten unterscheiden soll. Der Gemeinderat hat beschlossen eine Mischung
aus allen bekannten und in Heidenheim teils noch wenig verbreiteten Wohnformen zu versuchen. Hierfir wurde
ein Architekturwettbewerb initiiert. Sieger waren die Tubinger Architekten THOMAS GAUGGEL und MATTHIAS
GuUTscHow. Ziel soll es sein, mdglichst viele Zielgruppen mit einzubeziehen. So werden etwa 20 Prozent der
entstehenden Wohnungen mietpreisgebunden sein. Auf dem rund funf Hektar gro3en Areal, ist Wohnraum fir
rund 800 Menschen geplant.

Fir die saP relevante Planunterlagen:

- Textteil der saP; RAICHLE, A. (2025): Spezielle artenschutzrechtliche Prifung; ,Neues Wohnen im
Haintal“ in Heidenheim a. d. Brenz; S.65 + Anhang

- RAICHLE, A. (2022): Artenschutzkonzept, Vorhaben: Neues Wohnen im Haintal, Teilprojekt: Gebaude-
abriss — Giengener Stral3e 149 und 151; Heidenheim an der Brenz. S.14

- RAICHLE, A. (2021): Grundlagenerfassung - Artenschutz; ,Neues Wohnen im Haintal“ in Heidenheim a.
d. Brenz; Heidenheim an der Brenz. S.38

2. Schutz- und Gefédhrdungsstatus der betroffenen Art!

X] Art des Anhangs IV der FFH-RL
] Européische Vogelart?

Deutscher Wissenschaftlicher |Rote Liste Status in|Rote Liste Status in
Name Name Deutschland Bawu
Haselmaus Muscardinus [] 0 (erloschen oder ver-|[] O (erloschen oder ver-
avellanarius schollen) schollen)
[] 1 (vom Erléschen be-|[] 1 (vom Erléschen be-
droht) droht)
[] 2 (stark gefahrdet) [] 2 (stark gefahrdet)
[] 3 (gefahrdet) [] 3 (gefahrdet)
[ R (Art geografischer |[[] R (Art geografischer
Restriktion) Restriktion)
X V (Vorwarnliste) ] V (Vorwarnliste)

1 Es sind nur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL und die Europaischen Vogelarten darzustellen, weil der Erlass einer
Rechtsverordnung fir die Verantwortungsarten gemaf § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG gegenwartig noch aussteht.

2 Einzeln zu behandeln sind nur die Vogelarten der Roten Listen. Die librigen Vogelarten kénnen zu Gilden zusammenge-
fasst werden.
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3. Charakterisierung der betroffenen Tierart?

3.1 Lebensraumanspriiche und Verhaltensweisen

Die Haselmaus lebt bevorzugt in Laub- und Laubmischwaldern, an gut strukturierten Waldréndern sowie auf
gebischreichen Lichtungen und Kahlschlagen. Aul3erhalb geschlossener Waldgebiete werden auch Gebu-
sche, Feldgeholze und Hecken sowie Streuobstwiesen und Parks besiedelt. Tagsuber schlafen die damme-
rungs- und nachtaktiven Haselmause in faustgrof3en Kugelnestern in der Vegetation oder in Baumhéhlen. Ein
Tier legt pro Sommer drei bis funf Nester an. Sie kdnnen auch in Nistkdsten gefunden werden. Ab Ende
Oktober bis Ende April/Anfang Mai verfallen die Tiere in den Winterschlaf, den sie in Nestern am Boden unter
der Laubschicht, zwischen Baumwurzeln oder in frostfreien Spalten verbringen. In ginstigen Jahren kénnen
sie sich zwei Mal fortpflanzen. Die Haselmaus hat einen vergleichsweise geringen Aktionsradius mit bis zu
2.000 m2 groRen Revieren. Innerhalb ihres Lebensraumes legen die Weibchen meist nur geringe Entfernun-
gen von weniger als 50 m zurtick. Die Mannchen kdnnen gréf3ere Ortswechsel bis Glber 300 m in einer Nacht
vornehmen.

https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6549

3 Angaben bei Pflanzen entsprechend anpassen.

4 Zum Beispiel: Grundlagenwerke BaWii, Zielartenkonzept BawWl (ZAK) oder Artensteckbriefe.

3.2 Verbreitung im Untersuchungsraum

X1 nachgewiesen [] potenziell méglich

3.3 Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Auf Grundlage der Ergebnisse sowie der Habitatstrukturen im Umfeld ist davon auszugehen, dass es sich bei
dem Vorkommen im Vorhabensbereich um Individuen einer groReren Population handeln dirfte. So finden
sich im Umfeld groRe zusammenhangende Waldgebiete mit entsprechenden Lebensraumstrukuren. Wie in
gesamt Baden-W Urttemberg ist der Erhaltungszustand* aufgrund der fehlenden Datenlage als unbekannt ein-
zustufen.

*https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/documents/10184/209650/download_ffh_erhaltungszustand_arten_aktu-
ell.pdf/bd421ab6-5db1-413e-acle-8898e468d8fd

3.4 Kartografische Darstellung

Haselmaus-Habitate im Untersuchungsgebiet

HSM_ 1: Die Haselmaus besiedelt grof3flachig den Waldrand des angrenzenden ,Hart“-Waldes. Auch wenn in
den an den Waldrand anschlieBenden Sukzessionsgehdlzen (bis hin zur Walther-Wolf-Stral3e) keine Nach-
weise erbracht werden konnten, wurde diese in die abgegrenzte Habitatflaiche HSM_1 mit einbezogen. Es
kann letztendlich nicht ganzlich ausgeschlossen werden, dass auch diese von der Haselmaus als Lebens-
raum in Anspruch genommen werden.

HSM_2: Hier konnten keine Nachweise der Haselmaus erbracht werden. Jedoch ist ein Vorkommen aufgrund
der angrenzenden Nachweise in HSM_1 und der vorgefundenen Habitatstrukturen nicht ganzlich auszuschlie-
Ren.
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Legende

Nachweise
. Individum

A Individum + Nest
Nest

Habitatflachen Haselmaus

HSM_1

HSM_2

@ Transekte Haselmaus (Nr. Anzahl Tubes)
[ untersuchungsgebiet

bbildung: Nachweise und Habitatflachen der Haselmaus im Untersuchungsgebiet. (Grundlage Hintergrund: Daten aus
dem Umweltinformationssystem (UIS) der LUBW Landesanstalt fir Umwelt Baden-W rttemberg)

5 Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwahnten kartografischen Darstellungen kénnen in einer gemeinsamen Karte er-
folgen.

4. Prognose und Bewertung der Schadigung und / oder Stérung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG (bau-, an-
lage- und betriebsbedingt)

4.1 Entnahme, Beschadigung oder Zerstdérung von Fortpflanzungs- oder Ruhestéatten (8§ 44 Abs. 1 Nr. 3
BNatSchG)

a) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestéatten aus der Natur entnommen,
beschadigt oder zerstort? X ja [ nein

Mechanische Einwirkung: Durch BaumalRnahmen selbst besteht die Gefahr, dass es zur Tétung von Individuen
kommen kann. Durch das Vorhaben werden zudem Fortpflanzungs- oder Ruhestéatten aus der Natur entnom-
men, beschadigt oder zerstort.

b) Werden Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich beschadigt

oder zerstort, dass dadurch die Funktionsfahigkeit von Fortpflanzungs- oder Ruhe-
statten vollstandig entfallt

Xja
[nein

(vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 3. der Hinweise zu den zentralen unbe-
stimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)

Es ist mit einer erheblichen Beschadigung oder Zerstérung von Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilha-
bitate zu rechnen.
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c) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestéatten durch Stérungen oder sonstige
Vorhabenwirkungen so beeintrachtigt und damit beschadigt, dass diese nicht
mehr nutzbar sind? X ja [ nein
(vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz"; Ziffer I. 2. der Hinweise zu den zentralen
unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)

Durch die baubedingte sowie die dauerhafte Flacheninanspruchnahme gehen Fortpflanzungs- oder Ruhestétten

dauerhaft verloren. Nichtstoffliche Einwirkungen wie Erschitterungen und optische Reize kénnen Fortpflan-
zungs- und Ruhestétten im Wirkbereich des Vorhabens erheblich beeintrachtigen.

d) Sind VermeidungsmalRnahmen moglich? X ja [ nein

Ja, Vermeidungsmal3nahmen sind maoglich.

Mas.- :
NI Bezeichnung der MaBnahme
CEE-1 Bergung von Habitatstrukturen & Ausbringung an geeignetem

Standort
CEF-6 | Umwandlung Hochwald in Gebisch

CEF-7 | Installation von Haselmauskasten / Wurfboxen und Reisighaufen

CEF-8 | Verbesserung des Habitatverbundes

e) Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG
zulassige/s Vorhaben bzw. Planung (8§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)? X ja [ nein
(vgl. BVerwG, Urt. vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 - Rz.117 und 118)

An die Zuléssigkeit des Vorhabens ist nach 8 15 BNatSchG eine korrekte Abarbeitung der Eingriffsregelung
gebunden. Die Abarbeitung der Eingriffsregelung erfolgt an anderer Stelle.

f)  Wird die 6kologische Funktion im raumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene
AusgleichsmaRnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)? [lja X nein

g) Kann die 6kologische Funktion durch vorgezogene AusgleichsmalRnahmen
(CEF) gewahrleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)? X ja [ nein

CEF-1 - Bergung von Habitatstrukturen & Ausbrinqung an geeignetem Standort

Im Vorhabensbereich konnten diverse Baumhdohlen, Rinden- und Astspalten sowie kinstliche Nisthilfen erfasst
werden. Gerade Baumhohlen bieten einer Vielzahl geféahrdeter Tiere essentielle Fortpflanzungs- und Ruhestéatte.
Im Zuge des Vorhabens wird grundlegend angestrebt, alle artenschutzrelevanten Baumhdohlen und Totholz zu
bergen und in die Ausgleichsflachen zu versetzen.

Bei den Baumhdohlen werden die Stammbereiche vorab technisch gesichert, um ein auseinanderbrechen zu
verhindern. Die moglichst langen Stammbereiche werden dann stehend in die Ausgleichflache verbracht und
dort an bestehenden Baumen angebracht. Die Bergung der Baumhéhlen hat im Oktober nach erfolgter Besatz-
kontrolle zu erfolgen.

Liegendes Totholz wird in die neu zu errichtenden Steinriegel und Totholzh&ufen in den Ausgleichsflachen fur
die Zauneidechse und Haselmaus eingebaut (CEF-5 u. CEF-7).

Anfallendes Starkholz sowie Wurzelstécke werden zu mdoglichst hohen Teilen zur Optimierung der Zau-
neidechsenmaflnahmenflachen (vgl. CEF-5) sowie fur die Haselmaus (vgl. CEF-7) verwendet.
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CEF-3: Schaffung von stark verkrauteten, bliitenreichen und gestuften Waldrander

Die Herstellung von gestuften Waldsaumen fiir die Haselmaus (Muscardinus avellanarius) erfolgt durch gelenkte
Sukzession. Im Fokus steht die Férderung von Friichte tragenden Gehélzen (Hasel, Schlehe, Weil3dorn, dichtes
Brombeergeblsch, Faulbaum, Holunder, Vogelkirsche, Eberesche, Eibe, Geil3blatt usw.). Das Nahrungsange-
bot wird hierdurch erhéht. Gegebenenfalls kann eine Unterpflanzung des Waldrandes mit Friichte tragenden
Geholzen erforderlich werden. Das Pflege- und Mahdregime ist darauf abzustimmen. Die Haselmaus (Muscar-
dinus avellanarius) legt ihre Nester auch in mehrjahrigen Hochstaudenfluren am Gehdlz- bzw. Waldrand an.

CEF-6: Umwandlung Hochwald in Gebiisch

Gebusche sind nach LUBW (2009); flachige Gehdlzbestande auf maRig frischen bis maRig feuchten Standorten,
in denen Straucher dominieren. Die Nutzungsform auf der MalBBnahmenflache sollte im Grunde der
Bewirtschaftung eines Niederwalds entsprechen. Ein Niederwald ist eine historische Nutzungsform, die bis in
die erste Halfte des 20. Jahrhunderts u.a. zur Brennholzgewinnung betrieben wurde. Die regelmaRige Nutzung
fUhrte dazu, dass stockausschlagsfahige Baumarten erneut austrieben und in diesen Flachen dominierten. Auch
lichtbedtrftige Arten wie Mehlbeere, Vogelbeere, Vogelkirsche u.a. kommen hier vor. Die Empfehlung fur eine
haselmausfreundliche Pflege umfasst Pflegeintervalle/Umtriebszeiten zwischen 10-20 Jahren. Da es sich bei
diesen Flachen um Waldabstandsflachen handelt, sind kurze Umtriebszeiten von 10-12 Jahren zu empfehlen.
Zu berucksichtigen ist hierbei, dass die Hasel erst ab ca. dem siebten Jahr Friichte tragt. Die gezielte Forderung
von Friichte tragenden Gehdlzen (Hasel, Schlehe, WeiRdorn, dichtes Brombeergebiisch, Faulbaum, Holunder,
Vogelkirsche, Eberesche, Eibe, Geif3blatt usw.) ist zu forcieren. Bei der Rodung sollte immer 2/3 der Flache
erhalten bleiben. Die Rodung hat im Winterhalbjahr und schonend zu erfolgen. Da die Haselmaus im Boden
Uberwintert, ist das Befahren mit Maschinen oder Eingriffe in den Boden (z.B. Entfernen von Wurzelstécken)
auf3erhalb von Rickegassen/Fahrwege grundlegend zu vermeiden. Aufgrund der aktuellen Bestandssituation
kann die Herstellung der Flachen in Teilen durch die Entnahme von Uberhéltern erfolgen.

CEF-7: Installation von Haselmauskéasten / Wurfboxen und Reisighaufen

Sind nicht ausreichend Versteckstrukturen am Boden oder in Gestalt von Baumhohlen zur Uberwinterung
vorhanden, miissen entsprechende Ruhehabitate / Uberwinterungshabitate ergianzend bereitgestellt werden.
Ein naturlicher Mangel an Baumhohlen fir die Reproduktion bzw. bodennahen Verstecken als
Uberwinterungshabitat kann so (ibergangsweise verringert werden. Der Standort sollte stérungsarm sein und
die ausgewahlten Waldflachen sollten strukturell als Nahrungshabitat geeignet und zusammenhangend sein
(angrenzend an die geschaffenen Niederwaldstrukturen). Pro Individuum werden finf Kasten im raumlichen
Verbund angeboten (Schlafnester werden haufig nebeneinander angelegt, Haselméuse bauen zwischen drei
und funf Nester pro Sommer (STORCH 1978, BUCHNER & JUSKAITIS 2010). Verwendung spezieller Kastentypen.
Mittels bestimmter Ausfiihrungen (z.B. Offnung bis 25 mm) kénnen ,Fremdnutzer‘ wie Garten- oder
Siebenschlafer von den Kasten abgehalten werden. Als Winterhabitat werden zuséatzlich Totholz-Reisighaufen
in den Waldflachen angelegt. Durch das Vorhaben gehen rund 1 ha Haselmauslebensraum dauerhaft verloren.
Die Populationsdichte liegt nach verschiedenen Untersuchungen zwischen 1-10 Individuen pro Hektar. In etwa
der Halfte der entfallenden Wald- und Gebuschflachen konnten keine Haselméause festgestellt werden. Aufgrund
der Untersuchungsergebnisse ist von einer mittleren Populationsdichte von funf Individuen auszugehen.
Dadurch ergibt sich folgender Kompensationsbedarf:

- 25 Haselmauskésten sowie 20 Reisighdufen

CEF-8: Verbesserung des Habitatverbundes

Durch das geplante Vorhaben gehen Vernetzungselemente fur die Haselmaus zwischen den beiden, bereits
durch die Leitungstrasse fragmentierten grof3en Waldgebiete verloren. Ziel der Mal3nahme ist die Verbesserung
des Habitatverbundes durch Entwicklung von durchgéngigen Gehdlzreihen durch Neupflanzung und Schliel3en
von Licken in vorhandenen Strukturen. Die Anlage der linearen Strukturen erfolgt durch Anpflanzen von Frichte
tragenden Gehdlzen und dauerhaften Erhalt durch ein angepasstes Pflegemanagement. Nach BRIGHT &
MACPHERSON 2002 ist bei der Auswahl der Pflanzen auf einen ausreichenden Mix an Frichte tragenden
Gehdlzen zu achten (mind. 5-7 verschiedene Straucher). Dies soll der Haselmaus Uber die Aktivitatsperiode von
April-Oktober hinweg, einen attraktiven Korridor anbieten. Die Pflanzung sollte weitgehend liickenlos sein und
im Endbestand sollten keine Licken groer als sechs Meter bestehen. ZielgrofR3e fur die Hohe von Gehdlzen
und heckenartigen Strukturen 3-4 m (BRIGHT & MACPHERSON 2002). Eine Haselmaus-Hecke sollte zwischen 5
(entspricht min. zwei Strduchern) bis 10 m breit sein (RESCH & RESCH 2021). Die drei geschaffenen
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Niederhecken, sind alternierend alle 3-5 Jahre auf den Stock zu setzen. Somit ist gewahrleistet, dass immer
zwei Heckenzlige als Biotopverbundelement vorhanden sind.

Legende

CEF-MaBnahmen - Haselmaus

CEF-3 - Schaffung von stark verkrauteten, bliitenreichen und gestuften Waldrander
CEF-6 - Umwandlung Hochwald in Gebiisch

CEF-7 - Installation von Haselmauskasten / Wurfboxen und Reisighaufen

CEF-8 - Verbesserung des Habitatverbundes

Abbildung: MalZnahmenflachen CEF-5 und Geltungsbereich des Bebauungsplans (rote Umrandung).

Werden die 0.g. MalRnahmen in Qualitat und Quantitat im raumlichen Zusammenhang umgesetzt, ist ein voll-
standiger Funktionserhalt gewahrleistet. Voraussetzung ist, dass die naturschutzfachliche Ausfiihrung der Mal3-
nahme, Dauerpflege sowie Kontrolle und Erhalt der 6kologischen Funktion gewahrleistet ist und die Umsetzung
durch einen Okologen uberwacht wird.

h) Falls kein oder kein vollstdndiger Funktionserhalt gewahrleistet werden kann:
Beschreibung der verbleibenden Beeintrachtigung/en.

Der Verbotstatbestand 8§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfullt:
(ja
X nein
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4.2 Fang, Verletzung oder Tétung von Tieren (8 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG)

a) Werden Tiere gefangen, verletzt oder getotet? X ja [ nein

Durch Baumalnahmen besteht grundsatzlich die Gefahr, dass es zur Tétung von Zauneidechsen kommen
kann. Insbesondere beim Einsatz von Maschinen (Mechanische Einwirken) sind diese Gefahren gegeben.
Um diese Konflikte auszuschlie3en, sind MalRnahmen erforderlich. Bei der erforderlichen Umsiedlung missen
die Tiere gefangen werden.

b) Kann das Vorhaben bzw. die Planung zu einer signifikanten Erhéhung des

Verletzungs- oder Toétungsrisikos von Tieren fihren? X ja [ nein
Ja.
c) Sind VermeidungsmalRnahmen moglich? X ja [nein
Mas.-
Sf_ Bezeichnung der MaBnahme

VM-1 | Zeitliche Regelung fur Geholzentfernung

VM-2 | Anlagensicherheit

VM-4 | Ausweisung Tabuzonen

VM-10 | MinimierungsmafRnahmen im Bauablauf

VM-14 | Okologische Baubegleitung

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird erfillt:
[lja
X nein

4.3 Erhebliche Stérung (8 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)

a) Werden Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs-

und Wanderungszeiten erheblich gestort? X ja [ nein
b) Sind VermeidungsmaRnahmen méglich? X ja [ nein
MSE'- Bezeichnung der MaRnahme

VM-1 | Zeitliche Regelung fir Gehdlzentfernung

VM-2 | Anlagensicherheit

VM-4 | Ausweisung Tabuzonen

VM-10 | MinimierungsmafRnahmen im Bauablauf

VM-14 | Okologische Baubegleitung
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Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erfullt:
(ja
X nein

6. Fazit

6.1 Unter Beruicksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen Vermeidungs- und
CEF- MalRnahmen werden die Verbotstatbestande des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG

X nicht erfiillt - Vorhaben bzw. Planung ist zulassig.
[] erfiillt - weiter mit Pkt. 6.2.
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Anhang IV

Formblatt zur speziellen artenschutzrechtlichen Prifung von Arten
des Anhangs IV der FFH-RL und von Européischen Vogelarten
nach 88 44 und 45 BNatSchG (saP)

Zauneidechse (Lacerta agilis)
Stand: Mai 2012

Zutreffendes bitte ausfillen bzw. ankreuzen

Hinweise:

—Dieses Formblatt ersetzt nicht die erforderliche fachgutachterliche Priifung der artenschutzrechtli-
chen Verbotstatbestéande und ggf. die Begriindung der Ausnahmevoraussetzungen.

—Die spezielle artenschutzrechtliche Prifung gilt nur fir die Arten des Anhangs IV der FFH-RL, die
Europaischen Vogelarten und die Verantwortungsarten. Die Ubrigen besonders geschitzten Arten
sind im Rahmen der Eingriffsregelung nach 88 14 ff BNatSchG (vgl. § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG)
bzw. in der Bauleitplanung nach § 18 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. BauGB abzuarbeiten.

—Mit diesem Formblatt werden das Vorhaben bzw. die Planung nur auf eine betroffene Art (bzw.
Gilde bei Europaischen Vogelarten) geprift. Sind mehrere europarechtlich geschiitzte Arten betrof-
fen, sind jeweils gesonderte Formblatter vorzulegen. Eine Aussage, ob das Vorhaben bzw. die Pla-
nung insgesamt artenschutzrechtlich zulassig ist, kann nur im Rahmen der erforderlichen fachgut-
achterlichen Gesamtprifung erfolgen.

— Auf die Ausfillung einzelner Abschnitte des Formblatts kann verzichtet werden, wenn diese im
konkreten Einzelfall nicht relevant sind (z.B. wenn eine Ausnahmeprifung nach Ziffer 5 nicht erfor-
derlich ist).



SPEZIELLE ARTENSCHUTZRECHTLICHE PRUFUNG
,Neues Wohnen im Haintal“ in Heidenheim a. d. Brenz Zauneidechse

1. Vorhaben bzw. Planung
Kurze Vorhabens- bzw. Planungsbeschreibung.

Die Stadt Heidenheim will mit dem Projekt ,Neues Wohnen im Haintal* ein neues Wohnquartier schaffen, was
sich von den bisher Ublichen Wohngebieten unterscheiden soll. Der Gemeinderat hat beschlossen eine Mischung
aus allen bekannten und in Heidenheim teils noch wenig verbreiteten Wohnformen zu versuchen. Hierfur wurde
ein Architekturwettbewerb initiiert. Sieger waren die Tubinger Architekten THOMAS GAUGGEL und MATTHIAS
GuUTscHow. Ziel soll es sein, mdglichst viele Zielgruppen mit einzubeziehen. So werden etwa 20 Prozent der
entstehenden Wohnungen mietpreisgebunden sein. Auf dem rund funf Hektar groB3en Areal, ist Wohnraum fir
rund 800 Menschen geplant.

Fir die saP relevante Planunterlagen:

- Texttei der saP; RAICHLE, A. (2025): Spezielle artenschutzrechtliche Prifung; ,Neues Wohnen im Hain-
tal“ in Heidenheim a. d. Brenz; S.65 + Anhang

- RaAICHLE, A. (2022): Artenschutzkonzept, Vorhaben: Neues Wohnen im Haintal, Teilprojekt: Gebéaudeab-
riss — Giengener Stral3e 149 und 151; Heidenheim an der Brenz. S.14

- RAICHLE, A. (2021): Grundlagenerfassung - Artenschutz; ,Neues Wohnen im Haintal“ in Heidenheim a.
d. Brenz; Heidenheim an der Brenz. S.38

2. Schutz- und Gefédhrdungsstatus der betroffenen Art!

X] Art des Anhangs IV der FFH-RL
] Européische Vogelart?

Deutscher Wissenschaftlicher |Rote Liste Status in|Rote Liste Status in
Name Name Deutschland Bawu
Zauneidechse Lacerta agilis [] 0 (erloschen oder ver-|[] O (erloschen oder ver-
schollen) schollen)
[] 1 (vom Erléschen be-|[] 1 (vom Erléschen be-
droht) droht)
[] 2 (stark gefahrdet) [] 2 (stark gefahrdet)
[] 3 (gefahrdet) [] 3 (gefahrdet)
[ R (Art geografischer |[[] R (Art geografischer
Restriktion) Restriktion)
X V (Vorwarnliste) X V (Vorwarnliste)

1 Es sind nur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL und die Europaischen Vogelarten darzustellen, weil der Erlass einer
Rechtsverordnung fir die Verantwortungsarten gemaf § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG gegenwartig noch aussteht.

2 Einzeln zu behandeln sind nur die Vogelarten der Roten Listen. Die tbrigen Vogelarten kénnen zu Gilden zusammenge-
fasst werden.

“ 3. Charakterisierung der betroffenen Tierart?
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3.1 Lebensraumanspriche und Verhaltensweisen

Die warmeliebende Zauneidechse besiedelt ein vielfaltiges Habitatspektrum. Sie bendtigt geeignete Sonnen-
platze (z. B. Steine, Totholz), Versteckmdoglichkeiten (Tagesverstecke), frostfreie Winterquartiere, Eiablage-
platze (grabbares Substrat in warmer Lage) und eine entsprechende Nahrungsgrundlage (insb. Insekten).
Grundlegend bewohnt sie besonnte, halboffene Lebensrdaume mit niedriger bis halbhoher Vegetation, wie
etwa Bahndadmme und StralBenbdschungen, Weinberge, Wegrander, trockene Ruderalfluren, Gewéasserufer,
Steinbriiche, Sandgruben, Gehdlzrander und lichte Waldbereiche. Die Aktivitatsphase reicht von Ende Méarz
bis Ende September. Die Eiablagezeit istvon Mitte Mai bis Mitte August.

3 Angaben bei Pflanzen entsprechend anpassen.

4 Zum Beispiel: Grundlagenwerke BaWii, Zielartenkonzept BawWu (ZAK) oder Artensteckbriefe.

3.2 Verbreitung im Untersuchungsraum

X1 nachgewiesen [] potenziell méglich

Aufgrund der Habitataustattung finden Reptilien nahezu im gesamten Vorhabensbereich optimale Bedingun-
gen vor. Im gréReren Umfang finden sich Saumstrukturen, Brach- und Rohbodenbereiche, anthropogene Ab-
lagerungen, liegendes Totholz und Mull im Vorhabensbereich. Aufgrund der diversen Habitatstrukturen konn-
ten hier Waldeidechse, Zauneidechse und Blindschleiche nachgewiesen werden.

Die Hauptverbreitung der Zauneidechse im Vorhabensbereich findet sich stdlich der Giengener Stral3e.

3.3 Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Auf Grundlage der Ergebnisse der Untersuchung ist davon auszugehen, dass es sich bei dem Vorkommen
im Vorhabensbereich um Individuen einer gréReren Population handeln diirfte. So ist anzunehmen, dass die
Zauneidechse auch die umliegenden Bereiche als Lebensraum nutzen sowie Austausch- und Ausbreitungs-
bewegungen stattfinden (Steinbruch Lehrhau, Waldrander, Magerrasen, Boschungen der Infrastruktur uvm.).
Aufgrund der aktuellen Datenlage ist der Erhaltungszustand der lokalen Population als giinstig zu bewerten.
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3.4 Kartografische Darstellung

,.\'(
Abbildung: abgegrenzte Reptilien-Habitate im Untersuchungsgebiet. (Grundlage: Daten aus dem Umweltinformations-
system (UIS) der LUBW Landesanstalt fir Umwelt Baden-Wiirttemberg)

Tabelle: Maximale Abundanz bei der Erfassung 2021

Flache Adult Sub Juvenil
REP-1 5 3 15
REP-2 7 2 6
REP-3 1 0 1
REP-4 1 1 0

5 Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwahnten kartografischen Darstellungen kénnen in einer gemeinsamen Karte er-
folgen.

4. Prognose und Bewertung der Schadigung und / oder Stérung nach 8§ 44 Abs. 1 BNatSchG (bau-, an-
lage- und betriebsbedingt)

4.1 Entnahme, Beschadigung oder Zerstdérung von Fortpflanzungs- oder Ruhestéatten (8§ 44 Abs. 1 Nr. 3
BNatSchG)

a) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestéatten aus der Natur entnommen,
beschadigt oder zerstort? X ja [ nein

Mechanische Einwirkung: Durch BaumafRnahmen selbst besteht die Gefahr, dass es zur Tétung von Zau-
neidechsen kommen kann. Durch das Vorhaben werden Fortpflanzungs- oder Ruhestatten aus der Natur ent-
nommen, beschadigt oder zerstort.

b) Werden Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich beschéadigt
oder zerstort, dass dadurch die Funktionsféahigkeit von Fortpflanzungs- oder Ruhe-
statten vollstandig entfallt

Xja
[nein
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(vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 3. der Hinweise zu den zentralen unbe-
stimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)

Es ist mit einer erheblichen Beschadigung oder Zerstérung von Nahrungs- und/oder anderen essentiellen Teil-
habitaten zu rechnen.

c) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestéatten durch Stérungen oder sonstige
Vorhabenwirkungen so beeintrachtigt und damit beschadigt, dass diese nicht
mehr nutzbar sind? X ja [ nein
(vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz"; Ziffer I. 2. der Hinweise zu den zentralen
unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)

Durch die baubedingte sowie die dauerhafte Flacheninsanspruchnahme gehen Fortpflanzungs- oder Ruhestat-

ten dauerhaft verloren. Nichtstoffliche Einwirkungen wie Erschiitterungen und optische Reize kénnen zuséatzlich
weiterhin bestehende Fortpflanzungs- und Ruhestéatten erheblich beeintrachtigen.

d) Sind VermeidungsmaRnahmen moglich? X ja [ nein

Der Verlust von Fortpflanzungs- oder Ruhestétten ist bei Uberbauung der Flachen unvermeidbar.

Mas.- :
Nr. | Bezeichnung der MaBnahme

CEF-5 | Anlage von Ersatzhabitaten — Zauneidechse

VM-1 | Zeitliche Regelung fir Gehdlzentfernung

VM-2 | Anlagensicherheit

VM-3 | Schutz von Reptilien - Reptilienschutzzaun

VM-4 | Ausweisung Tabuzonen

VM-5 | Schutz von Reptilien - Umsiedlung

VM-10 | Minimierungsmafnahmen im Bauablauf

VM-12 | Bepflanzung von Grinflachen im 6ffentlichen Raum

VM-13 | Artenschutz - Einzelvorhaben

VM-14 | Okologische Baubegleitung

e) Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG
zulassige/s Vorhaben bzw. Planung (8 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)? X ja [ nein
(vgl. BVerwG, Urt. vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 - Rz.117 und 118)

An die Zuléssigkeit des Vorhabens ist nach 8 15 BNatSchG eine korrekte Abarbeitung der Eingriffsregelung
gebunden. Die Abarbeitung der Eingriffsregelung erfolgt an anderer Stelle.

f)  Wird die 6kologische Funktion im raumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene
AusgleichsmaRnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)? [lja X nein

g) Kann die 6kologische Funktion durch vorgezogene AusgleichsmalRnahmen
(CEF) gewahrleistet werden (8 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)? X ja [ nein
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CEF-5: Anlage von Ersatzhabitaten — Zauneidechse

Ziel der Malnahme ist die Herstellung von Ersatzlebensraumen und anschlieBende Umsiedlung der im
Vorhabensbereich vorkommenden Zauneidechsen (sowie der Waldeidechsen und Blindschleichen). Die
Ersatzhabitate sind nach den artspezifischen Habitatanspriichen der Zauneidechse zu planen und im Rahmen
einer naturschutzfachlichen Baubegleitung zu entwickeln. Die Lebensraumfunktion ist langfristig durch
entsprechende PflegemalRinahmen zu gewahrleisten. Es wird eine Kompensation im Flachenverhéltnis 1:1
empfohlen. Im Rahmen der MalZnahme sind Platze zum Unterschlupf (Riickzugsraum Sommer-/Winterquartier),
zur Fortpflanzung, zur Deckung (Versteck), zum Sonnenbaden und zur Jagd (slid- bis westexponiert) anzulegen.
Die Anordnung der Lebensraumelemente ist im Rahmen der Detailplanung und Bauausfuhrung festzulegen,
wobei die Standort-, Beschattung und Expositionsverhéltnisse zu beriicksichtigen sind. Die Ersatzflachen sind
mind. bis vier Wochen nach Ende der Umsiedlung einzuzaunen, um ein Abwandern der umgesetzten Tiere zu
verhindern (BLANKE 2010). Planinterne Mal3nahmenflachen sind bis zur Baufertigstellung einzuzaunen. Biotop-
und Strukturausstattung (LAUFER 2014), die im Rahmen von Detailplanungen zu konkretisieren ist:

- 15-25 % Gruppen aus niedrigen Strauchern inkl. Waldrand (ideal: an Steinriegel),

- 10-15 % Brachflachen (z. B. Altgras),

- 20-30 % dichtere (Ruderal-)Vegetation,

- 20-30 % luckige Ruderalvegetation auf Gberwiegend grabbarem Substrat,

- 3-5 % Eiablageplatze (offener Boden, Sandlinsen)

- 3-6 % Asthaufen (nicht nur Baumstubben), Steinriegel mit Holz (Aste + Wurzelstocke)

Es ist darauf hinzuweisen, dass die hergestellten ,Zauneidechsenhabitate“ regelmaRig zu pflegen sind. Die
Kontinuitat der MalRnahmen und ihrer Pflege ist zu sichern und ihre Wirkungen und Erfolge sind zu tberprifen
(Monitoring). Insbesondere ist in den ersten Jahren eine intensive Uberwachung notwendig, um ggf.
Optimierungen durchzuftihren.

Als Uberwinterungsquartiere kdnnen Gruben im Bereich der Steinriegel und Totholzhaufen von mind. 0,5-1 m
Tiefe und mind. 1 m? Flache ausgehoben werden. Diese kénnen mit Wurzelstécken, Steinen und/oder
Stammbholz so bestlickt werden, dass sie miteinander verkanten und unterschiedlich grol3e Hohlrdume
entstehen. Dabei sollen Holzteile oben sowie seitlich aus der Grube herausragen. Der Erdaushub wird an einer
Seite eng angeschuttet, so dass ein Teil als dammende Schicht in die Grube gelangt.

Pflege

Zauneidechsen bendtigen eine behutsame Pflege ihrer Lebensraume (vgl. NABU RLP 2022). Viele andere
Kleintiere profitieren ebenfalls von einer weniger intensiven Pflege. Die Mahd hat einerseits zum Ziel, wichtige
Strukturen wie Sdume und unterschiedliche Vegetationsstufen zu erhalten, andererseits mit einer artenreichen
Vegetation das Nahrungsangebot zu fordern. Den richtigen Mahdzeitpunkt gibt es nicht. Dieser héngt
hauptsachlich von der Wuchsstarke der Vegetation ab und weniger von der Jahreszeit oder der Aktivitat der
Zauneidechse. Bei mildem Klima Giberwintern Zauneidechsen auch oberirdisch z.B. in dichten Altgrasbestanden.
Da sie wegen der Kalte jedoch immobil sind, kdnnen sie nicht flichten. In der Aktivitatszeit sind sie zwar mobil,
jedoch sind auch mehr Tiere auf der Flache unterwegs. Um hier das Verletzungs- und To6tungsrisiko so gering
wie mdoglich zu halten, sind einige Regeln zu beachten.

o Keine grof3flachige oder komplette Mahd. Gunstiger ist eine abschnittsweise bzw. raumlich und zeitlich
alternierende Streifenmahd um einen stabilen Wechsel zwischen niedriger und héherer Vegetation zu
erreichen. Die Mahstreifen haben eine Breite von ca. 2 m, kleine geméhte Areale einen Durchmesser
von ca. 10-20 m2. Alternierende Mahd bedeutet, dass bei jedem Mahdtermin andere Flachenteile
gemaht werden. Bei jedem Mahdtermin sollten zwei Drittel der Flache unbearbeitet bleiben.

e Die Schnitthéhe betrdgt mind. 10-15 cm.

e Mahd mit Hand-Balkenmaher, Freischneider oder Sensen durchfiihren. Trommel- & Scheibenméaher
oder Mulchgeréate fuhren zu Verletzungen und Tod. Wenn Mulchen unvermeidbar sein sollte, dann nur
kleinrGumig mit 15 cm Schnitth6he mulchen.

e Strukturen wie Totholzh&ufen, Erdwélle oder Sandlinsen sollten nie vollstandig von Vegetation befreit
werden, damit auch hier ausreichend Schutz und Deckung vorhanden ist.

e Entlang von Gebuschen, Hecken und Gehdélzen sind die Saumstrukturen zu erhalten.

e Die erste Teilmahd im Jahr kann in Abhangigkeit des Vegetationsaufwuchses bereits im Mai erfolgen.
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Zauneidechse

e Mahintervalle in Abhé&ngigkeit von der Regenerationsféahigkeit
gewlnschte Vegetation.

e Von alteren Mahkanten Abstand halten bzw. hoch schneiden.

und Totungsrisiko zu vermindern.

Strukturen flr die betroffenen Arten ist hierflir erforderlich.

e Die zweite Mahd kann nach zwei bis drei Monaten erfolgen (je nach Niederschlag und Aufwuchs). In
Durrezeiten sollte eine Mahd im Hochsommer unterbleiben bzw. noch kleinflachiger ausfallen.

e Mahd in den frihen Morgenstunden oder bei nasskalter Witterung reduziert das Verletzungs- und
Totungsrisiko, da die Tiere sich noch geschiitzt in ihren Verstecken aufhalten.

e Flachen nicht mit schwerem Gerat befahren, um den Boden nicht zu verdichten und das Verletzungs-

Das Mahdgut soll abgetragen werden und kann am Rand der Flache zu Haufen geschichtet werden.

Als Alternative zur Mahd ist auch eine extensive Beweidung mdglich. Neben Schafen und Ziegen kénnen auch
andere extensive Nutztierrassen eingesetzt werden. Ein Beweidungskonzept zur Schaffung der relevanten

der Vegetation und im Hinblick auf

Steinriegel
Querschnitt durch ein Zauneidechsenersatzhabitat
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Abbildung: Prinzipskizze eines Ersatzhabitats mit Uberwinterungsmaglichkeit und Eiablagesubstrat nach LfU
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Abbildung: Prinzipskizze eines Ersatzhabitats mit Uberwinterungsmaglichkeit und Eiablagesubstrat nach LfU
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VM-3: Schutz von Reptilien - Reptilienschutzzaun

Vor Beginn der Baumalnahme ist das Baufeld durch einen Reptilienschutzzaun einzufrieden. Als Zaun eignet
sich eine ca. 2 mm starke Rhizomsperre aus Kunststoff. Der Reptilienschutzzaun sollte ca. 20 cm in den Boden
eingegraben werden und ca. 50 cm hoch sein. Der Zaun ist mittels Holzpflocken zu stabilisieren. Die Errichtung
des Zaunes hat im Winterhalbjahr bzw. auBerhalb der Eizeitung zu erfolgen. Der Schutzzaun ist Uber der ge-
samten Bauphase regelmaRig zu kontrollieren und zu erhalten. Nach Abschluss der Bauarbeiten kann der
Schutzzaun entfernt werden

VM-5: Schutz von Reptilien = Umsiedlung

Der Fang und die Umsiedlung der Reptilien (Zauneidechse, Waldeidechse sowie Blindschleichen) hat wahrend
der Aktivitatsphase (Méarz bis Oktober) der Tiere zu erfolgen (optimal vor Beginn der Eiablage). Das Fangen
kann mittels Netz, Eidechsenangel oder per Hand erfolgen (u.a. BLANKE 2004, LAUFER 2014). Hierfur ist eine
entsprechende Ausnahmegenehmigung erforderlich und sollte nur durch fachkundiges Personal durchgefuhrt
werden.

Die gefangenen Tiere sind einzeln in Stoffbeuteln zu haltern und schnellstmdglich in die neuen Lebensrdume
(vgl. CEF-5) zu verbringen. Die jeweilige Tabuflache (vgl. VM-4) kann erst dann freigegeben werden, wenn sich
keine Tiere mehr nachweisen lassen (siehe unten).

Folgende Mindestanforderungen sind bei der Umsiedlung zu erfiillen (LAUFER 2014):

- Es durfen nur Individuen autochthoner Populationen umgesiedelt werden.

- Die neuen Lebensraume missen im Bereich des naturlichen Verbreitungsgebietes liegen.

- Die neuen Lebensraume missen die 6kologische Funktion erflllen.

- Der neue Lebensraum muss eine GroRe haben, die ein langfristiges Uberleben gewéhrleistet.

- Eine zwischenartliche Konkurrenz ist auszuschlief3en.

- Der Lebensraum darf nicht schon durch die Zielart besiedelt sein.

- Die Aussetzungsflache ist reptiliensicher einzuzdunen (Vermeidung der Abwanderung).

- Die Alttiere sind nach Mdglichkeit vor der Eiablage zu fangen (eine langere Eingewdhnungszeit

- erhoht den Uberwinterungserfolg maRgeblich).

- Die Populationsstruktur der umzusetzenden Tiere muss vergleichbar sein mit der Populationsstruktur
am Fangort.

- Das Fangen der Tiere ist so schonend wie moéglich durchzufuhren.

- Der Transport ist schonend vorzunehmen.

- Der Eingriffsstandort ist einzuzaunen (keine Einwanderung) und es ist so lange zu fangen, bis

- Uber einen langeren Zeitraum (mindestens vier Fangtage im Abstand von 14 Tagen) keine Tiere

- mehr gefangen werden. Sinnvoll ist der Abfang Uber mindestens eine Aktivitatsperiode hinweg.

- Der Erfolg der Umsiedlung ist durch ein Monitoring zu kontrollieren.
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Abbildung: MaBRnahmenflachen CEF-5 und Geltungsbereich des Bebauungsplans (rote Umrandung).

Werden die 0.g. MaBnahmen in Qualitat und Quantitat im raumlichen Zusammenhang umgesetzt, ist ein voll-
standiger Funktionserhalt gewahrleistet. Voraussetzung ist, dass die naturschutzfachliche Ausfiihrung der Malf3-
nahme, Dauerpflege sowie Kontrolle und Erhalt der 6kologischen Funktion gewéhrleistet ist und die Umsetzung
durch einen Okologen tiberwacht wird.

h) Falls kein oder kein vollstandiger Funktionserhalt gewahrleistet werden kann:
Beschreibung der verbleibenden Beeintrachtigung/en.

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfillt:
[lja
X nein

4.2 Fang, Verletzung oder Tétung von Tieren (8§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG)

a) Werden Tiere gefangen, verletzt oder getttet? Xja []nein

Durch Baumalnahmen besteht grundsatzlich die Gefahr, dass es zur Tétung von Zauneidechsen kommen
kann. Inshesondere beim Einsatz von Maschinen (Mechanische Einwirken) sind diese Gefahren gegeben.
Um diese Konflikte auszuschliel3en, sind MalRnahmen erforderlich.
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b) Kann das Vorhaben bzw. die Planung zu einer signifikanten Erhéhung des
Verletzungs- oder Tétungsrisikos von Tieren fihren?

¢) Sind Vermeidungsmaflinahmen moglich?

Mas.-
Nr.

Bezeichnung der MaRnahme

CEF-5

Anlage von Ersatzhabitaten — Zauneidechse

VM-1

Zeitliche Regelung fir Gehdlzentfernung

VM-2

Anlagensicherheit

VM-3

Schutz von Reptilien - Reptilienschutzzaun

VM-4

Ausweisung Tabuzonen

VM-5

Schutz von Reptilien - Umsiedlung

VM-10

Minimierungsmalnahmen im Bauablauf

VM-13

Berlicksichtigung des Artenschutz in Einzelvorhaben

VM-14

Okologische Baubegleitung

X ja [ nein
X ja [nein

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird erfullt:

(ja
X nein

4.3 Erhebliche Stérung (8§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)

a) Werden Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-,
und Wanderungszeiten erheblich gestort?

b) Sind VermeidungsmaRRnahmen maoglich?

Mas.-
Nr.

Bezeichnung der MalRinahme

CEF-5

Anlage von Ersatzhabitaten — Zauneidechse

VM-1

Zeitliche Regelung fur Gehdlzentfernung

VM-2

Anlagensicherheit

VM-3

Schutz von Reptilien - Reptilienschutzzaun

VM-4

Ausweisung Tabuzonen

VM-5

Schutz von Reptilien - Umsiedlung

VM-10

Minimierungsmaflnahmen im Bauablauf

VM-13

Artenschutz - Einzelvorhaben

VM-14

Okologische Baubegleitung

10

Uberwinterungs-

X ja [ nein
X ja [ nein
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Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erfillt:
(ja
X nein

6. Fazit

6.1 Unter Berlicksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen Vermeidungs- und
CEF- Malinahmen werden die Verbotstatbestande des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG

X nicht erfiillt - Vorhaben bzw. Planung ist zulassig.
[] erfiillt - weiter mit Pkt. 6.2.

11




saP - "Neues Wohnen im Haintal" in Heidenheim - CEF-MaBBhahmen

Leaende

CEF-MaBnahmen
CEF-2

CEF-3

RN CEF-4

CEF-5
CEF-6

©oq CEF-7

CEF-8

[ ] Flurstiicke

— Geltungsbereich

Entwurf, 07.04.2025

Spezielle artenschutzrechtliche Priifung

»,Neues Wohnen im Haintal“ in Heidenheim a. d. Brenz

Auftragnehmer raichle-ecology | Andre Raichle
Datum 07.04.2025

BZ @ raich ology

Landschaftsdkologie und -planung | Naturschutz und -padagogik




	saP_Haintal_20250818 - 20.08.2025 - 07 Artenschutz - Haintal-Hardtwald - 621.411 - Einzelne Bebauung
	saP_Anhang_Haintal_20250818 - 20.08.2025 - 07 Artenschutz - Haintal-Hardtwald - 621.411 - Einzelne B
	Anhang_Ia_Formblatt_Brutvögel_Haussperling_20250818
	Anhang_Ib_Formblatt_Brutvögel_Feldschwirl_20250818
	Anhang_Ic_Formblatt_Brutvögel_Fitis_20250818
	Anhang_Id_Formblatt_Brutvögel_Star_20250818
	Anhang_Ie_Formblatt_Brutvögel_Gilde_der_Gehölzbrüter_20250818
	Anhang_II_Formblatt_Fledermäuse_20250818
	Anhang_III_Formblatt_Haselmaus_20250818
	Anhang_IV_Formblatt_Zauneidechse_20250818

	Offenlage Karte_CEF_Maßnahmen_Haintal_saP_Entwurf_20250407 - 14.04.2025 - 07 Artenschutz - Haintal-H



